
661 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates X. GP. 

Bericht 
des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (301 der Bei
lagen): Bundesgesetz über Aktiengesellschaf

ten (Aktiengesetz 1963) 

Der Justizausschuß hat in seiner Sitzung am 
5. Feber 1964 zur Vorberatung der vorliegenden 
Regierungsvorlage einen Unterausschuß einge
setzt, dem von der Österreichischen Volkspartei 
die Abgeordneten Dr. Hau s e r, Dr. Ku m
me r, Dr. Ne m e c z und DDr. Neu n e r, 
von der Sozialistischen Partei Österreichs 'die 
Abgeordneten Dr. K 1 ein e r, M a r k, 
Dr. S t a r i b ach e rund U h 1 i r und von der 
Freiheitlichen Partei österreichs Abgeordneter 
Z e i 11 i n ge r angehörten. An den Beratungen 
des Unterausschusses nahm in der Folge an Stelle 
des Abgeordneten Z e i 11 i n ger Abgeordneter 
Dr. B r 0 e s i g k e teil. 

Dieser Unterausschuß hat die Regierungsvor
lage in Anwesenheit des Bundesministers für 
Justiz Dr. B rod a und des Staatssekretärs 
Dr. H e t zen aue r eingehend beraten und 
eine Reihe von Abänderungen vorgeschlagen, 
worüber dem Justizausschuß in seiner Sitzung 
am 18. März 1965 durch den Berichterstatter 
Abgeordneten Dr. K 1 ein e r ein umfassender 
Bericht vorgelegt wurde. 

Der Justizausschuß hat nach einer Debatte, an 
der sich a\lßer dem Berichterstatter die Abgeord
neten DDr. Neu n e r, Dr. B r 0 es i g k e und 
Dr. S t a r i ba ehe r sowie Bundesminister für 
Justiz Dr. B rod 'a beteiligten, die Regierungs
vorlage unter Berücksichtigung der vom Unter
ausschuß vorgeschlagenen Abänderungen be
schlossen. 

Zu den wichtigsten Änderungen gegenüber der 
Regierungsvorlage wird folgendes bemerkt: 

Zu § 18 Satz 1: 

Hier wurde ein entbehrlicher Satzteil zwecks 
Kürzung des Gesetzestextes gestridten. 

Zu § 18 Satz 2: 

Durch die Einfügung des Wortes "auch" soll 
für spätere Zitiertingen der Bekanntmachungs
blätter (so z. B. in den §§ 105 Abs. 2, 143, 153 
Abs. 2, 208) klargestellt werden, daß darunter 
au c h die "Wiener Zeitung" fällt. 

Zu § 25 Abs. 4, § 119 Abs. 1 und § 137 Abs. 1: 

Die Bezeichnungen der in der Regierungsvor
lage genannten Wirtschaftsprüfer, Buchprüfer, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder Buchprü
fungsgesellschaften entsprechen nunmehr den im 
Bundesgesetz vom 3. Feber 1965, BGBL Nr. 26, 
mit dem das Gesetz über das Berufsrecht der 
Wirtschaftstreuhänder (Wirtschaftstreuhänder
Berufsordnung) abgeändert wird, vorgeschrie
benen Änderungen der Berufsbezeichnungen. 

Zu § 36 Abs. 3 und 4: 

Da im § 36 der Regierungsvorlage die Ab
sätze 1, 2 und 5 schon bisher mit dem geltenden 
Aktiengesetz übereinstimmten, wird diese über
einstimmung auch bei den Bestimmungen der 
Absätze 3 und 4 des § 36 im wesentlichen wieder 
herbeigeführt. Maßgebend hiefür ist die über
legung, daß aus Gründen der Rechtssicherheit 
eine Diskrepanz zwischen den Bestimmungen des 
§ 36 AktG. und den konformen BestimmuJ;1gen 
des § 13 a HGB. vermieden werden soll. 

Zu § 52, § 84 Abs. 3 Z. 1 und § 259 Abs. 5 Z. 5: 

Da bei einer Rückleistung von Sacheinlagen die 
Worte "Rückzahlung" bzw. "zurückgezahlt" un
zutreffend sind, wurden sie wieder durch die 
Ausdrücke des geltenden Gesetzes (Rückgewähr, 
zurückgewähren) ersetzt. 

Zu § 92 Abs. 4 und 5: 

Dem bisherigen Abs. 4 wurde zwecks besserer 
Systematik der letzte Satz des Abs. 5, der noch 
ergänzt wird, hinzugefügt. Im übrigen. blieb der 
bisherige Abs. 5 unverändert. 
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2 661 der Beilagen 

Durch die neue, Formulieruns des Abs. 4 soll 
klargestellt werden, daß mindestens ein Mitglied 
des Betriebsrats Anspruch auf Sitz und Stimme in 
jedem Ausschuß des Aufsichtsrats hat; dies gilt 
aber nicht für Sitzungen und Abstimmungen, die 
zum Beispiel die dienstrechtlichen Verhältnisse 
der Vorstandsmitglieder zum Gegenstand haben. 
Durch den letzten Satz des Abs. 4 soll aber ein
deutig klargestellt werden, daß das Betriebsrats
mitglied in solchen Ausschüssen Sitz und Stimme 
haben muß, die über die Bestellung bzw. die Ab
berufung eines Vorstandsmitglieds abstimmen. 

Im Ausschuß wurde die Frage aufgeworfen, ob 
bei Vorliegen einer echten Kollision das Teil
nahme- und Stimmrecht sowie die Vertretungs
befugnis eines Mitglieds des Vorstands oder Auf
sichtsrats entfallen. Nach den Grundsätzen des 
geltenden Rechts ist diese Frage zu bejahen und 
daher eine gesetzliche Regelung, insbesondere 
auch zwecks Verhinderung allfälliger Umkehr
schlüsse, nicht erforderlich. Ob im Einzelfall eine 
'Kollision vorliegt, ist nach den gegebenen Um
ständen zu beurteilen. 

Zu § 93 Abs. 3: 

Der letzte Satz konnte als überflüssig gestri
chen werden. Daß die den Vorsitz führende Per
son nicht ein Dritter sein kann, ergibt zwin
gend ein Größenschluß aus § 95 Abs. 6. Dort 
tritt wieder die gleiche sprachliche Unebenheit 
auf. Diese wurde im Zusammenhang mit der An
derung des § 93 Abs. 3 in der Weise behoben, 
daß man im § 95 Abs. 6 die Worte "das den Vor
sitz führende Mitglied jedoch ausgenommen" 
gestrichen hat und als letzten Satz anfügte "Das 
Recht, den Vorsitz zu führen, kann nicht über
tragen werden." 

Zu § 107 Abs. 2 zweiter Satz: 

Durch diese Anderung wurde nur die Vor
gangsweise für den Fall verdeutlicht, daß an
dere Kreditunternehmungen als Hinterlegungs
stellen zugelassen werden. 

Zu § 123 Abs. 3 und § 197 Abs. 4: 

Durch die Wiederherstellung des bereits ohne
hin im wesentlichen geltenden Textes soll klar
gestellt werden, daß nicht nur die in Frage kom
mende Bestimmung der ZPO. über die B e
s tim m u n g .der Frist (§ 60 Abs. 1 ZPO.), son
dern auch die über die F 0 1 gen ihrer Ver s ä u
m u n g (§ 60 Abs. 3 ZPO.) sinngemäß anzuwen
den sind. 

Zu § 126 Abs. 3 zweiter Satz: 

Durch diese Anderung soll der scheinbare 
Widerspruch zwischen § 52 Satz 1 zweiter Halb
satz (Anspruch der Aktionäre auf den Rein
gewinn) zu § 126 Abs. 3 Satz 2 (Befugnis der 

Hauptversammlung, den Reingewinn von der 
Verteilung an die Aktionäre auszuschließen) klar
gestellt werden. Die Hauptversammlung kann 
somit in Hinkunft, gedeckt durch die im § 126 
Abs. 3 Satz 2 eingefügte neue gesetzliche Be
stimmung, einen Reingewinn auch dann von der 
Verteilung ausschließen, wenn sie in der Satzung 
dazu ermächtigt ist. 

Zu § 131 Abs. 1 B IV: 

Da Rückstellungen nicht nur für Schulden, , 
sondern auch für sonstige Risken gebildet wer
den können, wurden die Worte "für ungewisse 
Schulden" gestrichen. 

Zu § 135 lit. c: 

Im § 135 wird unter anderem angeordnet, daß 
das Gericht "im Verfahren außer Streitsachen mit 
folgenden Besonderheiten" verhandelt und ent
scheidet. Als eine "Besonderheit" ist im§ 135 
lit. c erster Satz bestimmt: "Gegen die Ent
scheidung der ersten Instanz kann Rekurs erho
ben werden". Da eine solche Bestimmung im 
österreichischen Außerstreitverfahren aber keine 
Besonderheit darstellt, war sie ersatzlos zu strei
chen. 

Zu § 140 Abs. 3: 

Durch den Ersatz des Wortes "erweckt" durch 
'"enthält" wurde der geltende Text der österrei
chischen Rechtssprache angepaßt. 

I 

Zu § 197 Abs. 3 und § 201 Abs. 2: 

Angleichung an die Terminologie der österrei
chischen ZPO. 

Zu § 197 Abs. 4 erster Satz: 

Die Worte "des bürgerlichen Rechts" wurden 
als hier nicht ganz zielführend gestrichen. 

Zu § 255: 

Die Bestimmung über die aktienrechtliche Un
treue (§ 294 geltendes Aktiengesetz, § 255 des 
Entwurfes) enthielt im Gegensatz ztjm Tatbild 
der Untreue im Strafgesetz (§ 205 c StG.) nicht 
das Tatbestandsmerkmal der gewinnsüchtigen 
Absicht. Da dieses Tatbestandselement durch das, 
Antikorruptionsgesetz, BGBl. Nr. 116/1964, 
jedoch auch aus dem Tatbestand der Untreue im 
Strafgesetz eliminiert worden ist, bestand kein 
Grund, eine Sonderbestimmung über "aktien
rechtliche Untreue" aufrechtzuerhalten. 

Zu §§ 256 bis 269: 

Infolge der Streichung des § 255 wurden die 
vorbezeichneten Paragraphen neu numeriert. 
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Zu § 258 Abs. 1: 

Der letzte Satz des Abs. 1 w~rde gestrichen, da 
den dort zitierten Bestimmungen der §§ 128 
Abs. 4 und 144 in Ansehung der Aufsichts.t;"ats
mitglieder praktisch keine Bedeutung zukommt. 

Zu § 262: 

Für die Anpassung der Satzung wurde im Hin
blick auf die voraussichtliche Verabschiedung des 
Gesetzes im Frühjahr 1965 ein Zeitraum bis zum 
31. Dezember 1966 für ausreichend angesehen. 

Zu § 265: 

Der Stichtag für die Auflösung einer Kom
manditgesellschaft auf Aktien wurde mit der 
Endfrist für die Anpassung der Satzung (siehe 
§ 262 Abs. 2) in übereinstimmung gebracht. 

Zu § 266: 

Durch die Ergänzung der übergangsvorschrif
ten wurde Vorsorge getroffen, daß ein bereits 
im Handelsregister eingetragener Gesellschafts
sitz, wenn er sich auch an keinem der im § 5 ge
nannten Orte befindet, deswegen nicht geändert 
werden muß. 

Zu § 270: 

Die im § 270 für die Südbahn-Gesellschaft ent
haltene Sonderbestimmung war im Hinblick auf 
den Artikel 12 des erst nach der Beschließung 
der Regierungsvorlage kundgemachten Bundes
gesetzes BGBL Nr. 176/1964 ersatzlos zu strei
chen. 

Zur Anlage 2: 

Zu 1. A. H. Z. 6: 

Die vorgesehene Streichung findet ihre Be
gründung in der gemäß § 142 Abs. 1 Berggesetz, 
BGBL Nr. 73/1954, mit 31. Dezember 1960 er
folgten ex-lege-Auflösung der Gewerkschaften. 

Dr. Kleiner 
Berichterstatter 

Zu den folgenden Paragraph~n 
der R e g i e run g s vor 1 a g e, die u n v e r
ä n der t g eb I i e ben si n d, s tell ted e r 
Aus s c h u ß fes t: 

Zu § 71 Abs. 3: 

Es ist hinfort die Möglichkeit der Bindung j e
des Vorstandsmitglieds, das heißt ausnahmslos 
all e r Mitglieder des Vorstands, an die Mitwir
kung eines Prokuristen in unbedingter Verwirk
lichung des Grundsatzes der selbständigen Ver
tretungsmacht des Vorstands wirksam verhin
dert. 

Zu § 174 Abs. 2: 

Nunmehr sind auch hinsichtlich der Gen e h
mi g u ng s p f 1 ich t die Gewinnschuldver
schreibungen den Wandelschuldverschreibungen, 
wie bisher schon in den Absätzen 1 und 4, aus-

I drücklich gleichgesetzt worden. 

Zu § 214 Abs. 2: 

Die siebenjährige Aufbewahrungsfrist steht im 
Einklang mit den Bestimmungen des Bundes
gesetzes vom 15. Juli 1964, BGBl Nr. 196, mit 
dem handels- und genossenschaftsrechtliche Auf
bewahrungsfristen verkürzt werden. 

Weiters nahm der Ausschuß folgende Druck
fehlerberich.tigungen in den Erläuternden Be
merkungen der Regierungsvorlage zur Kenntnis: 

Auf Seite 69, Zu § 87, in der 15. Zeile von un
ten, red1te Spalte, hat es statt "in § 103 Abs. 3" 
richtig "in § 103 Abs. 2" zu lauten. 

Auf Seite 72, Zu § 122 Abs. 1, hat es in der 
zweiten Zeile statt "im zweiten Satz" richtig "im 
dritten Satz" zu lauten. 

Auf Seite 75, Zu § 223 Abs. 2, hat es statt 
"Neuformierung" richtig "Neuformulierung" zu 
lauten. 

Der Justizausschuß stellt somit den An t rag, 
der Nationalrat wolle dem an g e s chi 0 s s e
ne n G.e set zen t w u r f samt Anlagen die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 18. März 1965 

Mink 
Obmannstellvertreter 

I 
i 
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'j. 

Bundesgesetz vom über 
Aktiengesellschaften (Aktien gesetz 1965) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ERSTER TEIL 

Allgemeine V ()rschriften 

§ 1. Beg riff der Akt i eng e s e 11-
schaft 

Die Aktiengesellschaft ist eine Gesellschaft mit 
eigener Rechtspersönlichkeit, deren Gesellschafter 
mit Einlagen auf das in Aktien zerlegte Grund
kapital beteiligt sind, ohne persönlich für die 
Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften. 

§ 2. G rü n der 

(1) Die Aktionäre, die den Gesellschaftsvertrag 
(die Satzung) festgestellt haben, sind die Grün
der der Gesellschaft. Bei der Stufen gründung 
(§ 30) sind Gründer auch die Aktionäre, die 
Sacheinlagen machen, ohne sich an der Feststel
lung der Satzung beteiligt zu haben. 

(2) An der Feststellung der Satzung müssen 
sich mindestens zwei Personen beteiligen, die 
Aktien übernehmen. 

§ 3. Die Akt i eng e seI ~ s c h a f tal s 
Handelsgesellschaft 

Die Aktiengesellschaft gilt als Handelsgesell
schaft, auch wenn der Gegenstand des Unter
nehmens nicht im Betrieb eines Handelsgewerbes 
besteht. 

§ 4. F i r m a 

(1) Die Firma der Aktiengesellschaft ist dem 
Gegenstand des· Unternehmens zu entnehmen. 
Von dieser Vorschrift darf aus wichtigem Grund 
abgewichen werden. Die Firma hat die Bezeich
nung "Aktiengesellschaft" zu enthalten. 

(2) Führt die Aktiengesellschaft die Firma eines 
von ihr erworbenen Handelsgeschäfts gemäß den 
allgemeinen handelsrechtlichen Vorschriften fort, 
so muß sie die Bezeichnung "Aktiengesellschaft" 
in die Firma aufnehmen. 

§ 5. Si t z 

Als Sitz der Aktiengesellschaft ist der Ort, 
wo die Gesellschaft einen Betrieb hat, oder der 
Ort zu bestimmen, wo sich die Geschäftsleitung 
befindet oder die Verwaltung geführt wird. Von 
dieser Vorschrift darf aus wichtigem Grund 
abgewichen werden. . 

§ 6. Grundkapital 

(1) Das Grundkapital wird in Aktien zerlegt. 
(2) Das Grundkapital und die Aktien müssen 

auf einen in der g~ltenden Währung bestimmten 
Nennbetrag lauten. 

§ 7. Mindestnennbetrag des 
Grundkapitals 

Der Mindestnennbetrag des Grundkapitals ist 
1,000.000 S. 

§ 8. N e n n b e t rag der Akt i e n 

(1) Der Nennbetrag der Aktien hat auf 100, 
500, 1000 oder ein Vielfaches von 1000 S zu 
lauten. 

(2) Aktien über einen anderen Nennbetrag 
sind nichtig. Für den Schaden aus der Ausgabe 
sind die Ausgeber den Besitzern als Gesamt
schuldner verantwortlich. 

(3) Die Aktien sind unteilbar. 
(4) Diese Vorschriften gelten auch für An!.eil

scheine, die den Aktionären vor der Ausgabe 
der Aktien erteilt werden (Zwischenscheine). 

§ 9. Aus gab e b e t rag der Akt i e n 

(1) Für einen geringeren Betrag als den N enn
betrag dürfen Aktien nicht ausgegeben werden. 

(2) Für einen .höheren Betrag ist die Ausgabe 
zulässig. . 

§ 10. In hab e r- und Na m e n s akt i e n. 
Zwischenscheine 

(1) Die Aktien können auf den Inhaber oder 
auf Namen lauten. 

(2) Sie müssen auf Namen lauten, wenn sie 
vor der vollen Leistung des Nennbetrags oder 
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6 661 der Beilagen 

des höheren Ausgabebetrags ausgegeben werden; 
der Betrag der· T eilleistungen ist in der Aktie 
anzugeben. . 

(3) Wenn die. Satzung nichts anderes bestimmt, 
so sind die Aktien als Inhaberaktien auszustellen. 

(4) Die Satzung kann bestimmen, daß. auf 
Verlangen eines Aktionärs seine Namensaktie 
in eine Inhaberaktie oder seine Inhaberaktie in 
eine Namensaktie umzuwandeln ist. 

Cl;) Zwischenscheine müssen auf Namen lauten. 
(6) Zwischenscheine auf den Inhaber sind 

nichtig. Für den Schaden aus der Ausgabe sind 
die Ausgeber den Besitzern als Gesamtschuldner 
verantwortlich. 

§ 11. Aktien besonderer Gattung 

Einzelne Gattungen von Aktien können ver
. schiedene Rechte haben, namentlich bei der Ver
teilung des Gewinns und des Gesellschaftsver
mögens. 

§ 12. S tim m r e c h t. K ein e M e h r
stimmrechtsaktien 

(1) Jede Aktie gewährt das Stimmrecht. Vor
zugsaktien können nach den Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes als Aktien ohne Stimmrecht aus
gegeben werden. 

(2) Mehrstimmrechtsaktien sind unzulässig. 

§ 13. U n t erz e ich nun g der Akt i e n 

Zur Unterzeichnung von Aktien und Zwi
schenscheinen· genügt eine vervielfältigte Unter
schrift. Die Gültigkeit der Unterzeichnung kann' 
von der Beach;ung einer besonderen Form ab
hängig gemacht werden. Die Formvorschrift 
muß in der Urkunde enthalten sein. 

§ 14. Ger i ch t ' 

Über Angelegenheiten, die in diesem Bundes
gesetz dem Gericht zugewiesen sind, verhandelt 
und entscheidet, sofern es sich nicht um bürger
liche Rechtsstreitigkeiten handelt, die dem Pro
zeßgericht zugewiesen sind, der für den Sitz der 
Gesellschaft zuständige, zur Ausübung der Ge
richtsbarkeit in Handelssachen berufene Gerichts
hof erster Instanz im Verfahren außer Streit
sachen. 

§ 15. Wesen des Konzerns und des 
Konzernunternehmens 

(1) Sind rechtlich selbständige Unternehmen 
zu wirtschaftlichen Zw~cken unter einheitlicher 
Leitung zusammengefaßt, so bilden sie einen 
Konzern; die einzelnen Unternehmen sind Kon
zernunternehmen. 

(2) Steht ein rechtlich selbständiges Unter
nehmen auf Grund von Beteiligungen oder sonst 
unmittelbar oder mittelbar unter dem beherr
schenden Einfluß eines anderen Unternehmens, 

so gelten das herrschende und das abhängige 
Unternehmen zusammen als Konzern und ein
zeln als Konzernunternehmen. 

ZWEITER TEIL 
Gründung der Gesellschaft 

§ 16. Fes t s tell u n g der S atz u n g 

(1) Die Satzung muß durch notarielle Beur
kundung festgestellt werden. Bevollmächtigte 
bedürfen einer, öffentlich beglaubigten V 011-
macht. 

(2) In der Urkunde sind der Nennbetrag, der 
Ausgabebetrag und, wenn mehrere Gattungen 
bestehen, die Gattung der Aktien anzugeben, die 
jeder Beteiligte übernimmt. 

§ 17. In haI t der S atz u n g 

Die Satzung muß bestimmen: 
1. die Firma und den Sitz der Gesellschaft; 
2. den Gegenstand des Unternehmens; 
3. die Höhe des Grundkapitals; 
4. die Nennbeträge der einzelnen Aktien und, 

wenn mehrere Gattungen bestehen, die Gattung 
. der einzelnen Aktien; 

5. die Art der Zusammensetzung des Vorstands 
(Zahl der Vorstandsmitglieder); 

6. die Form der 'Veröffentlichungen der Gesell
schaft. 

§ 18. Ver ö f f e n tl ich u n gen der 
Gesellschaft 

Bestimmt da's Gesetz oder die Satzung, daß 
eine Veröffentlichung der Gesellschaft zu erfol
gen hat, so ist sie in der "Wiener Zeitung" ein
zurücken. Daneben kann die Satzung auch 
andere Blätter als Bekanntmachungsblätter be
zeichnen. 

§ 19. S 0 n der vor te i 1 e. G r ü n dun g s
aufwand 

(1) Jeder zugunsten einzelner Aktionäre be
dungene besondere Vorteil muß in der Satzung 
unter Bezeichnung des Berechtigten festgesetzt 
werden. 

(2) Von dieser Festsetzung gesondert ist in der 
Satzung der Gesamtaufwand festzusetzen, der 
zu Lasten der Gesellschaft an Aktionäre oder an 
andere Personen als Entschädigung oder als Be
lohnung für die Gründung oder ihre Vorbe
reitung gewährt wird. 

(3) Ohne diese Festsetzung sind solche Abkom~ 
men und die Rechtshandlungen Zu ihrer Aus
führung der Gesellschaft, gegenüber unwirksam. 
Nach' Eintragung der Gesellschaft in das Han
delsregister kann die Unwirksamkeit nicht durch 
Satzungsänderung geheilt werden. 
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§ 20. S ach ein 1 a gen. S ach übe r
nahmen 

(1) Sollen Aktionäre Einlagen machen, die 
nicht durch Einzahlung des Nennbetrags oder 
des höheren Ausgabebetrags der Aktien zu leisten 
sind (Sacheinlagen), oder soll. die Gesellschaft 
vorhandene oder herzustellende Anlagen oder 
sonstige Vermögensgegenstände übernehmen 
(Sachübernahmen), so müssen in der Satzung 
festgesetzt werden der Gegenstand der Sachein
lage oder der Sachübernahme, die Person, von 
der die Gesellschaft den Gegenstand erwirbt, und 
der Nennbetrag der bei der Sacheinlage zu ge
währenden Aktien oder die bei der Sachüber
nahme zu gewährende Vergütung. 

(2) Ohne diese Festsetzung sind Vereinbarungen 
über Sacheinlagen und Sachübernahmen und die 
Rechtshandlungen zu ihrer Ausführung der Ge
sellschaft gegenüber unwirksam. Ist die Gesell
schaft eingetragen, so wird die Gültigkeit der 
Satzung durch diese Unwirksamkeit nicht be
rührt. Bei unwirksamer Vereinbarung einer Sach
einlage bleibt der Aktionär verpflichtet, den 
Nennbetrag oder den höheren Ausgabebetrag 
der Aktie einzuzahlen. Nach Eintragung der 
Gesellschaft in das Handelsregister kann die Un
wirksamkeit nicht durch Satzungsänderung ge
heilt werden. 

§ 21. E r r ich tun g der Ge seIL s t h a f t 

Mit der übernahme aller Aktien durch die 
Gründer ist die Gesellschaft errichtet. 

§ 22. N ach t r ä g 1 ich e Akt i e n übe r
nahme durch die Gründer 

über~ehmen die Gründer Aktien, die sie bei 
der Feststellung der Satzung noch nicht über
nommen haben, so bedarf es notarieller Beur
kundung. In der Urkunde sind der Nennbetrag, 
der Ausgabebetrag und, wenn mehrere Gat
tungen be~tehen, die Gattung der von jedem 
Beteiligten übernommenen Aktien anzugeben. 

§ 23. E r s t e rAu f s ich t s rat und V 0 r
s t a n d 

(1) Die Gründer haben den ersten Aufsichtsrat 
der Gesellschaft und die Abschlußprüfer für den 

. ersten Jahresabschluß zu bestellen. Die. Bestel
lung bedarf notarieller Beurkundung. 

(2) Der Aufsichtsrat bestellt den ersten Vor
stand. 

§ 24. G r ü n dun g s b e r ich t 

(1) Die Gründer haben einen schriftlichen Be
richt über den Hergang der Gründung zu er
statten (Gründungsbericht). 

(2) Im Gründungsbericht sind die wesentlichen 
Umstände darzulegen, von denen die Angemes
senheit der für eingelegte oder übernommene 

Gegenst~nde gewährten Leistungen abhängt. 
Dabei sind anzugeben die vorausgegangenen 
Rechtsgeschäfte, die· auf den Erwerb durch die 
Gesellschaft hingezielt haben, ferner die An
schaffungs- und Herstellungskosten aus den 
letzten beiden Jahren und im Fall des übergangs 
eines Unternehmens auf die Gesellschaft der Be
triebsertrag aus den letzten beiden Geschäfts
jahren. 

(3) Im Gründungsbericht ist ferner anzugeben, 
ob und in welchem Umfang bei der Gründung 
für Rechnung eines Mitglieds des Vorstands oder 
des Aufsichtsrats Aktien übernommen sind und 
ob und in welcher Weise ein Mitglied des Vor
stands oder des Aufsichtsrats sich einen beson
deren Vorteil oder für die Gründung oder ihre 
Vorbereitung eine Entschädigung oder Belohnung 
ausbedungen hat. 

§ 25. G r ü n dun g s p r ü fun g. 
Allgemeines 

(1) Die Mitglieder des Vorstands und des Auf
sichtsrats haben den Hergang der Gründung zu 
prüfen. 

(2) Außerdem hat eine Prüfung des Hergangs 
der Gründung durch einen oder mehrere Prüfer 
(Gründungsprüfer) stattzufinden, wenn 

1. ein Mitglied des Vorstands oder des Auf
sichtsrats zu den Gründern gehört oder 

2. bei der Gründung für Rechnung eines Mit
glieds des· Vorstands oder des Aufsichtsrats 
Aktien übernommen sind oder 

3. ein Mitglied des Vorstands oder des Auf
sichtsrats sich einen besonderen Vorteil oder für 
die Gründung oder ihre Vorbereitung eine Ent

. schädigung oder Belohnung ausbedungen hat 
oder 

4. eine Gründung mit Sacheinlagen oder Sach
übernahmen (§ 20) vorliegt. 

(3) Die Gründungs'prüfer .bestellt das Gericht. 
(4) Als Gründungsprüfer dürfen nur Beeidete 

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Beeidete 
Buchprüfer und Steuerberater, Wirtschaftsprü
fungs- und Steuerberatungsgesellschaften oder 
Buchprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften 
bestellt werden. 

(5) Mitglieder des Vorstands und des Aufsichts
rats sowie Angestellte der Gesellschaft dürfen 
nicht als Gründungsprüfer bestellt werden; 
gleiches gilt für Personen und Prüfungsgesell
schaften, auf deren Geschäftsführung die Grün
der oder Personen, für deren Rechnung die 
Gründer Aktien übernommen haben, oder die 
Gesellschaft maßgebenden Einfluß haben. 

§ 26. U m fan g der G r ü n dun g s
prüfung 

(1) Die Prüfung durch die Mitglieder des V or
stands und des Aufsichtsrats sowie die Prüfung 
durch die Gründungsprüfer haben sich nament
lich darauf zu erstrecken: 
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1. ob die Angaben der Gründer über die über
nahme der Aktien, übe'r die Einlagen auf das 
Grundkapital und über die in den §§ 19 und 20 
vorgesehenen Festsetzungen richtig und vollstän
dig sind; 

2. ob die für eingelegte oder übernomme~e 
Gegenstände gewährten Leistungen angemessen 
sind. 

(2) . über jede Prüfung ist unter Darlegung 
dieser Umstände schriftlich zu berichten. 

(3) Je ein Stück des Berichts der Gründungs
prüfer ist dem Gericht und dem Vorstand ein
zureichen. Jedermann kann den Bericht beim 
Gericht einsehen. 

§ 27. Me i n u ng s ver s chi e den h e i t e n 
z w i s ehe n G r ü n der nun d G r ü n
dun g s p r ü f ern. Aus lag e nun dEn t-

lohnung der Gründungsprüfer 

(1) Die Gründer sind verpflichtet, den Prüfern 
alle für die sorgfältige Erfüllung ihrer Prüfungs
pflicht erforderlichen Aufklärungen und Nach
weise zu geben. Bei Meinungsverschiedenheiten 
zwischen den Gründern und den Gründungs
prüfern über den Umfang der von den Gründern 
zu gewährenden Aufklärungen und Nachweise 
entscheidet das Gericht; die Entscheidung ist un
anfechtbar. Solange sich die Gründer weigern, 
der Entscheidung nachzukommen, wird der Prü
fungsbericht nicht erstattet. 

(2) Die Gründungsprüfer haben Anspruch auf 
Ersatz der notwendigen baren Auslagen und auf 
angemessene Entlohnung für ihre Mühewaltung. 
Diese Beträge bestimmt das Gericht unter Be
dachtnahme auf die Honorarordnung (§ 17 
Abs. 2 des Wirtschaftstreuhänder-Kammer
gesetzes, BGBl. Nr. 20/1948); gegen die Bestim
mung kann Rekurs ergriffen werden, gegen die 
Entscheidung des Gerichts zweiter Instanz ist 
der Rekurs ausgeschlossen. 

§ 28. A n m eid u n g der G e seil s c h a f t 

(1) Die Gesellschaft ist beim Gericht ~on sämt
lichen Gründern und Mitgliedern des Vorstands 
und des Aufsichtsrats zur Eintragung in das 
Handelsregister anzumelden. 

(2) Die Anmeldung darf erst erfolgen, wenn 
auf jede Aktie, soweit nicht Sacheinlagen verein
bart sind, der eingeforderte Betrag ordnungs
gemäß eingezahlt worden ist (§ 49 Abs. 3) und, 
soweit er nicht bereits zur Bezahlung der bei 
der Gründung angefallenen Abgaben, Gebühren 
und Kosten verwendet wurde,' endgültig zur 
freien Verfügung des Vorstands steht. Der ein
geforderte Betrag muß mindestens ein Viertel 
des Nennbetrags und bei Ausgabe der Aktien für 
einen höheren als den Nennbetrag auch den 
Mehrbetrag umfassen. 

§ 29. I n haI t der A n m eId u n g 

(1) In der Anmeldung ist die Erklärung ab
zugeben, daß die V oraussetzungen des § 28 
Abs. 2 erfüllt sind; dabei sind der Betrag, zu 
dem die Aktien ausgegeben werden, und der 
darauf eingezahlte Betrag anzugeben. Es ist 
nachzuweisen, daß der Vorstand in der Ver
fügung über den eingezahlten Betrag nicht, 
namentlich nicht durch Gegenforderungen, be
schränkt ist. Der Nachweis ist im Fall der Ein
zahlung durch Gutschrift auf ein Bankkonto 
der Gesellschaft oder des Vorstands (§ 49 Abs. 3) 
durch Vorlage einer schriftlichen Bestätigung der 
Bank zu führen; für die Richtigkeit der Bestäti
gung ist die Bank der Gesellschaft verantwort
lich. Sind von dem eingezahlten Betrag Abgaben, 
Gebühren und Kosten bezahlt worden, so ist 
dies nach Art und Höhe der Beträge nachzu
weisen. 

(2) Der Anmeldung sind beizufügen: 
i. die Satzung und die Urkunden gemäß § 16 

Abs. 2 und § 22; 
2. im Fall der §§ 19 und 20 die Verträge, 

die den Festsetzungen zugrunde liegen oder zu 
ihrer Ausführung geschlossen sind, und eine Be
rechnung des der Gesellschaft zur Last fallenden 
Gründungsaufwands; in der Berechnung sind die 
Vergütungen nach Art und Höhe und die Empfän-
ger einzeln anzuführen; . 

3. die Urkunden über die Bestellung des Vor
stands und des Aufsichtsrats; 

4. der Gründungsbericht und die Prüfungs
berichte der Mitglieder des Vorstands und des 
Aufsichtsrats sowie der Gründungsprüfer nebst 
ihren urkundlichen Unterlagen; 

5. wenn es für den Gegenstand des Unter
nehmens oder eine sonstige Satzungsbestimmung 
der behördlichen Genehmigung bedarf, die Ge
nehmigungsur kunde. 

(3) Die Vorstandsmitglieder haben ihre Na
mensunterschrift zur Aufbewahrung beim Ge
richt zu zeichnen. 

'(4) Die eingereichten Schriftstücke werden beim 
Gericht in Urschrift, Ausfertigung oder öffent
lich beglaubigter Abschrift aufbewahrt. 

§ 30. S t u f eng r ü n dun g 

(1) übernehmen die Aktionäre, die die Satzung 
festgestellt haben, nicht alle Aktien, so sind die 
folgenden besonderen Vorschriften einzuhalten. 

(2) Vor Erstattung des Gründungsberichts sind 
die nicht übernommenen Aktien zu zeichnen. 
Die Zeichnung geschieht dllrch eine schriftliche 
Erklärung (Zeichnungsschein), aus der die Be
teiligung des Zeichners nach der Zahl, dem 
Nennbetrag und, wenn mehrere Gattungen be
stehen, der Gattung der Aktien hervorgehen 
muß. Der Zeichnungsschein ist doppelt auszu
stellen; er hat zu enthalten: 
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1. den Tag der Feststellung Jer Satzung; in dem Verzeidmis angeführten Aktionäre er-
2. die im § 17 und in den §§ 19 und 20 vor- forderlich, der Nennbetrag ihrer Aktien muß 

gesehenen Festsetzungen und, wenn mehrere mindestens ein Viertel des gesamten Grund
Gattungen bestehen, den Gesamtnennbetrag kapitals ~rreichen, Personen, denen Sondervor
einer jeden Aktiengattung; teile oder Gründungsaufwand gewährt werden 

sollen (§ 19), die Sacheinlagen machen sollen oder 
). den Namen, die Beschäftigung und den von denen Vermögensgegenstände übernommen 

Wohnort., der Gründer; werden sollen (§ 20), können weder für sich noch 
4. den Ausgabebetrag der Aktien und den Be- für andere mitstimmen. 

trag der festgesetzten Einzahlungen sowie den (10) Die Zustimmung aller' erschienenen Ak-
Umfang von Nebenverpflichtungen; tionäre ist nötig, wenn die im § 10 Abs. 3 und 4 

5. den Zeitpunkt, ,in dem die Zeichnung un- und im § 17 bezeichneten Bestimmungen der 
verbindlich wird, wenn nicht bis dahin die Er- Satzung geändert oder die in den §§ 19 und 20 
richtung der Gesellschaft beschlossen ist. vorgesehenen Festsetzungen zu Lasten der 

(3) Zeichnungsscheine, die diese Angaben nicht Gesellschaft erweitert werden sollen; gleiches 
vollständig oder die außer dem Vorbehalt im gilt, wenn die Dauer der Gesellschaft über die 
Abs. 2 Z. 5 Beschränkungen' der Verpflichtung in der Satzung bestimmte Zeit verlängert 
des Zeichners enthalten, sind 'nichtig. Auf die oder die in der Satzung für Beschlüsse der 
Unverbindlichkeit oder Nichtigkeit der Zeich- Hauptversammlung vorgesehenen erschwerenden 
nung kann sich der Zeichner nicht berufen, wenn Erfordernisse beseitigt werden sollen. 
die Gesellschaft im Handelsregister eingetragen (11) Die Beschlußfassung ist zu v,ertagen, wenn 
ist und wenn er auf Grund einer den Erforder- I es die Aktionäre mit einfacher Stimmenmehrheit 
nissen des Abs. 2 Satz 2 entsprechenden Er- verlangen. 
klärung in der zur Beschlußfassung über die Er- (12) Soweit vorstehend nichts anderes bestimmt 
richtung der Gesellschaft berufenen Hauptver- ist, wird vor der Eintragung der Gesellschaft bei 
sammlung gestimmt oder später als Aktionär Berufung und Beschlußfassung der Hauptver
Recht,e ausgeübt oder Verpflichtungen erfüllt hat. sammlungen nach den Vorsch,riften verfahren, die 
Jede nicht im Zeichnungsschein enthaltene Be- nach der Eintragung maßgebend sind. 
schränkung ist der Gesellschaft gegenüber un-
wirksam. 

(4) Den ersten Aufsichtsrat (§ 23) und die § 31. Pr ü fun g dur c h das Ger ich t 
Abschlußprüfer für den ersten Jahresabschluß (1) Das Gericht hat zu prüfen, ob die Gesell
bestellt eine Hauptversammlung, die die Gründer schaft ordnungsgemäß errichtet und angemeldet 
nach der Zeichnung des Grundkapitals zu be-, ist. Ist dies nicht der Fall, so hat es die Eintragung 
rufen haben. abzulehnen. 

(5) Der Anmeldung der Gesellschaft zum Han- (2) Das Gericht hat die Eintragung auch ab-
delsregister sind außer den Urkunden nach § 29 zulehnen, wenn die Gründungsprüfer erklären 
Abs. 2 die Doppelstücke der Zeichnungsscheine oder wenn es offensichtlich ist, daß der Grün
und ein von den Gründern unterschriebenes Ver- dungsbericht oder der Prüfungsbericht der Mit
zeichnis aUer Aktionäre beizufügen; das Ver- glieder des Vorstands und des Aufsichtsrats un
zeichnis muß die auf jeden Aktionär entfallenden richtig oder unvollständig ist oder den g,esetz
Aktien und die auf die Aktien geleisteten Ein- lichen Vorschriften nicht entspricht oder daß die 
zahlungen angeben. fü~ eingelegte oder übernommene Gegenstände 

(6) Nach der Anmeldung der Gesellschaft zum gewährten Leistungen unangemessen hoch sind. 
Handelsregister beruft das Gericht eine Haupt- Es hat den Beteiligten vorher Gele~enheit zu 
versammlung der in dem Verzeichnis aufgeführ- geben, den Beanstandungen abzuhelfen. 
ten Aktionäre zur Beschlußfassung über die Er-
richtung der Gesellschaft. 

(7) Der Richter leitet die Versammlung und 
beurkundet ihre Beschlüsse. 

(8) Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben 
sich über die Ergebnisse der Gründungsprüfung 
auf Grund der Berichte nach § 26 Abs. 2 und 
ihrer urkundlichen Grundla&en zu erklären. Bis 
zur Beschlußfassung kann jedes Mitglied des Vor
stands und des Aufsichtsrats die Unterzeichnung 

'der Anmeldung zurückziehen. 

(9) Für die Errichtung der Ges·ellschaft ist die 
Zustimmung von mindestens einem Viertel aller 

§ 32. In ha L t der Ein t rag u n g 

(1) Bei der Eintragung der Gesellschaft sind 
die Firma und der Sitz der Gesellschaft, der 
Gegenstand des Unternehmens, die Höhe des 
Grundkapitals, der Tag der Feststellung der 
Satzung und die Vorstandsmitglieder anzugeben. 

(2) Enthält die Satzung Bestimmungen über die 
Zeitdauer der Gesellschaft oder über die Befugnis 
der Vorstandsmitglieder oder der Abwickler zur 
Vertretung der Gesellschaft oder über das geneh
migte Kapital, so sind auch diese Bestimmungen 
einzutragen. 
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§ 33. Ver ö f f e n t 1 ich u n g der E i n
t rag u n g. Ver ö f f e n t 1 ich u n g der E r

öffnungsbilanz 

Gläubigers nicht, wenn die Schuldübernahme bin
nen drei Monaten nach der Eintragung der Ge
sellschaft vereinbart und dem Gläubiger von der 
Gesellschaft oder dem Schuldner mitgeteilt 

(1) In die Veröffentlichung der Eintragung, für 
wird. die im übrigen die allgemeinen handelsrecht-

lichen Vorschriften gelten, sind auch aufzu- (3) Verpflichtungen aus Vereinbarungen über 
nehmen: Sacheinlagen und Sachübernahmen können nicht 

1. die sonstigen in § 10 Abs. 3 und 4, §§ 17, übernommen werden. , 
18 Satz 2, §§ 19 und 20 vorges'chenen Fest- (4) Anteilsrechte dürfen vor der Eintragung der 
setzungen; Gesellschaft nicht übertragen, Aktien oder Zwi-

2. der Ausgabebetrag der Aktien; schensch,eine dürfen vorher nicht ausgegeben wer-
3. der Name, die Beschäftigung und der Wohn- den. Die vorher ausgegebenen Aktien oder Zwi

ort der Gründer und die Angabe, ob sie die schenscheine sind nichtig; für den Schaden aus 
sämtlichen Aktien übernommen haben; der Ausgabe sind die Ausgeber den Besitzern als 

Gesamtschuldner verantwortlich. ·4. der Name, die Beschäftigung und der 
Wohnort der Mitglieder des ersten Aufsichts-
rats. 

(2) Zugleich ist zu veröffentlichen, daß die mit 
der Anmeldung eingereichten Schriftstücke, na
mentlich die Prüfungsberichteder Mitglieder des 
Vorstands und des Aufsichtsrats sowie der Grün
dungsprüfer, beim Gericht eingesehen werden 
können. 

(3) Liegt eine Gründung mit Sacheinlagen oder 
Sachübernahmen (§ 20) vor, so hat der Vorstand 
unverzüglich nach der Eintragung der Gesell
schaft die Eröffnungsbilanz, für die im übrigen 
die allgemeinen handelsrechtlichen Vorschriften 
gelten, auf den Tag der Errichtung der Gesell
schaft (§ 21, § 30 Abs. 6) aufzustellen, nach 
ihrer Bestätigung durch die Prüfer (§ 25 Abs. 2 
bis 5) dem Aufsichtsrat vorzulegen und inner
halb von drei Monaten nach der Eintragung der 
Gesellschaft in den Bekanntmachungsblättern zu 
veröffentlichen. Die Veröffentlichung ist zum 
Handelsregistler einzureichen. Wird ein Unter
nehmen (Betrieb) auf Grund einer auf einen 
höchstens sechs Monate vor der Errichtung der 
Gesellschaft liegenden Stichtag aufgestellten Bi
lanz als Sacheinlage eingebracht, so kann die Er
öffnungsbilanz auf diesen Stichtag aufgestellt wer
den. Für die zu veröffentlichende Eröffnungs
bilanz gelten im übrigen' die Vorschriften für 
den Jahresabschluß sinngemäß. 

§ 34. Ha n dei n im Na me n der Ge s e 11-
s c h a f t vor der Ein t rag u n g. V e r

bo t e n e Aktien aus gabe 

(1) Vor der Eintragung in das Handelsregister 
besteht die Aktiengesellschaft als' solche nicht. 
Wird vorher im Namen der Gesellschaft gehan
delt, so haften die Handelnden persönlich zur 
ungeteilten Hand (Gesamtschuldner). 

(2) übernimmt die Gesellschaft eine vor ihrer 
Eintragung in ihrem Namen eingegangene Ver
pflichtung durch Vertrag mit dem Schuldner in 
der Weise, daß sie an die Stelle des bisherigen 
Schuldners tritt, so bedarf es zur Wirksamkeit 
der Schuldübernahme der Zustimmung des 

§ 35. E r r ich tun gei ne r Z w c i g
niederlassung 

(1) Die Errichtung' einer Zweigniederlassung 
hat der Vorstand beim Gericht des Sitzes der 
Gesellschaft zur Eintragung in das Handels
register des Gerichts der Zweigniederlassung an
zumelden; der Anmeldung ist eine öffentlich be
glaubigte Abschrift der Satzung beizufügen. Das 
Gericht des Sitzes hat die Anmeldung unver
züglich mit einer beglaubigten Abschrift s'einer 
Eintragungen, soweit sie nicht ausschließlich die 
Verhältnisse anderer Zweigniederlassungen be
treffen, an das Gericht der Zweigniederlassung 
wei terzugeben. 

(2) Die Vorstandsmitglieder haben ihre Unter
schrift zur Aufbewahrung beim Gericht der 
Zweigniederlassung zu zeichnen; gleiches gilt für 
Prokuristen, soweit sie nicht ausschließlich für 
den Betrieb einer anderen Zweigniederlassung be
stellt sind. 

(3) Das Gericht der Zweigniederlassung hat zu 
prüfen, ob. die Zweigniederlassung errichtet ist 
und die allgemeinen handelsrechtlichen Vorschrif~ 
ten über die Ausschli,eßlichkeit der Firma . be
achtet sind. Ist dies der Fall, so hat es die Zweig
niederlassung einzutragen und dabei die ihm mit
geteilten Tatsachen nicht zu prüfen, soweit sie 
im Handelsregister des Sitzes eingetragen sind. 
Die Eintragung hat die Angaben nach § 32 und 
den Ort der Zweigniederlassung zu enthalten; 
ist der Firma für die Zweigniederlassung ein Zu
satz beigefügt, so ist auch dieser einzutragen. 

(4) In die Veröffentlichung der Eintragung sind 
außer deren Inhalt die sonstigen in § 10 Abs. 3 
und 4, §§ 17, 18 Satz 2 vorgesehenen Fest
setzungen aufzunehmen. 

(5) Die Eintragung der Zweigniederlassung ist 
dem Ger:icht des Sitzes mitzuteilen und in dessen 
Register zu vermerken; ist der Firma für die 
Zweigniederlassung ein Zusatz beigefügt, so ist 
auch dieser zu vermerken. Der Vermerk wird 
nicht veröffentlicht. 
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(6) Die vorstehenden Vorschriften gelt~n sinn
gemäß für die Aufhebung einer Zweignieder
lassung. 

§ 36. B e h a n d I u n g b e s t ehe n der 
Zweigniederlassungen 

(1) Ist eine Zweigniederlassung in das Han
delsregister eingetragen, so sind alle Anmeldun
g,en, die die Niederlassung am Sitz, der Gesell
schaft oder eine eingetragene Zweigniederlas
sung betreffen, beim Gericht 'des Sitzes zu bewir
ken, es sind so viel Stücke einzureichen, wie 
Niederlassungen bestehen. 

(2) Das Gericht des Sitzes hat in der Ver
öffentlichung seiner Eintragung im "Amtsblatt 
zur Wiener Zeitung" anzugeben, daß die gleiche 
Eintragung für die Zweigniederlassungen bei 
den namentlich zu bezeichnenden Gerichten der 
Zweigpiederlassungen erfolgen wird; ist der 
Firma für eine Zweigniederlassung ein Zusatz 
beigefügt, so ist auch dieser an~ugeben. 

(3) Das Gericht des Sitzes hat sodann seine 
Eintragung den Gerichten der Zweignieder
lassungen mitzuteilen. Die Gerichte der Zweig
niederlassungen haben die Eintragung ohne 
Nachprüfung in ihr Handel~register zu über
nehmen. Im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" 
wird die Eintragung im Handelsregister der 
Zweigniederlassung nicht veröffentlicht. 

(4) Betrifft die Eintragung ausschließlich die 
Verhältnisse einzelner Zweigniederlassungen, so 
teilt sie das Gericht des Sitzes nur den Ge
richten der Zweigniederlassungen mit, deren 
Verhältnisse sie betrifft. Die Eintragung im Re
gister des Sitzes wird in diesem Fall nur im 
"Amtsblatt zur Wiener Zeitung" veröffentlicht. 

(5) Abs. 1, 3 und 4 gelten sinngemäß für die 
Einreichung von Schriftstücken und die Zeich
nung von Unterschriften. 

§ 37. Z w e i g nie der las s u n gen' von 
G e seIl s ch a f t e n mit aus 1 ä n d i

schem Sitz 

(1) Befindet sich der Sitz der Gesellschaft im 
Ausland, so ist die Gesellschaft zur Eintragung 
in das Handelsregister des Gerichts, in dessen 
Sprengel sie eine Zweigniederlassung besitzt, 
durch sämtliche Vorstandsmitglieder anzumel
den. Der Anmeldung ist die Satzung in öffent
lich beglaubigter Abschrift beizufügen. § 29 
Abs. 1 und 2 sind nicht anwendbar. 

(2) Bei der Anmeldung ist das Bestehen der 
Aktiengesellschaft als solcher und, wenn der 
Gegenstand des Unternehmens oder die Aus
übung einer Erwerbstätigkeit im Inland der be
hördlichen Genehmigung bedarf, auch diese 
nachzuweisen. In die Anmeldung sind die in 
§ 10 Abs. 3 und 4, §§ 17, 18 Satz 2 vorge
sehenen Festsetzungen aufzunehmen. Der An
meldung ist die für den Sitz der Gesellschaft 

ergangene gerichtliche Veröffentlichung beizu
fügen. 

(3) Die Eintragung hat die Angaben nach § 32 
und den Ort der Zweigniederlassung zu ent
halten; ist der Firma für die Zweigniederlassung 
ein Zusatz beigefügt, so ist auch dieser einzu
tragen. 

(4) Im übrigen gelten für die Anmeldungen, 
Zeichnungen und Eintragungen sinngemäß die 
Vorschriften für Niederlassungen am Sitz der 
Gesellschaft. 

§ 38. S i t z ver leg u n g 

(1) Wird der Sitz der Gesellschaft im Inland 
verlegt, so ist die Verlegung beim Gericht des 
bisherigen Sitzes anzumelden. Dieses hat un
verzüglich die Sitzverlegung dem Gericht des 
neuen Sitzes mitzuteileri. Der Mitteilung sind 
die Eintragungen für den bisherigen Sitz sowie 
die bei dem bisher zuständigen Gericht aufbe
wahrten Urkunden beizufügen. 

(2) Das Gericht des neuen Sitzes hat zu 
prüf,en, ob dieSitzverlegung ordnungsgemäß 
beschlossen ist und die allgemeinen handels
rechtlichen Vorschriften über die Ausschließlich
keit der Firma beachtet sind. Ist dies der Fall, 
so hat es die Sitzverlegung einzutragen und hie
bei die ihm mitgeteilten' Eintragungen ohne 
weitere Nachprüfung in sein Handelsregister zu 
übernehmen. Mit der Eintragung wird die Sitz
verlegung wirksam. Die Eintragung ist dem Ge
richt des bisherigen Sitzes mitzuteilen. Dieses 
hat die erforderlichen Löschungen vorzu
nehmen. 

§ 39. Ver a n t w 0 r t I ich k e i t der 
Gründer 

(1) Die Gründer sind der Gesellschaft als Ge
samtschuldner verantwortlich für die Ri<:h,tig
keit und Vollständigkeit der Angaben, die zum 
Zwecke der Gründung der Gesellschaft über 
übernahme der Aktien, Einzahlung auf die 
Aktien, Verwendung eingezahlter Beträge, Son
dervorteile, Gründungsaufwand, Sacheinlagen 
urid Sachübernahmen gemacht worden sind; sie 
sind f.erner dafür verantwortlich, daß eine zur 
Annahme von Einzahlungen auf das Grund
kapital bestimmte Stelle (§ 49 Abs. 3) hiezu ge
eignet ist, namentlich die eingezahlten Beträge 
zur fr,eien Verfügung des Vorstands stehen. Sie 
haben, unbeschadet der Verpflichtung zum Er
satz des sonst entstehenden Schadens, fehlende 
Einzahlungen zu leisten und eine Vergütung, die 
nicht unter dem Gründungsaufwand aufgenom
men ist, zu ersetzen. 

(2) Wird di'e Gesellschaft von Gründern durch 
Einlagen, Sachübernahmen oder Gründungsauf
wand vorsätzlich oder aus grober Fahrlässigkeit 
geschädigt, so sind ihr alle Gründer als Gesamt
schuldner zum Ersatz verpflichtet. 
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(3) Von diesen Verpflichtungen ist ein Gründer 
befreit, wenn er die die Ersatzpflicht begrün
denden Tatsachen weder kannte noch bei An
wendung der Sorgfalt eines ordentlichen Ge-

," schäftsmanns kennen mußte. 

(4) Entst'eht durch Zahlungsunfähigkeit eines 
Aktionärs der Gesellschaft ein Ausfall, so sind 
ihr zum Ersatz als Gesamtschuldner die Gründer 
verpflichtet, die die Beteiligung des Aktionärs 
in Kenntnis seiner Zahlungsunfähigkeit ange
nommen haben. 

(5) Neben den Gründern sind in gleicher Weise 
Personen verantwortlich, für deren Rechnung 
die Gründer Aktien übernommen haben. Sie 
können sich auf ihre eigene Unkenntnis nicht 
wegen solcher Umstände berufen, die' ein für 
ihre Rechnung handelnder ,Gründer kannte oder 
kennen mußte. ' 

§ 40. Ver a n t w 0 r t 1 ich k e i t a n der e r 
Personen neben den Gründern 

Als Gesamts·chuldner mit den Gründern und 
den Personen, für deren Rechnung die Gründer 
Aktien übernommen haben, ist der Gesellschaft 
zum Schadenersatz verpflichtet: 

1. wer bei Empfang einer vorschriftswidrig 
in den Gründungsaufwand . nicht aufgenom
menen Vergütung wußte oder den Umständen 
nach annehmen mußte, daß die Verheimlichung 
beabsichtigt oder erfolgt war, oder wer zur Ver
heimlichung wissentlich mitgewirkt hat, 

2. wer im Fall einer vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Schädigung der Gesellschaft durch 
Einlagen oder Sachübernahmen an der Schädi
gung wissentlich mitgewirkt hat, 

3. wer vor Eintragung der Gesellschaft in das 
Handelsregister oder in den ersten zwei Jahren' 
nach der Eintragung die Aktien öffentlich an
kündigt, um sie in den Verkehr einzuführen, 
wenn er di·e Unrichtigkeit oder Unvollständig
keit der Angaben, die zum Zwecke der Gründung 
der Gesellschaft gemacht worden sind (§ 39 
Abs. 1), oder die Schädigung der Gesellschaft 
durch Einlagen oder Sachübernahmen kannte 
oder bei Anwendung der Sorgfalt eines ordent
lichen Geschäftsmanns kennen mußte. 

§ 41. Ver a n t w 0 r t I ich k e i t des V 0 r
s t a n d s und des Auf s ie h t s rat s 

Mitglieder des Vorstands und des Aufsichts
rats, die bei der Gründung ihre Sorgfaltspflicht 
außer acht lassen, sind der Gesellschaft für den 
ihr daraus entstehenden Schaden als Gesamt
schuldner verantwortlich; sie sind dafür verant
wortlich, daß eine zur Annahme von Einzah
lungen auf die Aktien bestimmte Stelle (§ 49 
Abs. 3) hiezu geeignet ist, namentlich die ein
gezahlten Beträge zur freien Verfügung des Vor
stands stehen. 

§ 42. Ver a n t w 0 r t I i eh k e i t der 
Gründungsprüfer 

(1) Die Gründungsprüfer, ihre Gehilfen und die 
bei der Prüfung mitwirkenden gesetzlichen Ver
treter einer Prüfungsgesellschaft sind zur gewis
senhaften und unparteiischen Prüfung und zur 
Verschwiegenheit verpflichtet. Sie dürfen nicht 
unbefugt Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse 
verwerten, qie sie bei der Wahrpehmung ihrer 
Obliegenheiten erfahren haben. Wer seine Ob
liegenheiten verletzt, ist der Gesellschaft zum 
Ersatz des daraus entstehenden Schadens ver
pflichtet, mehrere Personen haften als Gesamt
schuldner. 

(2) Die Ersatzpflicht von Personen, die fahr
lässig gehandelt haben, beschränkt sich auf 
250.000 S für eine Prüfung; dies gilt auch. dann, 
wenn an der Prüfung mehrere Personen beteiligt 
gewesen oder mehrere zum Ersatz verpflichtende 
Handlungen begangen worden sind, und ohne 
Rücksicht darauf, ob andere Beteiligte vorsätz
lich gehandelt haben. 

(3) Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit be
steht, wenn eine Prüfungs gesellschaft Gründungs
prüfer ist, auch gegenüber dem Aufsichtsrat und 
den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Prüfungs
gesellschaft. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats 
der Prüfungsgesellschaft und sein Stellvertreter 
dürfen jedoch die von der Prüfungsgesellschaft 
erstatteten Berichte einsehen, die dabei erlangten 
Kenntnisse aber nur verwerten, soweit es die 
Erfüllung der überwachungspflicht des Auf
sichtsrats fordert. 

(4) Die Ersatzpflicht nach diesen Vorschriften 
kann durch Vertrag weder ausgeschlossen noch 
beschränkt werden. 

§ 43. Ver z i e h tun d Ver g lei e h 

Die' Gesellschaft kann auf Ersatzansprüche 
gegen die Gründer, die neben diesen haftenden 
Personen und gegen die Mitglieder des Vorstands 
und des Aufsichtsrats (§§ 39 bis 41) erst nach 
fünf Jahren seit der Eintragung der Gesellschaft 
in das Handelsregister und nur dann verzichten 
oder sich darüber vergleichen, wenn die Haupt
versammlung zustimmt 'und nicht eine Minder
heit, deren Anteile den fünften Teil des Grund
kapitals erreichen, widerspricht. Die zeitliche Be
schränkung gilt nicht, wenn der Ersatzpflichtige 
zahlungsunfähig ist und sich zur Abwendung 
oder Beseitigung des Konkurses mit seinen Gläu
bigern vergleicht. 

§ 44. Ver jäh run g der E r s a t z
ansprüche 

Ersatzansprüche der . Gesellschaft nach den 
§§ 39 bis 42 verjähren in fünf Jahren seit der 
Eintragung der Gesellschaft in das Handels
register. 
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Nachgründung 

§ 45. (1) Verträge der Gesellschaft, nach denen 
sie vorhandene oder herzustellende Anlagen oder 
sonstige Vermögens gegenstände für eine den 
zehnten Teil des Grundkapitals übersteigende 
Vergütung erwerben soll, bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Zustimmung der Hauptver
sammlung und der Eintragung in das Handels
register, wenn sie in den ersten zwei Jahren seit 
der Eintragung der Gesellschaft in das Handels
register geschlossen werden; ohne die Zustim
mung der Hauptversammlung oder die Ein
tragung im Handelsregister sind auch die Rechts
handlungen zu ihrer Ausführung unwirksam. 

(2) Vor der Beschlußfassung der Hauptver
sammlung hat der Aufsichtsrat den Vertrag zu 
prüfen und einen schriftlichen Bericht zu er
statten (Nachgründungsbericht). Für den Nach
gründungsbericht gilt sinngemäß § 24 Abs. 2 
und 3 über den Gründungsbericht. 

(3) Außerdem hat vor der Beschlußfassung eine 
Prüfung durch einen oder mehrere Gründungs
prüfer stattzufinden. § 25 Abs. 3 bis 5, §§ 26, 27 
über die Gründungsprüfung gelten sinngemäß. 

(4) Der Beschluß der Hauptversammlung be
darf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel 
des bei der Beschlußfassung vertretenen Grund
kapitals umfaßt; wird der Vertrag im ersten 
Jahr nach der Eintragung der Gesellschaft in 
das Handelsregister geschlossen, so müssen 
außerdem die Anteile der zustimmenden Mehr
heit mindestens ein Viertel des gesamten Grund
kapitals erreichen. Die Satzung kann diese Mehr
heit durch eine größere Kapitalmehrheit ersetzen 
und noch andere Erfordernisse aufstellen. 

§ 46. (1) Nach Zustimmung der Hauptver
sammlung hat der Vorstand den Vertrag in Ur
schrift, Ausfertigung oder öffentlich beglaubigter 

. Abschrift mit dem Nachgründungsbericht und 
dem Bericht der Gründungsprüfer nebst den ur
kundlichen Grundlagen zur Eintragung in das 
Handelsregister einzureichen: 

(2) Bestehen gegen die .Eintragung Bedenken, 
weil die Gründungsprüfer erklären oder weil es 
offensichtlich ist, daß der Nachgründungsbericht 
unrichtig oder unvollständig ist oder den gesetz
lichen Vorschriften nicht entspricht oder daß die 
für die zu erwerbenden Vermögensgegenstände 
gewährte Vergütung unangemessen hoch ist, so 
hat das Gericht die Eintragung abzulehnen. Es 
hat der Gesellschaft vorher Gelegenheit zu geben, 
den Beanstandungen abzuhelfen. 

(3) Bei der Eintragung genügt die Bezugnahme' 
auf die eingereichten Urkunden. In die Bekannt
machung der Eintragung sind aufzunehmen der 
Tag des Vertragsabschlusses und dei Zustimmung 
der Hauptversammlung sowie der zu erwerbende 
Vermögens gegenstand, die Person, von der die 
Gesellschaft ihn erwirbt, und die zu gewährende 
Vergütung. 

(4) Vorstehende Bestimmungen (§ 45, § 46 
Abs. 1 bis 3) gelten nicht, wenn der Erwerb der 
Vermögensgegenstände den Gegenstand des Un
ternehmens bildet oder wenn sie in der Zwangs
vollstreCkung erworben werden. 

(5) Die Wirksamkeit eines Vertrags nach § 45 
Abs. 1 wird, gleichviel ob er vor oder nach Ab
lauf von zwei Jahren seit der Eintragung der 
Gesellschaft in das Handelsregister geschlossen 
ist, nicht dadurch ausgeschlossen, daß eine Ver
einbarung der Gründer über denselben Gegen
stand nach § 20 Abs. 2 der GesellsChaft gegen
über unwirksam ist. 

§ 47. Er s atz ans p r ü c heb eid e r 
Nachgründung 

Für die Nachgrüridung gelten die §§ 39, 40, 
42 bis 44 über die Ersatzansprüche der Gesell" 
schaft. An die Stelle der Gründer treten die 
Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats; 
sie haben die Sorgfalt eines ordentlichen und ge
wissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden. 

DRITTER TEIL 
Rechtsverhältnisse der Gesellschaft 

und der Gesellschafter 

§ 48. H a f tun g für die Ver bin d I i c h
keiten der Aktiengesellschaft 

Für die Verbindlichkeiten der Aktiengesell
schaft haftet den Gläubigern nur "das Gesell
schaftsvermögen. 

§ 49. Hau p t ver p f I ich tun g der 
Aktionäre 

(1) Die Verpflichtung der Aktionäre zur Lei
stung der Einlagen wird durch den Nennbetrag 
oder den höheren Ausgabebetrag der Aktien be-
grenzt. ' 

(2) Soweit nicht in der Satzung Sacheinlagen 
bedungen sind, haben die Aktionäre den Nenn
betrag oder den höheren Ausgabebetrag der 
Aktien einzuzahlen. 

(3) Der vor der Anmeldung der Gesellschaft 
eingeforderte Betrag (§ 28 Abs. 2) kann nur in 
gesetzlichen Zahlungsmitteln oder durch Gut
schrift auf ein Bankkonto im Inland oder Post
scheCkkonto der Gesellschaft oder des Vorstands 
zu seiner freien Verfügung eingezahlt werden. 
Forderungen des Vorstands aus diesen Einzah
lungen gegen Banken oder das Osterreichische 
Postsparkassenamt gelten als Forderungen der 
Gesellschaf t. 

§ 50. N e ben ver p f I ich tun gen der 
Aktionäre 

(1) Ist die übertragung der Aktien an die Zu
stimmung der Gesellschaft gebunden, so kann 
die Satzung Akti()Uären die Verpflichtung auf
erlegen, neben den Einlagen auf das Grund-
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kapital wiederkehrende, nicht in Geld bestehende 
Leistungen zu erbringen. Die Verpflichtung und 
der Umfang der Leistungen sind in den Aktien 
und Zwischenscheinen anzugeben. 

(2) Die Satzung kann Vertragsstrafen festsetzen 
für den Fall, daß die Verpflichtung nicht oder 
nicht gehörig erfüllt wird. 

§ 51. Akt i e n übe r nah me für R e c h
nung der Gesellschaft oder durch 

ei n a bh ä n gi g es U n te rn e h m e n 

(1) Wer als Gründer oder Zeichner oder in 
Ausübung eines Bezugsrechts nach § 165 eine 
Aktie für Rechnung der Gesellschaft oder eines 
abhängigen Unternehmens übernommen hat, 
kann sich nicht darauf berufen, daß er die Aktie 

§ 54. K ein e Ver z ins u n g der 
Einlagen 

(1) Unter die Aktionäre da rf nur der aus der 
Jahresbilanz sich ergebende Reingewinn verteilt 
werden; Zinsen dürfen ihnen weder zugesagt 
noch ausgezahlt werden. 

(2) Für den Zeitraum, den die Vorbereitung 
des Unternehmens bis zum Anfang des vollen 
Betriebs erfordert, können den Aktionären Zin
sen von bestimmter Höhe zugesagt werden; die 
Satzung muß den Zeitpunkt bezeichnen, mit dem 
die Entrichtung von Zinsen spätestens aufhört, 

§ 55. Ver g ü tun g von N e b e n
leistungen 

nicht für eigene Rechnung übernommen hat. Er Für _wiederkehrende Leistungen, zu denen die 
haftet ohne Rücksicht auf Vereinbarungen mit I· Aktionäre nach der Satzung neben den Einlagen 
der Gesellschaft oder dem abhängigen Unter- auf das Grundkapital verpflichtet sind, darf eine 
nehmen auf die volle Einlage. Bevor er die Aktie den Wert der Leistungen nicht übersteigende Ver
für eigene Rechnung übernommen hat, stehen gütung ohne Rücksicht darauf gezahlt werden, 
ihm keine Rechte aus der Aktie zu. ob die Jahresbilanz einen Reingewinp. ergibt. 

(2) Ein. abhängiges Unternehmen darf als 
Gründer oder Zeichner oder in Ausübung eines 
Bezugsrechts nach § 165 eine Aktie der herr
schenqen Gesellschaft nicht übernehmen. Die 
Wirksamkeit einer solchen übernahme wird 
durch einen Verstoß gegen diese Vorschrift nicht 
berührt. 

§ 52. K ein e R ü c k g e w ä h r der 
Einlagen 

Den Aktionären dürfen die Einlagen nicht zu
rückgewährt werden; sie haben, solange die Ge
sellschaft besteht, nur Anspruch auf den Rein
gewinn, der sich aus der Jahresbilanz ergibt, 
soweit er nicht nach Gesetz oder Satzung von 
der Verteilung ausgeschlossen ist. Als Rück
gewähr von Einlagen gilt nicht die Zahlung des 
Erwerbspreises beim zulässigen Erwerb eigener 
Aktien (§§ 65, 66). 

§ 53. G e w i n n b e t eil i gun g der 
Aktionäre 

(1) Die Anteile am Gewinn bestimmen sich 
nach dem Verhältnis der Aktiennennbeträge. 

(2) Sind die Einlagen auf das Grundkapital 
nicht auf alle Aktien in demselben Verhältnis 
geleistet, so erhalten die Aktionäre aus dem ver
teilbaren Gewinn vorweg einen Betrag von vier 
vom Hundert der geleisteten Einlagen; reicht 
der Gewinn dazu nicht aus, so bestimmt sich der 
Betrag nach einem entsprechend niedrigeren 
Satz. Einlagen, die im Lauf des Geschäftsjahres 
geleistet wurden, werden nach dem Verhältnis 
der Zeit berücksichtigt, die seit der Leistung ver
strichen ist. 

(3) Die Satzung kann eine andere Art der Ge
winnverteilung bestimmen. 

§ 56. H a f tun g der Akt ion ä r e bei m 
Empfang verbotener Zahlungen 

(1) Die Aktionäre haften den Gläubigern für 
die Verbindlichkeiten der Gesellschaft, soweit sie 
entgegen den Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
Zahlungen von der Gesellschaft empfangen 
haben. Dies gilt nicht, soweit sie Beträge in 
gutem Glauben als Gewinnanteile oder Zinsen 
bezogen haben. 

(2) Ist über das Vermögen der Gesellschaft der 
Konkurs eröffnet, so übt während dessen Dauer 
der Masseverwalter das Recht der Gesellschafts
gläubiger gegen die Aktionäre (Abs. 1) aus. 

(3) Die Gesellschaft kann Beträge nicht zurück
fordern, die Aktionäre in gutem Glauben als Ge
winnanteile oder Zinsen bezogen haben. 

(4) Die Ansprüche nach diesen Vorschriften 
verjähren in fünf Jahren seit dem Empfang der 
Zahlung. 

§ 57. F 0 1 gen n ich t r e c h t z e i t i ger 
Einzahlung 

(1) Wenn die Satzung nichts anderes bestimmt, 
sind die Aktionäre zur Einzahlung so aufzu
fordern, wie ,es die Satzung für Veröffentlid1Un
gen der Gesellschaft vorsieHt. 

I . 
(2) Aktionäre, die den eingeforderten Betrag 

nicht rechtzeitig einzahlen, haben ihn vom Ein
tritt der Fälligkeit an mit dem jeweils für beider
seitige Handelsgeschäfte geltenden Zinsfuß zu 
verzinsen. Weitere Schadenersatzansprüche sind 
nicht ausgeschlossen. 

(3) Für den Fall nicht rechtzeitiger Einzahlung 
kann die Sa tzung Vertragsstrafen festsetzen. 

661 der Beilagen X. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)14 von 64

www.parlament.gv.at



661 der Beilagen 15 

§ 58. Aus s chi u ß s ä u m i ger 
näre 

Akt i 0- I § .. 60. K ein e B e f r e i u n g der Akt i 0-

I n a: r e von ihr e n Lei s tun g s p f 1 i c h-

(1) Aktionären, die den eingeforderten Betrag 
nicht techtzeitig einzahlen, kann eine Nachfri!:t 
mit der Androhung gesetzt werden, daß s'ie nach 
Fristablauf ihrer Aktien und der geleisteten Ein
zahlungen für verlustig erklärt werden. 

(2) Die Nachfrist muß dreimal in den Bekannt
macI1ungsblättern veröffentlicht werden; die 
erste Veröffentlichung muß mindestens drei 
Monate, die letzte mindestens einen Monat vor 
Fristablauf ergehen. Ist die übertragung der 
Aktien an die Zustimmung der Gesellschaft ge
bunden, so genügt an Stelle der Veröffentlichun
gen die einmalige Einzelaufforderung an die säu
migen Aktionäre; dabei muß eine Nachfrist ge
währt werden, die mindestens einen Monat seit 
dem Empfang der Aufforderung beträgt. 

(3) Aktionäre, die den eingeforderten Betrag 
trotzdem nidlt zahlen, werden durch Veröffent
lichung in den Bekanntmad1Ungsblättern ihrer 
Aktien und der geleisteten Einzahlungen zu
gunsten der Gesellschaft für verlustig erklärt. 

(4) An Stelle der alten Urkunden werden neue 
ausgegeben; diese haben außer den geleisteten 
Teilzahlung,en den rückständigen Betrag anzu
geben. Für den Ausfall der Gesellschaft an die~ 
sem Betrag oder an den später eingeforderten 
Beträgen haftet ihr der ausgeschlossene Aktio
när. 

§ 59. Z a h 1 u n g s p f I ich t de r V 0 r
männer 

(1) J ed!,r im Aktienbuch verzeichnete Vormann 
des ausgeschlossenen Aktionärs ist der Gesell
schaft zur Zahlung des. rückständigen Betrags 
verpflichtet, soweit dieser von seinen Nachmän
nern niCht zu erlangen ist. Von der Zahlungs
aufforderung an einen früheren Aktionär hat 
die Gesellschaft seinen unmittelbaren Vormann 
zu benachrichtigen. Es wird vermutet, daß die 
Zahlung nicht zu erlangen ist, wenn sie nicht 
innerhalb eines Monats seit der Zahlungsauffor
derung und der Benachrichtigung des Vormaillls 
eingegangen ist. Gegen Zahlung des rückstän
digen B,etrags wird die neue Urkunde ausgehän
digt. 

(2) Jeder Vormann ist nur zur Zahlung der 
Beträge verpflichtet, die binnen zwei Jahren ein
gefordert werden; die Frist beginnt mit dem 
Tag, an dem die übertragung der Aktie zum 
Aktienbuch der Gesellschaft angemeldet wird. 

(3) Ist die Zahlung des rückständigen Betrags 
von Vormännern nidtt zu erlangen, so hat die 
Gesellschaft die Aktie zum Börsenpreis durch 
Vermittlung eines Börsesensals und beim Feh
len eines Börsenpreises durch öffentliche Verstei
gerung zu verkaufen. Im librigen gilt § 179 
Abs. 3 sinngemäß. 

te n 

Die Aktionäre und ihre Vormänner können 
von ihren Leistungspflimten nam den§§ 49 und 
59 nicht befreit werden, sie können gegen diese 
Pflichten eine Forderung an die Gesellsmaft 
nimt aufremnen. 

Buchung und übertragung der 
Namensaktie 

§ 61. (1) Namensaktien sind unter Bezeim
nung des Inhabers nam Namen, Beschäftigung 
und Wohnort in das Aktienbum der Gesell
schaft einzutragen. 
. (2) Sie können, durch Indossament übertragen 
werden; für die Form des Indossaments, den 
Rechtsausweis des Inhabers und seine Verpflidl
tung zur Herausgabe gelten sinngemäß Arti
kel 12, 13 und 16 des Wechselgesetzes 1955, 
BGB!. Nr. 49. 

(3) Die übertragung der Namensaktie ist der 
Gesellsmaft zu melden, die Aktie ist vorzulegen 
und der übergang nachzuweisen. Die Gesell
schaft v,ermerkt den übergang im Aktienbuch. 

(4) Die Gesellschaft ist verpflimtet, die Ord
nungsmäßigkeit der Reihe der Indossamente und 
der Abtretungserklärungen, aber nicht die Un
terschriften zu prüfen. 

(5) Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als 
Aktionär nur, wer als solcher im Aktienbum 
ein getragen ist. 

(6) Diese Vorsmriften' gelten sinngemäß für 
Zwischensmeine. 

§ 62. (1) Die Satzung kann die übertragung 
von Namensaktien an die Zustimmung der Ge
sellsmaft binden. Die Zustimmung gibt der Vor
stand, wenn die Satzung nichts anderes be
stimmt. Die Zustimmung darf nur aus wichtigem 
Grund verweigert werden. 

(2) Ist nam der Satzung die Zustimmung der 
Gesellsmaft zur übertragung der Aktien not
wendig, so ist, falls die Zustimmung versagt 
wird, dem Aktionär bei Nachweis der Einzah
lung des auf die Einlage eingeforderten Betrags 
vom Gericht die übertragung der Aktie zu g~
statten, wenn kein wimtiger Grund für die 
Verweigerung der Zustimmung vorliegt und die 
übertragung ohne Smädigung der Gesellschaft, 
der übrigen Aktionäre und der Gläubiger erfol
gen kann. Das -Gerimt hat vor der Entscheidung 
den Vorstand zu hören. Ungeamtet der ert'eilten 
Zustimmung des Gerichts zur übertragung 
kann diese dennod1 nimt wirksam stattfinden, 
wenn die Gesellschaft innerhalb eines Monats 
nach Remtskraft der Entscheidung dem Aktio
när durch eingesmriebenen Brief mitteilt, daß 
sie die übertragung der Aktie zu den gleimen 
Bedingungen an einen anderen von ihr bezeim
neten Erwerber gestatte. 
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(3) Beim Verkauf einer nur mit Zustimmung I schweren Schadens von der Gesellschaft notwen
der Gesellschaft übertragbaren Aktie im EXeKu- dig ist. Der Gesamtnennbetrag dieser Aktien 
tionsverfahren hat das Exekutionsgericht den! darf zusammen mit dem Betrag anderer eigener 
Börsenpreis, beim Fehlen eines solchen den Ver- Aktien, die die Gesellschaft bereits zur Abwen
kaufswert der Aktie festzustellen und von der dung eines schweren Schadens erworben hat und 
Bewilligung des Verkaufs auch die Gesellschaft noch besitzt, zehn vom Hundert des Grund
sowie alle Gläubiger, die bis dahin die gericht- kapitals nicht übersteigen. Sonst darf die Aktien
liche Pfändung der Aktie erwirkt haben, unter gesellschaft eigene Aktien nur- erwerben, wenn 
Bekanntgabe des festgestellten Wertes zu benach- auf sie der Nennbetrag oder der höhere Aus
richtigen. Die Feststellung des Wertes der Aktie gabebetrag voll geleistet ist und wenn 
hat zu unterbleiben, wenn zwischen dem betrei- 1. der Erwerb unentgeltlich geschieht oder 
benden Gläubiger, dem Verpflichteten und der 2. die Gesellschaft mit dem Erwerb eine Ein-
Gesellschaft eine Einigung über den übernahms- kaufskommission ausführt. 
preis zustandekommt. Wird die Aktie nicht (2) Der Erwerb eigener Aktien unterliegt den 
innerhalb vierzehn Tagen nach Benachrichtigung Beschränkungen des Abs. 1 nicht, wenn er auf 
der Gesellschaft durch einen von der Gesellschaft Grund eines Beschlusses der Hauptversammlung 
zugelassenen Käufer gegen Bezahlung eines den zur Einziehung nach den Vorschriften über die 
Wert (übernahmspreis) erreichenden Preises Herabsetzung des Grundkapitals geschieht. 
über.nommen, so erfolgt d~r Verkauf nach d~n (3) Die Wirksamkeit des Erwerbs eigener 
Best1~mungen der Exeku.tlO.nsor~nung;. zu d1e- Aktien wird durch einen Verstoß gegen Abs. 1 
ser übertragung ~er Aktle 1st. d1e Zustlmmung und 2 nicht berührt, es sei denn, daß auf sie der 
der Gesellschaft mcht erforderlich. Ausgabebetrag noch nicht voll geleistet ist. Ein 

(4) Diese. Vorschriften gelten sinngemäß für schuldrechtliches Geschäft über den Erwerb eige-
Zwischenscheine. ner Aktien ist nichtig, soweit der Erwerb gegen 

Abs. 1 und 2 verstößt. 
§ 63. Re c h t s gern ein s c h a f t a n e 1 n e r 

Akt i e 

(1) Steht eine Aktie mehreren Berechtigten zu, 
so können sie die Rechte aus der Aktie nur durch 
einen gemeinschaftlichen Vertreter ausüben. 

(2) Für die Leistungen auf die Aktie haften sie 
als Gesamtschuldner. 

(3) Hat die Gesellschaft eine Willenserklärung 
dem Aktionär gegenüber abzugeben, so genügt, 
wenn die Berechtigten keinen gemeinschaftlichen 
Vertreter haben, die Abgabe der Erklärung 
gegenüber einem Berechtigten. Dies gilt gegen
über mehreren erbserklärten Erben nur dann, 
wenn ihnen die Besorgung und Verwaltung der 
Verlassenschaft überlassen wurde. . 

§ 64. B e r e c h nun g der Akt i e n
besitzzeit 

Ist die Ausübung von Rechten aus der Aktie 
davon abhängig, daß der Aktionär während 
eines bestimmten Zeitraums Inhaber der Aktie 
gewesen ist, so steht dem Eigentum ein Anspruch 
auf übereignung gegen eine Bank gleich. Die 
Eigentumszeit eines Rechtsvorgängers wird dem 
Aktionär zugerechnet, wenn er die Aktie unent
geltlich von seinem Treuhänder, als Gesamt
rechtsnachfolger, bei Auseinandersetzung einer 
Gemeinschaft oder im Zug einer durch die Ver
sicherungsaufsichtsbehörde genehmigten Ver
mögensübertragung er:worben hat. 

Erwerb eigener Aktien 

§ 65. (1) Die Aktienges~llschaft darf eigene 
Aktien erwerben, wenn es zur Abwendung eines 

(4) Dem Erwerb eigener Aktien steht es gleich, 
wenn eigene Aktien als Pfand genommen wer
den. 

(5) Aus eigenen Aktien stehen der Gesellschaft 
keine ~echte zu. Gleiches gilt für Aktien, die ein 
anderer für Rechnung der Gesellschaft erwor-
ben hat. -

§ 66. (1) Ein abhängiges Unternehmen darf an 
Aktien der herrschenden Gesellschaft nur nach 
den vorstehenden Vorschriften (§ 65) Eigentum 
oder Pfandrecht erwerben. 

(2) Ein Rechtsgeschäft zwischen der Gesell
schaft oder einem abhängigen Unternehmen und 
einem anderen, wonach dieser berechtigt oder 
verpflichtet sein soll, eigene Aktien der Gesell
schaft für Rechnung der Gesellschaft oder des 
abhängigen Unternehmens zu erwerben oder als 
Pfand zu nehmen, ist nichtig, soweit der Erwerb 
des Eigentums oder des Pfandrechts an den 
Aktien durch die Gesellschaft oder das abhängige 
Unternehmen gegen Abs. 1 oder § 65 Abs. 1; 2 
und 4 verstößt. 

§ 67. Kr a f tl 0 s e r k I ä run g von Akt i e n 
durch die Gesellschaft 

(1) Ist der Inhalt von Aktienurkunden durch 
eine Veränderung der rechtlichen Verhältnisse 
unrichtig geworden, so kann die Gesellschaft 
die Aktien, die trotz Aufforderung nicht zur 
Berichtigung oder zum Umtausch bei ihr ein
gereicht sind, mit Genehmigung des Gerichts für 
kraftlos erklären. Beruht die Unrichtigkeit auf 
einer Knderung des Nennbetrags der Aktien, so 
können sie nur dann für kraftlos erklärt werden, 
wenn der Nennbetrag zur Herabs-etzung des 
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Grundkapitals herabgesetzt ist. Namensaktien 
können nicht deshalb für kraftlos erklärt wer,
den, weil die Bezeichnung des Aktionärs unrich
tig geworden ist; Das Gericht hat die Genehmi
gung zu erteilen, wenn die Kraftloserklärung 
den gesetzlichen Vorschriften entspricht. . 

(2) Die Aufforderung zur Einreichung der 
Aktien hat die Kraftloserklärung anzudrohen 
und auf die Genehmigung des Gerichts hinzu
weisen. Die Kraftloserklärung kann nur erfol
gen, wenn die Aufforderung nach § 58 Abs. 2 
veröffentlicht worden ist. Sie geschieht durch 
Veröffentlichung in den Bekanntmachungsblät
tern. 

(3) An Stelle der für kraftlos erklärten Aktien 
sind neue Aktien auszugeben und dem Berech
tigten auszuhändigen oder, wenn ein Recht zur 
Hinterlegung besteht, zu hinterlegen. Die Aus
händigung oder Hinterlegung ist dem Gericht 
anzuzeigen. 

(4) Soweit zur Herabsetzung des Grundkapi
tals Aktien zusammengelegt werden, gilt § 179. 

§. 68. Neu e U r k und e n anS tell e b e
s c h ä d ig t e rod e r ver uns tal t e t e r 

Aktien oder Zwischenscheine 

Ist eine Aktie oder ein Zwischenschein infolge 
einer Beschädigung· oder einer Verunstaltung 
zum Umlauf nicht mehr geeignet, so' kann der 
Berechtigte, wenn der wesentliche Inhalt und 
die Unterscheidungsmerkmale der Urkunde noch 
mit Sicherheit erkennbar sind, von der Gesell
schaft die Erteilung einer neuen Urkunde gegen 

,Aushändigung der alten verlangen. Die Kosten 
hat er zu tragen und vorzuschießen. 

§ 69. Neue Gewinnanteilscheine 

Neue Gewinnanteilscheine dürfen an den In
haber des Erneuerungsscheins nicht ausgegeben 
werden, wenn der Besitzer der Aktie oder des 
Zwischenscheins der Ausgabe widerspricht. In 
diesem Fall sind die Scheine dem Besitzer der 
Aktie oder des Zwischenscheins auszuhändigen, 
wenn er die Haupturkunde vorlegt. 

§ 70. 

VIERTER TEIL 
Verfassung der Aktiengesellschaft 

ERSTER ABSCHNITT 

Vorstand 

Leitung der Akt i eng e s e 11-
schaft 

zum Vorsitzenden des Vorstands ernannt, so 
gibt, wenn die Satzung nichts anderes bestimmt, 
seine Stimme bei Stimmengleichheit den Aus-
schlag. ' 

§ 71. Ver t r e tun g der Akt i eng e s e 11-
schaft 

(1) Die Aktiengesellschaft wird durch den 
Vorstand gerichtlich und a'llßergerichtlich ver
treten. 

(2) Besteht der Vorstand aus mehreren Per
sonen, so sind, wenn die Satzung nichts anderes 
bestimmt, sämtliche Vorstandsmitglieder nur 
gemeinschaftlich zur Abgabe von Willenserklä
rungen und zur Zeichnung für die Gesellschaft 
befugt. Der Vorstand kann einzelne V orstands
mitglieder zur Vornahme bestimmter Gesohäfte 
oder bestimmter ,Arten von Geschäften ermäch
tigen. Ist eine Willenserklärung der Gesellschaft 
gegenüber abzugeben, so genügt die Abgabe 
gegenüber einem Vorstandsmitglied. 

(3) Die Satzung kann, wenn der Vorstand aus 
mehreren Personen besteht, auch bestimmen, 
daß einzelne von diesen allein oder in Gemein
sch,aft mit einem Prokuristen zur Vertretung 
der Gesellschaft befugt sind; es muß aber in 
jedem Fall die Möglichkeit bestehen, daß die 
Gesellschaft vom Vorstand auch ohne die Mitwir
kung eines Prokuristen vertreten werden kann. 
Gleiches kann der Aufsichtsrat bestimmen, wenn 
die Satzung ihn hiezu ermächtigt hat. Abs. 2 
Satz 2 und 3 gilt in diesen Fällen sinngemäß. 

§ 72. Z eie h nun g des Vor s t a n d s 

Der Vorstand hat in der Weise zu zeichnen, 
daß die Zeichnenden zu der Fir~a der Gesell
schaft oder zu der Benennung des Vorstands 
ihre Namensunterschrift hinzufügen. 

§ 73. 
der 

1\nderung des Vorstands und 
Vertretungsbefugnis seIner 

Mitglieder 

(1) Jede 1\nderung des Vorstands oder der 
Vertretungsbefugnis eines Vorstandsmitglieds 
sowie eine Anordnung des Aufsichtsrats nach 
§ 71 Abs. 3 Satz 2 hat der Vorstand zur Ein
tragung in das Handelsregister anzumelden. 

(2) Der Anmeldung sind die Urkunden über 
die 1\nderung oder Anordnung in Ursch~ift 
oder öffentlich beglaubigter Abschrift für das 
Gericht des Sitzes der Gesellschaft beizufügen. 

(3) Die neuen Vorstandsmitglieder haben ihre 
Unterschrift zur Aufbewahrung b~im Gericht 
zu zeichnen. 

(1) Der Vorstand hat unter eigener Verant
wortung die Gesellschaft so zu leiten, wie das 
Wohl des Unternehmens unter Berücksichtigung 
der Interessen der Aktionäre und der Arbeit-
nehmer sowie des öffentlichen Interesses es er- § 74. Be s ehr ä n ku n g der Ver t r e-
fordert. tun g s b e f u g n i s 

(2) Der Vorstand kann aus einer oder mehre- (1) Der Vorstand ist der Gesellschaft gegen-
ren Personen bestehen. Ist ein Vorstandsmitglied über verpflichtet, die Beschränkungen emzu-

2 
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halten, die die Satzung oder der Aufsichtsrat 
für den Umfang seiner Vertretungsbefugnis 
festgesetzt hat oder die sich aus einem Beschluß 
der Hauptversam'mlung nach § 103" ergeben. 

(2) Dritten gegenüber ist eine Beschränkung 
der Vertretungsbefugnis des Vorstands unwirk
sam. 

§ 75. Be s tell u n gun d Ab her u fun g 
des Vorstands 

(1) Vorstandsmitglieder bestellt der Aufsichts
rat auf höchstens fünf J ahre. Wenn die Best.el
lung eines Vorstandsmitglieds auf eine 
bestimmte längere Zeit, auf unbestimmte Zeit 
oder ohne Zeitangabe erfolgt, ist sie fünf Jahre 
wirksam. Eine wiederholte Bestellung ist zu
lässig; sie bedarf jedoch zu ihrer Wirksamkeit 
der sch-riftlichen Bestätigung durch den Vor
sitzenden des Aufsichtsrats. Diese Vorschriften 
gelten sinngemäß für den Anstellungsvertrag. 

(2) Eine juristische Person oder eine Personen
,gesellschaft (Offene Handelsgesellschaft, Kom
manditgesellschaft) kann nicht zum Vorstands
mitglied bestellt werden. 

(3) Werden mehrere Personen zu V orstands
mitgliedern bestellt, so kann der Aufsichtsrat 
ein Mitglied zum Vorsitzenden des Vorst~mds 
ernennen. 

(4) Der Aufsichtsrat kann die Bestellung zum 
Vorstandsmitglied und die Ernennung zum 
V orsi tzenden des Vorstands widerrufen, wenn 
ein wichtiger Grund vorliegt. Ein solcher Grund 
ist namentlich grobe Pflichtverletzung, Unfähig
keit Zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung 
oder Entziehung des Vertrauens durch die 
Hauptversammlung, es sei denn, daß das Ver
trauen aus offenbar unsachlichen Gründen ent
zogen worden ist. Dies" gilt auch für den vom 
ersten Aufsichtsrat bestellten Vorstand. Der 
Widerruf ist wirksam, solange nicht über seine 
Unwirksamkeit rechtskräftig entschieden ist. 
Ansprüch-eaus dem AnsteHungsvertrag werden 
hiedurch nicht berührt. 

§ 76. Be s tell u n g dur c h das Ger ich t 

Soweit die zur Vertretung der Gesells·chaft 
erforderlichen Vorstandsmitglieder fehlen, hat 
sie in dringenden Fällen das Gericht auf Antrag 
eines Beteiligten für die Zeit bis zur Behebung 
des Mangels zu bestellen. 

§ 77. G e w i n nb e t eil i gun g der V 0 r
standsmitglieder 

nahme von Abschreibungen und Wertberichti
gungen, nach Bildung von Rücklagen und Rück
stellungen sowie nach Absetzung der aufgelösten 
Rücklagen ergibt. Entgegenstehende Festsetzun
gen sind nichtig. Der Aufsichtsrat kann, wenn 
es die BiHig~eit verlangt, für das einzelne 
Geschäftsjahr zulassen, daß der Teil des Gewinns, 
der 21ur Bildung freier Rücklagen verwendet 
werden soll, nicht abgesetzt wird. 

§ 78. G run d sät z e für die B e z ü g e 
der Vor s t a n d s m i tg 1 i e der 

(1) Der Aufsichtsrat hat dafür zu sorgen, daß 
die Gesamtbezüge der Vorstandsmitglieder (Ge
hälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsent
schädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen 
und Nebenleistungen jeder Art) in einem ange
messenen Verhältnis zu den" Aufgaben des einzel
nen Vorstandsmitglieds und zur Lage der 
Gesellschaft stehen. Dies gilt sinngemäß für 
Ruhegehälter, Hinterbliebenenbezüge und Lei
stungen verwandter Art. 

(2) Wird über das Vermögen der Gesellschaft 
der Konkurs eröffnet und kündigt der Masse
verwalter den Anstellungsvertrag eines Vorstands
mitglieds, so kann dieses Ersatz für den ihm 
durch die Aufhebung des Dienstverhältnisses 
entstehenden Schade"n nur für zwei" Jahre seit 
dem Ablauf des Dienstverhältnisses verlangen. 

§ 79. We t t b ewe rb sv erb 0 t 

(1) Die Vorstandsmitglieder dürfen ohne Ein- -
wiHigun-g des Aufsichtsrats weder ein Handels
"gewe,rbe betreiben noch im Gescbäftszweig der 
Gesellschaft für eigene oder fremde Rechnung 
Geschäfte machen. Sie dürfen sich auch nicht an 
einer anderen Handelsgesellschaft als persönlich 
haftende Gesellschafter beteiligen. 

(2) Verstößt ein Vorstandsmitglied gegen dieses 
Verbot, so kann die Gesellschaft Schadenersatz 
fordern, sie kann statt dessen "von dem Mit
glied verlangen, daß es die für eigene Rechnung 
gemachten Geschäfte als für Rechnung der 
Gesellschaft eingegangen gelten lasse und die aus 
Geschäften für fremde Rechnung bezogene Ver
gütung herausgebe oder seinen Anspruch auf die 
Vergütung abtrete. 

(3) Die Ansprüche der Gesellschaft verjähren 
in drei Monaten seit dem Zeitpunkt, in dem 
die 'übrigen Mitglieder des Vorstands und des 
Aufsichtsrats von der zum Schadenersatz ver
pflichtenden Handlung Kenntnis erlangen; sie ver
jähren ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in fünf 
Jahren seit ihrer Entstehung. 

(1) Den Vorstandsmitgliedern kann für ihre 
Tätigkeit eine Beteiligung am Gewinn gewährt § 80. K red i t g e w ä h run g an V 0 r~ 
werden, die in einem Anteil am Jahresgewinn s ta n d s mit gl i e der 

zu bestehen hat. (1) Vorstandsmitgliedern und leitenden Ange-
(2) Der Anteil ain Jahresgewinn ist nach dem 1

1 

stellten der Gesellschaft darf Kredit nur mit 
Reingewinn zu ermitteln, der sich nach Vor- ausdrücklicher Zustimmung des Aufsichtsrats 
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gewährt werden. Leitende Angestellte sind die 
Geschäftsführer und Betriebsleiter, die zur selb
ständigen Einstellung oder Entlassung der übri
gen im Betrieb oder in der Betriebsabteilung 
Besdläftigten berechtigt sind oder denen Pro
kura oder Generalvollmacht erteilt ist. Ebenso 
dürfen Kredite an gesetzliche Vertreter oder 
leitende Angestellte eines abhängigen oder herr
schenden Unternehmens nur mit ausdrücklicher 
Zustimmung des Aufsichtsrats des herrsch·enden 
Unternehmens gewährt weI'den. Die Zustimmung 
kann für gewisse Kreditgeschäfte oder Arten 
von Kreditgeschäften im voraus, jedoch nicht 
für länger als drei Monate erteilt werden. Der 
Zustimmungsbeschluß hat auch die. Verzinsung 
und Rückzahlung des Kredits zu regeln. Der 
Gewährung eines Kredits steht die Gestattung 
einer Entnahme gleich, die über die dem Ent
nehmer zustehende Vergütung hinausgeht, 
namentlich auch die Gestattung der Entnahme 
von Vorschüssen auf Vergütungen. 

(2) Kredite, die ein Monatsgehalt nicht über
steigen, fallen nicht unter Abs. 1. 

(3) Diese Vorschriften gelten auch. für Kredite 
an den Ehegatten oder an ein minderjähriges 
Kind eines Vorstandsmitglieds oder anderen 
gesetzlichen Vertreters oder eines leitenden 
Angestellten; sie gelten ferner für Kredite an 
einen Dritten, der für Rechnung einer Person 
handelt, an die nur mit Zustimmung des Auf
sichtsrats Kredit gewährt werden darf. 

(4) Wird entgegen Abs. 1 bis 3 Kredit gewährt, 
so ist der Kredit ohne Rücksicht auf entgegen
stehende Vereinbarungen sofort zurückzuzahlen, 
wenn nicht der Aufsichtsrat nachträglich ZIU-

stimmt. 

§ 81. B e r i eh t a n den Auf sie h t s rat 

Oer Vorstand hat dem Aufsichtsrat regel
mäßig, längstens vierteljährlich, über den Gang 
der Geschäfte und die Lage des Unternehmens 
sowie dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder 
seinem Stellvertreter bei wichtigem Anlaß 
mündlich oder schriftlich zu berichten. Der 
Bericht hat den Grundsätzen einer gewissen
haften und getreuen· Rechenschaft zu entsprechen. 

§ 82. B u c h f ü h run g 

Der Vorstand hat dafür zu sorgen, daß die 
erforderlich·en Handelsbücher geführt werden. 

(2) Der Vorstand hat unverzüglich nach Ein
tritt der Zahlungsunfähigkeit oder der über
schuldung der Gesellschaft die Eröffnung des 
Konkurses oder des AusgleichsverLrhrens zu 
beantragen. 

§ 84. S 0 r g f alt s p f I ich tun d V e r'
antwortl'iehkeit der Vorstands

mi t g 1 ie de r 

(1) Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer 
Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen 
und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden. 
über vertrauHche Angaben haben sie Still
schweigen zu bewahren. 

(2) Vorstandsmitglieder, die ihre Obliegen
heiten verletzen, sind der Gesellschaft zum 
Ersatz des daraus entstehenden Schadens als 
Gesamtschuldner verpflichtet. Sie können sich 
von der Schadenersatzpflicht durch den Gegen
beweis befreien, daß sie die Sorgfalt eines 
ordentlicilen und gewissenhaften Geschäfts
leiters angewendet haben. 

(3) Die Vorstandsmitglieder sind namentlich 
zum Ersatz verpflichtet, wenn entgegen diesem 
Bundesgesetz 

1. Einlagen an die Aktionäre zurückgewährt, 
2. den Aktionären Zinsen oder Gewinnaitteile 

gezahlt, 
3. eigene Aktien der Gesellschaft oder einer 

anderen Gesellschaft gezeichnet, erworben, als 
Pfand genommen oder eingezogen werden, 

4. Aktien vor der vollen Leistung des Nenn
betrags oder des höheren Ausgabebetrags aus
gegeben werden, 

5. Gesellschaftsvermögeri verteilt wird, 
6. Zahlungen geleistet werden, nachdem die 

Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft eingetreten 
ist oder sich ihre überschuldung ergeben hat; 
dies gilt nicilt von Zahlungen, die auch nadl 
diesem Zeitpunkt mit der Sorgfalt eines ordent
lichen und gewissenhaften Geschäftsleiters ver
einbar sind, 

7. Kredit gewährt wird, 
8. bei der bedingten Kapitalerhöhung außer

halb des festgesetzten Zwecks oder vor der 
!Vollen Leistung des Gegenwerts Bezugsaktien 
ausgegeben werden. 

(4) Der Gesellschaft gegenüber tritt die Er
§ 83. Vor s t a n d s p f I ich t e n bei Ve r- satzpflicht nicht ein, wenn die Handlung auf 
I u s t, übe r s c h u I dun g. öde r Z a h - einem gesetzmäßigen Beschluß der Hauptver-

lu n g s u n f ä h i g k e i t der Ge s e 11- sammlung beruht. Dadurch, daß. der Aufsichts-
schaft rat die Handlung gebilligt hat, wird die Ersatz-

(1) Ergibt sich bei Aufstellung der Jahres- pflicht nicht ausgeschlossen. Die Gesellsroaft kann 
bilanz oder einer Zwischenbilanz oder ist anzu- erst nach fünf Jahren seit der Entstehung des 
nehmen, daß ein Verlust in der Höhe des halben Anspruchs und nur dann auf Ersatzansprüche 
Grundkapitals besteht, so hat der Vorstand verzichten oder sich darüber vergleid1en, wenn 
unverzüglich die Hauptversammlung einzube- die Hauptversammlung zustimmt und nicht eine 
rufen und dieser davon A~zeige zu machen. I Minderheit, deren Anteile den fünften Teil des 

/ 
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Grundkapitals erreichen, widerspricht. Die zeit
liche Beschränkung gilt nicht, wenn der. Ersatz
pflichtige zahlungsunfähig ist und sich zur Ab
wendung oder Beseitigung des Konkurses mit 
seinen Gläubigern vergleicht .. 

(5) Der Ersatzanspruch der Gesellschaft kann 
auch v:on den Gläubigern der Gesellschaft geltend 
gemacht werden, soweit sie von. dieser keine 
Befriedigung erlangen können. Dies gilt jedoch 
in anderen Fällen als denen des Abs. 3 nur dann 
wenn die Vorstandsmitglieder die Sorgfalt eine~ 
ordentlichen und gewissenhaften Geschäfts
leiters gröblich verletzt haben; Abs. 2 Satz 2 gilt 
sinngemäß. Den Gläubigern gegenüber wird die 
Ersatzpflicht weder durch einen Verzicht oder 
Vergleich der Gesellschaft no·ch dadurch auf
gehoben, daß die Handlung auf einem Beschluß 
der Hauptversammlung beruht oder der Auf
sichtsrat die Handlung gebilligt hat. Ist über 
das Vermögen der Gesellschaft der Konkurs 
eröffnet, so übt während dessen Dauer der 
Masseverwalter das Recht der Gläubiger gegen 
die Vorstandsmitglieder aus. '. 

(6) Die AnsprUche aus diesen Vorschriften 
verjähren in fünf Jahren. 

§ 85. St e 11 ver t r c te r von Vor s t a n d s
o mitgliedern 

Die Vorschriften für die Vorstandsmitglieder 
gelten auch für ihre Stellvertreter. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Aufsichtsrat 

§ 86. Zusammensetzung des Auf
sichtsrats 

(1) Der Aufsi.chtsrat besteht aus drei Mit
gliedern. Die Satzung kann eine höhere Zahl 
festsetzen. Die Höchstzahl der Aufsichtsrats
mitglieder beträgt bei Gesellschaften mit einem 
Grundkapital 

bis zu ........... 5,000.000 S .... sieben, 
von mehr als .... 5,000.000 S .... zwölf, 
von mehr als .... 50,000.000 S .... zwanzig. 
(2) Eine juristische Person oder eine Personen-

gesellschaft (Offene Handelsgesellschaft, Kom
manditgesellschaft) kann nicht Aufsichtsratsmit
glied sein. Mitglied kann ferner nicht sein, wer 
bereits in zehn Aktiengesellschaften Aufsichts
ratsmitglied ist. Sitze einer Person in mehreren 
Aufsichtsräten, in die das Mitglied gewählt oder 
entsandt ist, um die wirtschaftlichen Interessen 
des Bundes, eines Landes, eines Gemeindever
bandes; einer Gemeinde, eines mit der Gesell
sch~ft konzernmäßig verbundenen Wirtschafts
unternehmens oder eines Kreditunternehmens, 
das mit der Gesellschaft in dauernder bank
mäßiger Verbindung steht, zu wahren, werden 
nur als ein Sitz gerechnet. Diese Bestimmung 
darf aber nicht dazu führen, daß jemand mehr 
als 20 Aufsichtsratssitze innehat. 

§ 87. W a h I und Ab b e ruf u n g 

(1) Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der 
Hauptversammlung gewählt. Falls wenigstens 
drei Aufsichtsratsmitglieder . von derselben 
Hauptversammlung zu wählen sind, kann von 
einem Drittel des in der Hauptversammlung 
vertretenen Grundkapitals verlangt' werden, 
daß die Wahl für jedes zu bestellende Mitglied 
des Aufsichtsrats abgesondert erfolge. Ergibt 
sich vor der Wahl des letzten zu bestellenden 
Mitglieds, daß wenigstens der dritte Teil aller 
abgegebenen Stimmen bei allen vorangegan-' 
genen Wa·hlen zugunsten derselben Person, aber 
ohne Erfolg abgegeben worden ist, so muß diese 
P,:rson ohne weitere Abstimmung als für die 
letzte Stelle gewählt erklärt werden. Diese Vor
schrift findet auf Wahlen von Mitgliedern des 
Aufsichtsrats so lange keine Anwendung, als sich 
im Aufsichtsrat ein. Mitglied befindet, welches 
auf die vorbezeichnete Art dur.ch die Minder-
heit gewä·hlt wurde. . 

(2) Kein Aufsichtsratsmitglied kann für längere 
Zeit als bis zur Beendigung der Hauptversamm
lung gewählt werden, die über die Entlastung 
für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl 
beschließt; hiebei wird das Geschäftsjahr, in dem 
das Aufsichtsratsmitglied gewählt wurde, nicht 
mitgerechnet. . 

(3) . Die Bestellung zum Aufsichtsratsmitglied 
kann vor Ablauf der Funktionsperiode von' der 
Hauptversammlung widerrufen werden. Der 
Beschluß bedarf einer Mehrheit, die mindestens 
drei Viertel der. abgegebenen Stimmen umfaßt. 
Die Satzung kann diese Mehrheit durch eine 
andere ersetzen und noch andere Erfordernisse 
aufstellen. 

(4) Die Bestellung des ersten Aufsichtsrats gilt 
bis zur Beendigung der ersten Hauptversamm
lung, die nach Ablauf eines Jahres seit der Ein
tragung der Gesellschaft in das Handelsregister 
zur Beschlußfassung über die Entlastung statt
findet. Sie kann vorher von ,der Hauptversamm
lung mit einfacher Stimmenmehrheit widerrufen 
werden. 

§ 88. E n t sen dun g von Mit g I i e der n 
in den Aufsichtsrat 

(1) Die Satzung kann bestimmten Aktionären 
oder den jeweiligen Inhabern bestimmter Aktien 
das Recht einräumen, Mitglieder in den Auf
sichtsrat zu entsenden. Die Gesamtzahl der ent
sandten Mitglieder darf ein Drittel aller Auf
sichtsratsmitglieder nicht übersteigen. 

(2) Das Erttsendungsrecht kann nur den In
habern solcher Aktien eingeräumt werden, die 
auf Namen lauten und deren übertragung an die 
Zustimmung der Gesellschaft gebunden ist .. 

(3) Die Aktien, deren Inhabern das Entsen
dungsrecht zusteht, grIten nicht als eine beson
dere Gattung. 
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(4) Die entsandten Aufsimtstatsmitglieder 
können von den Entsendungsberechtigten jeder
zeit abberufen und durm andere ersetzt werden. 
Liegt in der Person eines entsandten Mitglieds 
ein wichtiger Grund vor, so hat das Gerimt auf 
Antrag einer Minderheit, deren Anteile zusam
men den zehnten Teil des Grundkapitals er
reichen, das Mitglied abzuberufen. 

(5) Sind die in der Satzung bestimmten Voraus
setzungen des Entsendungsrechts weggefallen, so 
kann die Hauptversammlung das entsandte Mit
glied mit einfacher Stimmenmehrheit abberufen. 

§ 89. B e s tell u n g d u rc h das Ger ich t 

(1) Gehört dem Aufsichtsrat länger als drei 
Monate weniger als die zur Besmlußfähigkeit 
nötige Zahl von Mitgliedern an, so hat ihn das 
Gericht auf Antrag des Vorstands, eines Auf
simtsratsmitglieds oder eines Aktionärs auf diese 
Zahl zu ergänzen. Der Vorstand ist verpflichtet, 
den Antrag zu stellen. 

(2) Das Gericht hat die von ihm bestellten Mit
glieder abzuberufen, wenn die Voraussetzungen 
weggefallen sind. 

§ 90. U n ver ein bar k e i t der Zug e-

(4) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte 
einen oder mehrere Ausschüsse bestellen, nament
!im zu dem Zweck, seine Verhandlungen und 
Beschlüsse vorzubereiten oder die Ausführung 
seiner Besmlüsse zu überwachen. Die gemäß § 14 
Abs. 2 Z. 4 des Betriebsrätegesetzes, BGBI. 
Nr. 97/1947, in den Aufsichtsrat gewählten Mit
glieder des Betriebsrats haben Ansprum darauf, 
daß in jedem Ausschuß des Aufsichtsrats minde
stens ein von ihnen namhaft gemachtes Mit
glied Sitz und Stimme hat; dies gilt nicht für 
Sitzungen und Abstimmungen, die die Beziehun
gen zwismen der Gesellschaft und Mitgliedern 
des Vorstands betreffen, ausgenommen Be
smlüsse auf Bestellung oder Widerruf der Be
stellung eines Vorstandsmitglieds. 

(5) Der Aufsichtsrat oder sein Aussmuß ist nur 
dann beschlußfähig, wenn an der Sitzung minde
stens drei Mitglieder teilnehmen (§ 95 Abs. 6 
Satz 2 zweiter Halbsatz). Die Satzung kann eine 
höhere Zahl festsetzen. Die Beschlußfähigkeit 
eines Ausschusses, dem weniger als drei Auf
sichtsratsmitglieder angehören, ist bei Anwesen~ 
heit seiner sämtlimen Mitglieder gegeben. 

hör i g k e i t zum Vor s ta n dun d zum § 93. Te i I nah m e anS i t z u n gen des 
Auf s ich t s rat Auf s ich t s rat s und sei n e rAu s-

(1) Die Aufsimtsratsmitglieder können nicht 
zugleich Vorstandsmitglieder oder dauernd Ver
treter von Vorstandsmitgliedern sein. Sie kÖnnen 
aum nicht als Angestellte die Gesmäfte der Ge
sellsmaft führen. 

schüsse 

(1) An den Sitzungen des Aufsichtsrats und 
seiner Ausschüsse dürfen Personen, die weder 
dem Aufsiclltsrat noch dem Vorstand angehören, 
nicht teilnehmen. Sachverständige und Auskunfts

(2) Nur für einen im vora~s begrenz.ten Ze~t-· personen können zur Beratung über einzelne 
ra.um kann der Aufslmtsrat ~mzelne semer Mlt- Gegenstände zugezogen werden. 
glIeder zu Vertretern von behmderten Vorstands- () A f'ch . l' d d' d cl ß 
mitgliedern bestellen. In dieser Zeit dürfen sie . 2 u SI •• tsratsmltg Ie er, Je em Au~s, lU 

k .' T"t' k' I A f'm . I' d "b mmt angehoren, können an den Aussmußsitzun·· eme a Ig elt a s u SI tsratsmltg Ie ausu en. '1 h . 
D W tb b b d § 79 '1 f' . 'mt gen tel ne men, wenn dIe Satzung oder der Vor

as et ewer sv er ot es gl t ur SIe m . sitzende des Aufsichtsrats nichts anderes bestimmt. 

§ 91. Ver ö f f e n t I ich u n g der K ri d e
o rungen im Aufsichtsrat 

per Vorstand hat j.eden Wechsel der Aufsimts
ratsmitglieder unverzüglim in den Bekannt
machungsblättern zu veröffentlichen und die Ver·· 
öffentlichung zum Handelsregister einzureimen. 

§ 92. In n e r e 0 r d nun g des Auf s ich t s-
rats 

(3) Die Satzung kann zulassen, daß an den 
Sitzungen des Aufsimtsrats und seiner Ausschüsse, 
Personen, die dem Aufsimtsrat nimt angehören, 
an Stelle von Aufsichtsratsmitgliedern teilneh
men können, wenn sie von diesen hiezu schrift
lim ermächtigt sind. Sie können auch schriftlime 
Stimmabgaben der Aufsimtsratsmitglieder über
reimen. 

(4) Abweichende gesetzlime Vorsmriften blei
ben unberührt. (1) Der Aufsichtsrat hat nam näherer Bestim

mung der Satzung aus seiner Mitte einen Vor
sitzenden und mindestens einen Stellvertreter zu 
wählen. Der Vorstand hat zum Handelsregister § 
anzumelden, wer gewählt ist. 

94. Ein b e ruf u n g des Auf sie h t s
rats 

(2) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des 
Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, 
die der Vorsitzende oder sein Stellvertreter zu 
unterzeimnen hat. 

(3) Beschlußfassungen dur m smriftliche Stimm
abgabe sind nur zulässig, wenn 'kein Mitglied 
diesem Verfahren widerspricht. 

(1) Jedes Aufsichtsratsmitglied oder der Vor
stand kann unter Angabe des Zwecks und der 
Gründe verlangen, daß der Vorsitzende des Auf
sichtsrats unverzüglim den Aufsichtsrat einberuft. 
Die Sitzung muß binnen zwei Women nach der 
Einberufung stattfinden. 
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(2) Wird einem von mindestens zwei Aufsichts
ratsmitgliedern oder vom Vorstand geäußerten 
Verlangen nicht entsprochen, so können die An
tragsteller unter Mitteilung des Sachverhalts 
selbst den Aufsichtsrat einberufen. 

§ 95. Auf g ~ ben und R e c h ted e s [A u f-
sichtsrats , 

I 
(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsfü,hrung 

zu überwachen. i 
(2) Der Aufsichtsrat kann vom Vorstandjjeder

zeit einen Bericht über die Angelegenheitim der 
Gesellschaft einschließlich ihrer Beziehun~en zu 
einem Konzernunternehmen verlangen. Auch em' 
einzelnes Mitglied kann einen B'ericht, ~edoch 
nur an den Aufsichtsrat als solchen, verlilngen; 
lehnt der Vorstand die Berichterstattung jab, so 
kann der Bericht nur dann verlangt ~erden, 
wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats ode,r zwei 
andere Aufsichtsratsmitgliecler das Verlangen 
unterstützen. , 

(3) Der Aufsichtsrat kann d'ie Bücher und 
Schriften der Gesellschaft sowie die Verm'ögens
gegenstände, namentlich die Gesellschafrskasse 
und die Bestände an Wertpapieren und Waren, 
einsehen und prüfen, er kann damit auqh ein
zelne Mitglieder oder für bestimmte Aufgaben 
besondere Sachverständige beauftragen. i 

(4) Der Aufsichtsrat hat eine Hauptversamm
lung einzuberufen, wenn das Wohl der peseIl-
schaft es erfordert. i 

(5) Maßnahmen der Geschäftsführung Können 
dem Aufsichtsrat nicht übertragen werdeh. Die 
Satzung oder der Aufsichtsrat kann jedo1ch be
stimmen, daß bestimmte 'Arten von Ges~äften 
nur mit seiner Zustimmung vorgenommen wer-
den sollen. . I 

(6) Die Aufsichtsratsmitglieder könne~ ihre 
Obliegenheiten nicht durch andere ausübenilassen. 
Die Satzung kann aber zulassen, daß ei~ Auf
sichtsratsmitglied ein anderes schriftlicj1 mit 
seiner Vertretung bei einer einzelnen Sitzung 
betraut; ein so vertretenes Mitglied ist *ei der 
Feststellung der Beschlußfähigkeit einer ~itzung 
(§ 92 Abs. 5) nicht mitzuzählen. Das Req"t, den 
Vorsitz zu führen, kann nicht übertrageh wer-
den. i ' 

§ 96. B e r ich t an die Hau pt ver sam m-
lu ng ! 

, (1) Der AufSichtsrat hat den Jahresalischluß, 
den Vorschlag für die Gewinnverteilung u~d den 
Geschäftsbericht zu prüfen und der Hatiptver-
sammlung darüber zu berichten. : 

(2) In dem Bericht hat der Aufsichtsrat Imitzu-' 
teilen, in welcher Art und in welchem qmfang 
er die Geschäftsführung der Gesellschaft w~hrend 
des Geschäftsjahrs geprüft hat, welche Stelle den 
Jahresabschluß und den Geschäftsbericht geprüft 
hat und ob diese Prüfungen nach ihrem ab
schließenden Ergebnis zu wesentlichen Be~nstan-
dungen Anlaß gegeben haben. I 

I I 

§ 97. Vertretung der Gesellschaft 

(1) Der Aufsichtsrat ist befugt, die Gesellschaft 
bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit den 
Vorstandsmitgliedern zu vertreten und gegen 
diese die von der Hauptversammlung beschlosse
nen Rechtsstreitigkeiten zu führen. 

(2) Der Aufsichtsrat kann, wenn die Verant
wortlichkeit eines seiner Mitglieder in Frage 
kommt, ohne und selbst gegen den Beschluß der 
Hauptversammlung gegen die Vorstandsmit
glieder klagen. 

§ 98. Ver g Ü tun g der Auf s ich t s rat S-, 

mitglieder 

(1) Den Aufsichtsratsmitgliedern kann für ihre 
Tätigkf't eine mit ihren Aufgaben und mit der 
Lage d r Gesellschaft in Einklang stehende Ver
gütung gewährt werden. Ist die Vergütung in der 
Satzun festgesetzt, so kann eine Satzungsä~de
rung, d rch die die Vergütung herabgesetzt WIrd, 
von der Hauptversammlung mit einfacher Stim
menmehrheit beschlossen werden. 

enMitgliedern des ersten Aufsichtsrats 
r die Hauptversammlung eine Vergütung. 
Tätigkeit bewilligen. Der Beschluß kann 

erst in der Hauptversammlung gefaßt werden, 
die üb r die Entlastung des ersten Aufsichtsrats 
beschli ßt. 

(3) ird den Aufsichtsratsmitgliedern em An-
teil a Jahresgewinn gewährt, so berechnet sich 
der Anteil nach dem Reingewinn, der sich naCh 
Vornahme von Abschreibungen und Wertberich
tigungen, nach Bildung von Rucklagen und Rück
stellun en sowie nach Absetzung der aufgelösten 
Rückla en ergibt. Abzusetzen ist weiters auch 
ein fü die Aktionäre bestimmter Betrag von 
vier v m Hundert der geleisteten Einlagen, so- , 
fern n'cht die Satzung oder die Hauptversamm
lung ei e höhere Absetzung bestimmt. Entgegen
stehen e Festsetzungen sind nichtig. 

§ 99. S or g f alt s p f I ich tun d Ver a n t
w 0 r t I ich k e i t der Aufs ich t s rat s

. mitglieder 

Für ie Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit 
der A fsichtsratsmitglieder gilt § 84 über die 
Sorgfa tspflicht und Verantwortlichkeit der V or
stands itglieder sinngemäß. 

DRITTER ABSCHNITT 

Gemei same Vorschriften für die Mitglieder des 
Vorstands und des Aufsichtsrats 

Handeln zum Schaden der G e s e 11-
sc hat z w e c ksE r 1 a n g ,u n g ge 5 e 11-

chaftsfremder Vorteile 

§ 1 O. (1) Wer zu dem Zwecke, für sich oder 
einen nderen gesellschaftsfremde Sondervorteile 
zu erl ngen, vorsätzlich unter Ausnutzung seines 
Einflus es auf die Gesellschaft ein Mitglied des 
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Vorstands oder des Aufsichtsrats dazu bestimmt, 
zum Schaden der Gesellschaft oder ihrer Aktio
näre zu handeln, ist zum Ersatz des daraus ent
stehenden Schadens verpflichtet. 

(2) Neben ihm haften als Gesamtschuldner die 
Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, 
wenn sie unter Verletzun,g ihrer Pflichten (§§ 84, 
99) gehandelt haben. Sollte der gesellschafts
fremde Sondervorteil für einen anderen erreicht 
werden, so haftet auch dieser als Gesamtschuld
ner, wenn er die Beeinflussung' vorsätzlich ver
anlaßt hat. ' 

(3) Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der 
Einfluß benutzt wird, um einen Vorteil zu er
langen, der schutzwürdigen Interessen dient. 

(4) Für die Aufhebung der Ersatzpflicht gegen
über der Gesellschaft gilt sinngemäß § 84 Abs. 4 
Sati 3 und 4. 

§ 101. (1) Die Ersatzpflicht besteht auch gegen
über den Gläubigern der Gesellschaft, soweit sie 
von dieser keine Befriedigung erlangen können. 
Den Gläubigern gegenüber wird die Ersatzpflicht 
durch einen Verzicht oder Vergleich der Gesell
schaft nicht aufgehoben. Ist ,über das Vermögen 
der Gesellschaft der Konkurs eröffnet, so übt 
während dessen Dauer der Masseverwalter das 
Recht der Gläubiger aus. 

(2) Die Ansprüche aus den Vorschriften dieses 
Abschnittes verjähren in fünf Jahren. 

(3) Die Vorschriften dieses Abschnittes gelten 
nicht, wenn gesellschafts fremde Sondervorteile 
durch Stimmrechtsausübung verfolgt werden. 

VIERTER ABSCHNITT 

Hauptversammlung 

§ 102. All g e me i n e s 

(1) Die Aktionäre üben ihre Rechte in den 
Angelegenheiten der Gesellschaft in der Haupt
versammlung aus, soweit das Gesetz nichts an
deres bestimmt. 

(2) Die Mitglieder des Vorstands und des Auf
sichtsrats haben, auch wenn sie nicht Aktionäre 
sind, das Recht, an der Hauptversammlung teil
zunehmen. 

Erster Unterabschnitt 

Rechte der Hauptversammlung 

§ 103. Allgemeines 

(1) Die Hauptversammlung beschließt in den 
im Gesetz oder in der Satzung ausdrücklich be
stimmten Fällen. 

(2) Ober Fragen der Geschäftsführung kann 
die Hauptversammlung nur ents,cheiden, wenn 
der V orsnand oder, sofern es sich um ein gemäß 
§ 95 Abs. 5 seiner Zustimmung vorbehaltenes 
Geschäft handelt, der Aufs,ichtsrat es verlangt. 

§ 104. E n tl ast u n g 

(1) Die Hauptversammlung beschließt alljähr
lich in den ersten fünf Monaten des Gesdläfts
jahrs über die Entlastung der Mitglieder des 
Vorstands und der Mitglieder des Aufsichts
rats. Die Satzung kann eine, andere Frist von 
nicht mehr als sieben Monaten bestimmen., 

(2) Die Verhandlung über die Entlastung ist 
mit der Verhandlung über die Gewinnverteilung 
(§ 126) zu vel'binden. Der Vorstand hat den 
Jahresabschluß ~it dem Bericht des Aufs,ichts
rats (§ 96) der Hauptversammlung vorzulegen. 
§ 125 Abs. 6 über die Auflegung des Jahres
abschlusses gilt sinngemäß. 

(3) Das Gericht hat auf Antrag des Vorstands 
aus wichtigem Grund die nach Albs. 1 besnimm
ten Fristen angemessen zu verläng,ern. Die ein
zelne Verlängerung darf sechs Monate nicht 
übersteigen. Eine Frist d:arf nur zweimal verlän~ 
gert werd·en. 

Zweiter Unterabschnitt 

Einberufung der Hauptversammlung 

§ 105. Allgemeines 

(I) Die Hauptversammlung wird durch den 
Vorstand einberufen. Personen, die in das Han
delsregister als Vorstand eingetragen sind, gelten 
als befugt. Das auf Gesetz oder Satzung 
beruhende Recht anderer Personen, die Haupt
ver~ammlung einzu'berufen, bleibt unberührt. 

(2) Die Einberufung muß die Firma der Ge
sellschaft sowie Zeit und Ort der Hauptver
sammlung angeben. Sie muß in allen Bekannt
machungsblättern veröffentlicht werden. 

(3) Wenn die Satzung nichts anderes bestimmt, 
so muß die Hauptversammlung am Sitz der 
Gesellsch'aft stattfinden. Sind di,e Aktien der 
Gesdls,chaft an einer inländischen Börse zum 
Börsenhandel zugelassen, so' kann, wenn' die 
Satzung nichts anderes bestimmt, die Haupt
versammlung auch am Sitz dieser Börse statt
finden. 

§ 106. Ei n be ruf u n g s g r ü nd e 

(1) Die Hauptvoersammlungist in den Fällen 
einzuberufen, die Gesetz oder Satzung ausdrück
lich bestimmt. 

(2) Di.e Hauptvers,ammlul1lg ist ferner einzu
berufen, wenn Aktionär,e, deren Antei'le zusam
men den zwanzigsten Teil d:es Grundkapitals 
erreichen, die Einberufung schriftlich unter 
Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen. 
Die Satzung kann das Recht, die Einberufung 
der HauptvefSlammlung zu v,erlangen, an den 
Besitz eines geringeren Anteils am Grundkapital 
knüpfen. 

(3) In ,gleicher Weise haben die Aktionäre das 
Recht zu verlangen, d.aß Gegemtände zur Be-
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schlußfassung einer Hauptversammlung angekün
digt werden. 

(4) Entspricht weder der Vorstand noch der 
Aufsichtsrat dem Verlangen, so hat das Ger,icht 
die Aktionäre, die das Verlangen gestellt haben, 
zur Einberufung der Hauptversammlung oder 
zur Ankündigung des Gegenstandes zu ermäch
tigen. Zugl.eich hat das Gericht den Vorsitzenden 
der Versammlung zu· bestimmen. Auf die Er
mächtigung muß bei der Einberufung oder 
Ankünd:igung hingewiesen werden. 

(5) In den Fällen der Abs. 2 bis 4 beschließt 
die Versammlung darüber, ob die Kosten von 
der Gesells,chaft getragen werden sollen. 

§ 107. Ein b e ruf u n g sf r ist 

(1) Zwischen dem Tag der letzten Veröffent
lich,ung der Einberufung und dem Tag der 
Hauptversammlung muß ein Zeitraum von min
destens vierzehn Tagen liegem 

(2) Macht die Satzung die Ausübung des 
Stimmrechts davonabhäng~g, daß die Aktien 
bis zu einem bestimmten Zeitpunkt vor der 
Versammlung hinterlegt werden, so ist die Frist 
so lJu bemessen, daß für die Hinterlegung min
destens vierzehn Tage fre,i bleiben. In diesem 
Fall genügt die Hinterlegung bei einem Notar 
oder bei der Hauptniederlassung einer in der 
Rechtsform einer Aktiengesellschaft betriebenen 
inländischen Bank. Wenn die Satzung dies zu
läßt, können in der Einberufung zur Hauptver
sammlung auch andere Unternehmen, die Bank
oder Sparkassengeschäfte betreiben (Kreditunter
nehmungen), als weitere Hinterlegungsstellen 
bestimmt werden. 

(3) Trifft die Satzung keine Bestimmung 
gemäß Abs. 2 erster Satz, so müssen die Aktio
näre zur Ausübung des Stimmrechts zugelassen 
werden, wenn sie sich nicht später als am dritten 
Tag vor der V,ersammlung anmelden. 

§ 108. An k ü nd i g un g der Tag e S 0 r d
nun g. B e s chI u ß f ä h i g k e i t. Vor s i t z 

(1) Der Zweck der Hauptversammlung ist bei 

(3) Zur Beschlußfassung über den in der Ver
sammlung gestellten Antrag auf Einberufung 
einer außerordentlichen Hauptversammlung 
sowie zu Anträgen und zu Verhandlungen ohne 
Beschlußfas'sung bedarf es keiner Ankündigung. 

(4) Die Hauptversammlung' ist, wenn Gesetz 
oder Satzung nichts anderes bestimmt, ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen oder 
vertreten,en Aktionäre und, die Zahl der von 
ihnen erlegten Aktien und vertretenen Stimm:en 
beschlußfähig. Den Vorsitz in der Haupt
versammlung führt der Vorsitzende des Auf
sichtsrats oder sein SteIlvertreter; mangels diese!" 
hat der Notar (§ 111 Abs. 1) die Versammlung 
zur Wahl eines Vorsitzenden zu leiten. 

§ 109. So n der mit t eil u n g 

(1) Jeder Aktionär, der eine Aktie bei der Ge
sellschaft hinterlegt, kann verlangen, daß ihm 
die Einberuf~ng der Hauptversammlung und die 
Gegenstände der Verhandlung, sobald sie ver
öffentlicht werden, durch eingeschriebenen Brief 
mitgeteilt werden. Die gle,iche Mitteilurrg kann 
er über die' in der Versamm:tung gefaßten Be
schlüsse verlangen. 

(2) Diese Rechte haben die Aufsichtsratsmit
glieder, auch wenn sie nicht Aktionäre sind. 

Dritter Unterabschnitt 

Verhandlungsniederschrift. Auskunftsrecht 

§ 110. Ver z e ich n i s der Te i I n e h m e r 

In der Hauptversammlung ist ein Verzeichnis 
der erschienenen oder vertretenen Aktionäre 
und der Vertreter von Aktionären mit Angabe 
ihres Namens und W ohno-rts sowie des Betrags 
der von jedem vertretenen Aktien unter Angabe 
ihrer Gatt'ung aufzustellen. Wenn jemand in 
eigenem Namen das Stimmrecht für Aktien 
ausüben will, die ihm nicht gehören, so hat er 
den Betrag und die Gattung dieser Aktien zur 
Aufnahme in das Verzeichnis gesondert anzuge
ben. Das Verzeichnis ist vor der ersten Absoim-

der Einberufung bekanntzumachen. Jedem .mung zUr Einsicht aufzulegen; es ist vom Vor-
Aktionär ist auf Verlangen eine Abschrift der sitzenden zu unterzeichnen. 
Anträge zu erteilen. 

(2) über Gegenstände, der,en Verhandlung § 111. Nie d ,e r s c h r i f t 
nicht ordnungsgemäß mindestens sieben Tage 
vor dem Tag~er Versammlung angekündigt (1) Jeder Beschluß der Hauptversammlung 
ist, können keine Beschlüsse gefaßt werden; ist bedarf zu seiner Gültigkeit der Beurkundung 
für die Beschlußfassung nach Gesetz oder durch eine über die Verhandlung von einem 
Satzung die ,einfache Stimmenmehrheit nicht Notar aufgenommene Niederschrift. 
ausreichend, so muß die Ankündigung min- (2) Die Niederschrift ist gemäß d,en Vorschrif
destens vierzehn Tage vor dem Tag der Ver- ten der Notariatsordnung abzufassen; es sind 
sammlung ergehen. An die Stelle des Tages der insbesondere der Ort und der Tag der Verhand
Versammlung tritt, wenn die Teilnahme an der lung, der Name des Notars sowie die Art und 
Versammlung vo~ der Hinterlegung der Aktien das Ergebnis der Ahstimmung und die Feststel
abhängig ist, der Tag, bis zu dessen Ablauf die ,lung des Vorsitzenden über die Beschlußhssung 
Aktien zu hinterlegen sind. ,anzugeben. 
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. (3) Das Verzeichnis der Teilnehmer an der 
Versammlung sowie die Belege über die ord
ntlil1gs.gemäße Einberufung müssen der Nieder
schrift beigefügt wef1den. Die Belege' über die 
Einberufung der Hauptversammlung brauchen 
nicht beigefügt wef1den, wenn sie unter Angabe 
ihres Inhalts in der Niederschrift angeführt 
,,-"erden. 

(4) Die Niedersch,rift muß 
unterschrieben werden. Die 
Zeugen ist nicht nötJig. 

von dem Notar 
Zuziehung von 

(5) Unrverzüglich nach der Versammlung hat 
der Vorstand eine .öffendich beglaubigte Ab
schrtft der Niedierschrift zum Handelsregister 
einzureichen. 

§ 112. Aus k u n f t s r e c h t des 
Aktionärs 

(1) Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der 
. Hauptversammlung Ausk'\llIlft über Angelegen
heiten der Gesellschaft Zu geben, di'e mit dem 
Gegenstand der Verhandlung in Zusammenhang 
stehen. Die Aus:kunftspflicht erstreckt sich auch 
auf die B.eziehungen zu Konzermmterneh
men. 

(2) D~e Auskunft hat den Grundsätzen einer 
gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu 
entsprechen. 

(3) Sie darf nur soweit verweigert werden, 
als überwiegende Interessen der Gesellschaft oder 
eines beteiligten Unternehmens oder das öffent
liche Interesse es erfordern. Ob diese Voraus
setzung vorliegt, entscheidet der Vorstand g.emäß 
den Vorschriften dieses Bundesgesetzes. Ver
weigert der Vorstand die Auskunft, so kann das 
Verlangen nur dann weiterverfolgt werden, 
wenn es vom AufsidItsrat unterstützt wird. 

Vi e r t er U n te r a b s c h n i t t 

Stimmrecht 

§ 113. Grundsatz der einfa.ehen 
S tim me nm eh r he i t 

(1) Die Besch1üsse der Hauptversammlung 
bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stim
men (einfache Stimmenmehrheit), soweit nicht 
Gesetz oder Satzung eine größere Mehrheit oder 
noch andere Erfordernisse vorschreiben. 

(2) Für Wahlen kann die Satzung andere Be
stimmungen' treffen. 

§ 114. Aus üb u n g des S tim m r e c h t s 

(1) Jede Aktie gewährt das Stimmrecht. Das 
Stimmrecht wird nach dem Verhältnis der 
Aktiennennheträge ausgeübt. Für den Fall, daß 
ein Aktionär mehrere Aktien besitzt, kann die 
Satzurt<g das Stimmrecht durch Festsetzung eines 
Höchs~betrages oder von Abtufungen be
schränken. 

(2) Das Stimmrecht beginnt mit der voHstän
digen L"eistung' der Einlage. Die Satzung kann 
bestimmen, daß d:as Stimmrecht beginnt, wenn 
auf die Aktie die gesetzliche pder höhere sat
zungsmäßige Mindesteinlage geleistet ist. In 
diesem Fall gewährt die Leistung der M.indest
einl:age eine Stimme, bei höheren Einlagen 
richtet sich das Stimmenverhältnis nach der 
Höhe der geleisteten Einlagen. Bestimmt die 
Satzung nicht, daß das Stimmrecht vor der voll
ständigen Leistung der Einlage beginnt, und ist 
noch auf keine Aktie die volle Einlage geleistet, 
so richtet sich das Stimmenverhältnis nach der 
Böhe der geleisteten Einlagen; dia bei gewährt, 
wenn die Satzung nichts anderes bestimmt, die 
Leistung der gesetzlichen Mindesteinlage eine 
Stimme. Bruchteile von Stimmen werden in 
diesen FäHen nur berücksichtigt, soweit ihre 
Zus:ammem.ählung für den stimmberech·tigten 
Aktionär volle Stimmen ergibt. Die Satzung 
kann Bestimmungen nach diesem Absatz nic;ht 
für einzelne Aktiengattungen treffen. 

(3) Das Stimmrecht kann durch einen Bevoll
mäch6gten ausgeübt werden. Für die Vollmacht 
ist di·e schriftliche Form erforderlich und 
genügend; die Vollmacht bleibt in der Verwah
rung der GeseHscha.ft. 

(4) Banken dürfen das Stimmrecht für Aktien, 
die ihnen nicht gehören, nur ausüben, wenn sie 
zur Ausübung des Stimmrechts sch·riftlich er
mächtigt sind. Die Ermächtigung muß einer 
bestimmten Bank erteilt wenden. Sie muß bei 
der Ermächtigung vollständig ausgefüllt sein und 
darf nicht mit anderen Erklärungen verbunden 
werden. Sie kann nur für einen Zeitraum von 
längstens fünfzehn Monaten erteilt werden und 
ist jederzeit widerruflich. 

(5) Ein Aktionär, der durch die Beschlußfas
sung entlastet oder von einer Verpflichtung 
befreit werden soll, kann weder für sich noch 
für einen anderen das Stimmrecht ausüben. 
Gleiches gilt, wenn .darüber Beschluß gefaßt 
wird, ob die Gesells·chaft g.egen den Aktioniir 
einen Anspruch geltend machen soll. 

(6)' Das Stimmrecht kann nicht ausgeübt 
werden für Aktien, die der Gesel:lschaft oder 
einem abhängigen Unternehmen oder einem 
anderen für Rechnung der Gesellschaft oder eines 
abhängigen Unternehmens gehöTen. 

(7) Im übrigen richten sich die Bedingungen 
und die Form der Ausübung des Stimmrechts 
nach der Satzung. 

Fünfte rUn te r ab sehn i t t 

Vorzugsaktien ohne Stimmrecht 

§ 115. Wes e n 

(1) Für Aktien, die mit einem nachzuzahlenden 
Vorzug bei der Verteilung des Gewinnes aus
gestattet sind, kann da·s Stimmrecht ausgeschlos.
sen werden (V orzugsaktien ohne Stimmrecht). 
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(2) Vorzugsaktien ohne Stimmrecht dürfen 
nur bis zu einem Gesamtnennbetrag in der 
Höhe des halben Gesamtnennbetrags der anderen 
Aktien ausgegebe.n werden. 

auch bei Maßnahmen der Kapitalbeschaffung 
und Kapitalherabsetzung, kann die Hauptver
sammlung mit einfacher Stimmenmehrheit Prü
fer bestellen. Bei der Beschlußfassung können 
Aktionäre, die zugleich Mitglieder des Vorstands 

§ 116. Re c h ted e r.v 0 r zug s akt i 0 !l ä r e oder des Aufsichtsrats sind, weder für sich 
noch für einen anderen mitstimmen, wenn die 
Prüfung sich auf Vorgänge erstrecken soll, die 
mit der Entlastung des Vorstands oder des Auf
sichtsrats oder der Einleitung eines Rechtsstreits 
zwischen der Gesellschaft und den Mitgliedern 
des Vorstands oder des Aufsichtsrats zusammen
hängen. 

(1) Die Vorzugsaktien· ohne Stimmrecht ge
währen mit Ausnahme des Stimmrechts die je
dem Aktionär aus der Aktie zustehenden 
Rechte. 

(2) Wird der Vorzugsbetrag bei der Vertei
lung des Gewinns in einem Jahr nicht oder nicht 
vopständig gezahlt und der Rückstand im dar
auffolgenden Jahr nicht neben dem vollen Vor
zug dieses Jahres nachgezahlt, so haben die Vor
zugs aktionäre das Stimmrecht so 'lange, bis die 
Rückstände nachgezahlt sind. . 

§ 117. Auf heb u n g 0 der B e s ehr ä n
kungdes Vorzugs 

(1) Ein Beschluß, durch den der Vorzug aufge
hoben oder beschränkt wird, bedarf zu seiner 
Wirksamkeit der Zustimmung der Vorzugsaktio-
näre. 

(2) Lehnt die Hauptversammlung einen An
trag auf Bestellung von Prütern zur Prüfung 
eines Vorgangs bei der -Gründung oder eines 
nicht über zwei Jahre zurückliegenden Vorgangs 
bei der Geschäftsführung ab, so hat das Gericht 
auf Antrag einer Minderheit, deren Anteile zu
sammen den zehnten Teil des Grundkapitals er
reichen, Prüfer zu bestellen. Dem Antrag ist je
doch nur dann stattzugeben, wenn Verdachts
gründe beigebracht werden, daß bei dem Vor
gang Unredlichkeiten oder grobe Verletzungen 
des Gesetzes oder der Satzung vorgekommen 
sind. Die Antragsteller haben die Aktien bis zur 

(2) Ein Beschluß über die Ausgabe neuer Ak- Entscheidung über den Antrag bei Gericht oder 
tien mit vorhergehenden oder gleichstehenden einem Notar zu hinterlegen und glaubhaft zu 
Rechten bedarf gleichfalls der Zustimmung der ~achen, daß sie seit mindestens. drei Monaten 
Vorzugs aktionäre. Der Zustimmung bedarf es vor dem Tag der Hauptversammlung Inhaber 
nicht, wenn die Ausgabe bei Einräumung des der Aktien sind; zur Glaubhaftmachung genügt 
Vorzugs oder, falls das Stimmrecht später aus ge- eine eidesstättige Versicherung vor einem Notar. 
schlossen ist, bei der Ausschließung ausdrücklich (3) Hat die Hauptversammlung Prüfer bestellt, 
vorbehalten worden ist. Das Recht der Vorzugs- so kann eine Minderheit, deren Anteile zusam
aktionäre auf den Bezug solcher Aktien ist un~ men den zehmen Teil des Grundkapitals errei
entziehbar. chen, beim Gericht beantragen, daß aridere Per-

(3) Ober die Zustimmung haben die Vorzugs- sonen zu Prüfern bestellt werden; der Antrag ist 
aktionäre in einer gesonderten Versammlung Be- binnen zwei Wochen seit dem Tage der Haupt
schluß zu fassen. Für die Einberufung der Ver- versammlung zu stellen. 
sammlung, die Teilnahme an ihr, die Nieder- (4) Vor der Bestellung sind der Vorstand und 
schrift, d.as Auskunftsrecht und das Stimmrecht I ~er Aufsichtsrat zu hören. Die Bestellur:g kann 
der AktlOnäre sowie die Nichtigkeit der Be- 1m Fall des Abs. 2 auf Verlangen von emer an
schlüsse gelten die Vorschriften über die Haupt- gemessenen Sicherheitsleistung abhängig gemacht 
versammlung (§ 102 Abs. 2, §§ 105 bis 112, werden, wenn glaubhaft gemacht wird, daß der 
§ 114) und die Nichtigkeit von Hauptversamm- Gesellschaft auf Grund des § 121 Abs. 4 Satz 2 
lungsbeschlüssen (§§ 195 bis 201) sinngemäß. Die oder von anderen Vorschriften des bürgerlichen 
Veröffentlichung über die Einberufuno- der Ver- Rechts gegen die Antragsteller oder einzelne von 
sammlung darf nicht mit einer Veröffentlichung ihnen ein Ersatzanspruch zusteht oder erwachsen 

§ 119. Aus w a h I de r Pr ü fe r 

über die Einberufung einer Hauptversammlung kann. 
verbunden werden. Der Beschluß der Vorzugs
aktionäre bedarf einer Mehrheit, die mindestens 

(1) Das Gericht darf als Prüfer nur Beeidete 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Beeidete 
Buchprüfer und Steuerberater, Wirtschaftsprü
fungs- und Steuerberatungsgesellschaften oder 
Buchprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften 
bestellen. 

drei Viertel der abgegebenen Stimmen umfaßt. 
(4) Ist der Vorzug aufgehoben, so gewähren 

die Aktien das Stimmrecht. 

Sechster Unterabschnitt 

Sonderprüfung 

§ 118. B ~ s t e llu n g der Pr ü f er 

(1) Zur Prüfung von Vorgängen bei der Grün
dung oder der Geschäftsführung, namentlich 

(2) Mitglieder des Vorstands und des Aufsichts
rats sowie Angestellte der Gesellschaft dürf,en 
als Prüfer weder gewählt noch bestellt werden; 
gleiches gilt für Mitglieder des Vorstands oder 
des Aufsichtsrats sowie Angestellte einer anderen 
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Gesellschaft, die von der zu prüfende'n Gesell
schaft abhängig ist oder sie beherrscht, sowie für 
Personen, auf deren Geschäftsführung eine die
ser Gesellschaften maßgebenden Einfluß hat. 

§ 120. Ver a nt w 0 r t 1 ich k e i t der P r ü
fer 

§ 141 über die Verantwortlichkeit der Ab
schlußprüfer gilt sinngemäß 

§ 121. Re c h ted e r Pr ü f e r. Pr ü fun g s
bericht 

(1) Der Vorstand hat den Prüf.ern,zu gestatten, 
die Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie 
die Vermögensgegenstände, namentlich die Ge
seilschaftskasse und die Best.ände an W ertpa pie
ren und Waren, zu prüfen. 

(2) Die Prüfer können vom Vorstand alle Auf
klärungen uoo Nachweise verlangen, welche die 
sorgfältige Erfüllung ihrer Prüfungspflicht for
dert. 

(3) Die Prüfer haben über das Ergebnis der 
Prüfung schriftliCh zu berichten. Was der Vor
stand den Prüfern unter Hinweis auf eine im 
öffentlichen Interesse bestehende Geheimhal
mngspflicht mitteilt, darf in den Bericht nicht 
aufgenommen werden; desgleichen hat die Auf
nahmevon Tatsachen in den Bericht zu unter
bleiben, der überwiegende Interessen. der Gesell
schaft oder eines beteiligten Unternehmens oder 
das öffentliche Interesse entgegenstehen. Der Be
richt ist unverzüglich dem Vorstand und dem 
Aufsichtsrat vorzulegen und zum Handelsregister 
des Sitzes der Gesellschaft einzureichen. Der Vor
stand hat den Bericht bei der Einberufung der 
nächsten Hauptversammlung als Gegenstand der 
Beschlußfassung anzukündigen. 

(4) Im Fall des § 118 Abs. 2 beschließt die 
Hauptversammlung, ob ·die Kosten von der Ge
sellschaft zu tragen sind. Gibt das Gericht dem 
Antrag auf Bestellung von Prüfern nicht statt 
oder war der Antrag nach dem Ergebnis der 
Prüfung unbegründet, so sind die Aktionäre, 
denen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 
Last fällt, für den der Gesellschaft durch den An
trag entstehenden Schaden als Gesamtschuldn~r 
\'erantwortlich. 

Siebenter Unterabschnitt 

Geltendmachung von Ersatzansprüchen 

§ 122. Ver p f li c h tun g zur Gel t e n d
machun!g 

(1) Die Ansprüch,e der Gesellschaft aus der 
Gründung gegen die nach den §§ 39 bis 41, § 47 
verpflichteten Personen oder aus der Geschäfts
führung gegen di'e Mitglieder des Vorstands oder 
des Aufsichtsrats müssen geltend gemacht wer
den, wenn es die Hauptversammlung mit einfa-

cher Stimmenmehrheit beschließt. Das gleiche 
gilt, wenn es eine Minderheit verlangt, deren An
teile zusammen den zehnten Teil des Grundka
pitals erreichen, und wenn die von der Minder
heit behaupteten Ansprüche nicht offenkundig 
unbegründet sind. Sind im Pi'üfungsbericht (§ 26 
Abs. 2, § 45 Abs. 2, § 121 Abs. 3, § 139) Tat
sachen festgestellt worden, aus denen sich Ersatz~ 
ansprüche gegen die nach den §§ 39, 40 Abs. 1 Z. 1 
und 2, § 47 verpflichteten Personen oder gegen 
Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats 
ergeben, so genügt eine Minderheit, deren An
teile zusammen den zwanzigsten Teil des Grund
kapitals erreichen. 

(2) Zur Führung des Rechtsstreits kann die' 
Hauptversammlung besondere Vertreter bestel

,len. Verlangt die Minderheit die' Geltend
machung des Anspruchs und ist der von ihr be
hauptete Anspruch nicht offenkundig unbegrün
det, so hat das Gericht die von ihr bezeichneten 
Personen, wenn deren Bestellung kein wichtiger 
Grund entgegehsteht, als Vertreter der Gesell
schaft zur Führung des Rechtsstreits zu bestellen. 
Im übrigen richtet sich die Vertretung der Ge
s'ellschaft nach § 97, und zwar auch dann, wenn 
die Minderheit die Geltendmachung des An
spruchs verlangt hat. 

§ 123. Gel t end mac h u n g 

(1) Der Anspruch kann nur binnen sechs Mo
naten seit dem Tag der Hauptversammlung gel
tend gemacht werden. Der Klage ist die in der 
Hauptversammlung aufgenommene Nieder
schrift, soweit sie die Geltendmachung des An
spruchs betrifft, in öffentlich beglaubigter Ab
schrift beizufügen. 

(2) Die Minderheit hat eine den zehnten Teil 
und im Fall des § 122 Abs. 1 Satz 3 eine den 
zwanzigsten Teil des Grundkapitals der Gesell
schaft erreichende Anzahl, von Aktien für die 
Dauer des Rechtsstreits bei Gericht oder einem 
Notar zu hinterlegen; es ist glaubhaft zu machen, 
daß die die Minderheit bildenden Aktionäre seit 
mindestens drei Monaten vor dem Tag der 
Hauptversammlung Inhaber der Aktien sind; 
zur Glaubhaftmachung genügt eine eidesstättige 
Versicherung vor einem Notar. Das Prozeßge
richt hat bei Unbedenklichkeit die vorzeitige 

.Rücknahme der hinterlegten Aktien zu gestat-
ten. ,_ 

(3) Macht der Beklagte glaUlbhaft, daß ihm auf 
Grund des Abs. 5 'oder von anderen V orschiif
ten des bürgerlichen Rechts gegen die die Min
derheit bildenden Aktionäre oder einzelne von 
ihnen ein Ersatzanspruch zusteht oder erwachsen 
kann, so hat das Prozeßgericht a=uordnen, d:aß 
die Minderheit ihm angemessene Sicherheit leiste. 
Die Vorschrift.en der Zivilprozeßordnung über 
die Festsetzung einer Frist zur Sicherheitsleistung 
und über die Folgen der Versäumung der Frist 
sind sinngemäß anzuwenden. 
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(4) Die Minderheit ist der Gesellschaft gegen
über verpflichtet, die Kosten des Rechtsstreits zu 
tragen, die der Gesellschaft zur Last fallen. 

(5) Für den Schaden, der dem Beklagten durch 
eine unbegründete Klage entsteht, sind ihm die 
Aktionäre, denen Vorsatz oder grobe Fahrläs
sigkeit zur Last fällt, als GesamtschuLdner ver
antwortlich. 

§ 124. Ver z ich tun d Ver g 1 eie h 

Die Gesellschaft kann auf einen Anspruch,des
sen Geltendmachung die Minderheit nach § 122 
Abs. 1 verlangt hat, nur verzichten oder sich dar

. über vergleichen, wenn von den die Minderheit 
bildenden Aktionären so viele zustimmen, daß 

. die Aktien der übrigen nicht mehr den z·ehnten 
Teil und im Fall des § 122 Abs. 1 Satz 3 den 
zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen. 

FÜNFTER TEIL 
Rechnungslegung 

ERSTER ABSCHNITT 

Jahresabschluß. Gewinnverteilung. Geschäfts
bericht 

§ 125. Fes t s te 11 u n g des Ja h res a b
schlusses 

(1) Der Vorstand hat in ,den ersten drei Mona
ten des Geschäftsjahrs für das vergangene Ge
schäftsjahr die Jahresbilanz und die Gewinn- und 
Verlustrechnung (J ahresaibschluß) aufzustellen 
und dem Aufsichtsrat vorzulegen. Die Satzung 
kann eine andere Frist ,von nicht mehr als fünf 
Monaten bestimmen. 

(2) Der Aufsichtsrat hat sich innerhalb eines 
Monats nach Vorlegung gegenüber dem Vor
stand über den Jahresabschluß zu erklären. 

(3) Billigt .der Aufsichtsrat den Jahresabschluß, 
so ist dieser festgestellt, wenn sich nicht Vor
stand und Aufsichtsrat für eine Feststellung 
durch die Hauptversammlung entscheiden. 

(4) Entscheiden sie sich für die Feststellung 
durch die Hauptversa.mmlung oder billigt der 
Aufsichtsrat den Jahresahschluß nicht, so hat der 
Vorstand unverzüglich die Hauptversammlung 
Zur Feststellung ,des Jahresabschlusses einzuberu
fen. 

(5) Die Hauptversammlung zur Feststellung des 
Jahresabschlusses hat in den ersten fünf Monaten 
des Geschäftsjahrs stattzufinden. Die Satzung 
kann eine andere Frist von nicht mehr als sie
ben Monaten bestimmen. Der Vorstand hat de~ 
Jahresabschluß mit dem Bericht des Aufsichtsrats 
(§ 96) der Hauptversammlung vorzulegen. 

(6) Der Jahresabschluß nebst dem Bericht des 
Aufsichtsrats ist mindestens während der letzten 
vierzehn Tage vor dem Tag der Hauptversamm
lung in dem Geschäftsraum der Gesellschaft zur 
Einsicht der Aktionäre aufzulegen. Auf Verlan-

gen ist jedem Aktionär spätestens vierzehn Tage 
vor dem Tag der Versammlung eine Abschrift· 
der Vorlagen zu erteilen. An die Stelle des Tages 
der Versammlung tritt, wenn die Teilnahme an 
der Versammlung von der Hinterlegung der Ak
tien abhängig ist, der Tag, bis zu dessen Ablauf 
die Aktien zu hinterlegen sind. 

(7) Die Verhandlung über den Jahresabschluß 
ist mit den Verhandlungen über die Gewinn
verteilung (§ 126) und die Entlastung (§ 104) 
zu verbinden. Die Verhandlung ist zu vertagen, 
wenn es die' Hauptversammlung mit einfacher' 
Stimmenmehrheit beschließt oder eine Minder
heit es verlangt, deren Anteile zusammen den 
zehnten Teil des Grundkapitals erreichen. Das 
Verlangen der Minderheit ist nur zu berücksich
tigen, wenn sie bestimmte Posten des Jahresab
schlusses bemängelt. Ist die Verhandlung vertagt, 
so kann keine neue Vertagung verlangt werden. 

(8) Für die Verlängerung der nach Abs. 1 und 
5 bestimmten Fristen gilt § 104 Abs. 3 sinnge-
mäß. . 

§ 126. Ge w i n n ver t eil u n g 

(1) Die Hauptversammlung beschließt alljähr
lich in den ersten fünf Monaten des Geschäfts~ 
jahrs über die Verteilung des Reingewinns (Ge
winnverteilung). Die Satzung kann eine andere 
Frist von nicht mehr als sieben Monaten bestim
men. 

(2) Der Vorstand hat einen Vorschlag für die 
Gewinnverteilung dem Aufsichtsrat und mit des
sen Bericht der Hauptversammlung vorzulegen. 
§ 125 Abs. 6 über die Auflegung ,des Jahresab
schlusses gilt sinngemäß. 

(3) An den vom Vorstand mit Billigung des 
Aufsichtsrats festgestellten Jahresabschluß ist die 
Hauptversammlung gebunden. Sie kann jedoch 
den Reingewinn ganz oder teilweise von der 
Verteilung ausschließen, soweit sie auf Grund der 
Satzung hiezu ermächtigt ist. Die Änderungen 
des Jahresabschlusses, die hiedurch nötig wer
den, hat der Vorstand vorzunehmen. 

(4) Für die Verlängerung der nach Ahs. 1 be
stimmten Fristen gilt § 104 Abs. 3 sinngemäß. 

§ 127. Auf s tell u n g ,cl: es Ge sc h ä ft s b e
richts 

(1) Der Vorstand hat in den ersten drei Mo
naten des Geschäftsjahrs für das vergangene Ge
schäftsjahr einen Geschäftsbericht aufzustellen 
und diesen mit dem Jahresabschluß (§ 125) und 
dem Vorschlag für die Gewinnverteilung (§ 126) 
dem Aufsichtsrat vorzulegen. Die Satzung kann 
eine andere Frist von nicht mehr als fünf Mona
ten bestimmen. 

(2) Der Vorstand hat den Geschäftsbericht mit 
dem Bericht des Aufsichtsrats (§ 96) der Haupt
versammlung zur Verhandlung über die Ent
lastung, die Gewinnverteilung und die Feststel-
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lung des Jahresabschlusses (§ 125 Abs. 4) vorzU
legen. § 125 Abs. 6 über die Auflegung des Jahres
abschlusses gilt sinngemäß. 

(3) Für die Verlängerung der nach Abs. 1 be
stimmten Fristen gilt § 104 Abs. 3 sinngemäß. 

§ 128. I n hai t des G e s c h ä f t s b e r ich t s 

(1) Im Geschäftsbericht sind der Geschäfts
verlauf und die Lage der Gesells·chaft darzulegen; 
es ist auch über Vorgänge von besonderer Bedeu
tung zu berichten, die nach dem Abschluß des 
Geschäftsjahrs eingetreten sind. 

(2) Im Geschäftsbericht ist ferner der Jahres
abschluß zu erläutern. Dabei sind auch wesent
liche Abweichungen von dem letzten J ahresab
schluß zu erörtern und Angaben zu machen über 

1. Aktien, die ein Aktionär für Rechnung der 
Gesellschaft oder eines abhängigen Unternehmens 

. oder ein abhängiges Unternehmen als GrüncJ!er 
oder Zeichner oder in Ausübung eines Bezugs
rechts nach § 165 übernommen hat; sind solche 
Aktien im Geschäftsjahr verwertet worden, so 
ist auch über die Verwertung unter Angabe des 
Erlöses und die Verwendung des Erlöses zu be
richten; 

2. eigene Aktien der Gesellschaft, die sie, em 
abhängiges Unternehmen oder ein anderer für 
Rechnung der Gesellschaft oder eines abhängigen 
Unternehmens erworben oder als Pfand genommen 
hat; sind solche Aktien im Geschäftsjahr erwor
ben oder veräußert worden, so ist auch über den 
Erwerb oder die Veräußerung unter Angabe des 
Erwerbs- oder Veräußerungspreises und die Ver
wendung des Erlöses zu berichten; 

3. Aktien, die bei bedingter Kapitalerhöhung 
im Geschäftsjahr bezogen worden sind; 

4. das g,enehmigte Kapital; 

5. die bestehenden Genußrechte unter Angabe 
der im Geschäftsjahr geschaffenen; 

6. aus der Jahresbilanz nicht ersichtliche Haf
tungsverhältnisse einschließlich von Pfandbestel
lungen und Sicherungsübereignungen sowie von 
Verbindlichkeiten aus der Begebung vonWech
seln und Schecks; 

7. die Gesamtbezüge (Gehälter, Gewinnbetei
ligungen, Aufwandsen tschädigungen, Versiche
rungsentgelte, Provi~ionen und Nebenleistungen 
jeder Art) für das Geschäftsjahr und die darüber 
hinaus im Geschäftsjahr gewährten, bisher in 
keinem Geschäftsbericht angegebenen Bezüge der 
Mitglieder des Vorstands, des Aufsichtsrats und 
eines Beirats oder einer ähnlichen Einrichtung 
der Gesellschaft; in die Gesamtbezüge sind ein
zurechnen Abfindungen, Ruhegehälter, Hinter
bliebenenbezüge und Leistungen verwandter Art 
an frühere Mitglieder und ihre Hinterbliebenen. 
Dabei sind die Gesamtbezüge des Vorstands, des 

Aufsichtsrats und einer sonstigen Einrichtung in 
gesonderten Beträgen unter ihrer Bezeichnung 
anzuführen; 

8. die Beziehungen zu Konzernunternehmen; 
hiebei ist auch über Verträge zu berichten, 
die die Gesellschaft verpfliChten, ihren Gewinn 
oder Verlust ganz oder teilweise an andere Per
sonen zu überrechnen oder von .anderen Perso
nen zu übernehmen; 

9. die Zugehörigkeit der Gesellschaft zu preis
und absatzregelnden Verbänden und ähnliche 
Bindungen. 

(3) Die Berichterstattung hat den Grundsätzen 
einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft 
zu entsprechen. Sie kann nur soweit unterblei
ben, als überwiegende Interessen der Gesellschaft 
oder eines beteiligten Unternehmens oder das 
öffentliche Interesse es erfordern. 

(4) Im Geschäftsbericht sind die sämtlichen 
Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats 
einschließlich der im Geschäftsjahr oder nachher 
ausgeschiedenen mit dem Familiennamen und 
mindestens einem a usgeschriebenen Vornamen 
anzugeben. Die Vorsitz.enden des Vorstands 'und 
des Aufsichtsrats sind besonders zu bezeichnen. 

§ 129. In haI t des Ja h res a b s chI u s ses 

(1) Der Jahresabschluß hat den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung zu entsprechen. 
Er ist so klar und übersichtlich aufzustellen, daß 
er einen möglichst sicheren Einblick in die Lage 
der Gesellschaft gewährt. 

(2) Soweit in den folgenden Vorschriften nichts 
anderes bestimmt ist, sind die Vorschriften des 
Handelsgesetzbuchs über Handelsbücher anzu
wenden. 

§ 130. Ge set z I i c' heR ü c k lag e 

(1) Es ist eine gesetzliche Rücklage zu bilden. 
(2) In diese sind außer den Beträgen, deren 

Einstellung in die gesetzliche Rücklage für den 
Fall der Kapitalherabsetzung nach den §§ 185, 
192 Abs. 5 vorgeschrieben ist, einzustellen: 

1. der Betrag, der mindestens dem zwanzig
sten Teil des jährlichen Reingewinns entspricht, 
solange die Rücklage nicht den zehnten oder 
den in der Satzung bestimmten höheren Teil des 
Grundkapitals erreicht hat; 

2. der Betrag, der bei der ersten oder einer 
späteren Ausgabe von Aktien für einen höheren 
Betrag als den Nennbetrag über diesen und den 
Betrag der durch die Ausgabe entstehenden 
Kosten hinaus erzielt wird; 

3. der Betrag, der bei der bedingten Kapital
erhöhung durch Ausgabe von Wandelschuldver
schreibungen für einen höheren Betrag als den 
Nennbetrag der Bezugsaktien über diesen und 
den Betrag der durch die Ausgabe der Schuld
verschreibungen und der Bezugsaktien entste-' 
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henden Kosten hina us erzielt wird, .es sei denn, 
daß der Gesamtne~nbetrag der Bezugsaktien zu~ 
züglich der durch ihre Ausgabe sowie die.Aus
gabe der Schuldverschreibungen entstehenden 
Kosten den Gesamtbetrag erreicht oder über
steigt, zu dem die Schuldverschreibungen aus
gegeben werden; 

4. der Betrag von Zuzahlungen, die Ak~ionäre 
gegen Gewährung eines Vorzugs für ihre Aktien 
leisten. 

(3) Die gesetzliche Rücklage darf nur zum Aus
gleich von Wertminderungen und zur Deckung 
von sonstigen Verlusten verwendet werden. Der 
Verwendung der gesetzlichen Rücklage steht 
nicht entgegen, daß freie, zum Ausgleich von 
Wertminderungen und zur Deckung von sonsti
gen Verlusten bestimmte Rücklagen vorhanden 
sind. 

§ 131. GI i e der u n g der J a h res b i 1 a n z 

(1) In der Jahresbilanz sind, wenn der Ge
schäftszweig keine abweichende Gliederung be
dingt, die gleichwertig sein muß, unbeschadet 
einer weiteren Gliederung folgende Posten. ge
sondert auszuweisen: 

A.. Auf der Aktivseite: 

I. Ausstehende Einlagen auf das Grundkapital. 

Ir. Anlagevermögen: 
1. Unbebaute Grundstücke; 
2. bebaute Grundstücke mit 

a) Wohngebäuden, 
b) Geschäfts- oder Fabriksgebäuden oder 

anderen Baulichkeiten; 
der Grundwert und der Gebäudewert sind ge
trennt auszuweis.en; 

3 .. Maschinen und maschinelle Anlagen; 
4. Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstat

tung; 
.5. im Bau befindliche Anlagen; 
6. Konzessionen, Patente, Lizenzen, Marken

undähnliche Rechte; 
7. Beteiligungen, gleichviel ob sie in Wert

papieren verkörpert sind oder nicht. Aktien 
oder Anteile einer Kapitalgesellschaft, deren 
Nennbeträge insgesamt den vierten Teil des 
Nennkapitals dieser Gesellschaft erreichen, gelten 
im Zweifel als Beteiligung; 

8. andere Wertpapiere des Anlagevermögens; 
9. Anzahlungen für Anlagen. 

UI. Umlaufvermögen: 

1. Roh-, Hilfs- un,d Betriebsstoffe; 
2. halbfertige Erzeugiüsse; 
3. fertige Erzeugnisse, Waren; 
4. Wertpapiere, soweit sie nicht unter Ir Z. 7 

oder 8, III Z. 5, 12 oder 13 aufzuführen sind; f 

5. eigene Aktien und Aktien einer hertschen
den Gesellschaft unter Angabe' ihres Nenn

. betrags; 

6. Hypothekarforderungen; 
7. von der GesellsChaft geleistete Anzahlun

soweit sie nicht unter U Z. 9 auszuweisen gen, 
sind; 

8. Forderungen auf Grund von Warenliefe-
rungen und Leistungen; 

9. Forderungen an Konzernunternehmen; 
10. Forderungen aus Krediten gemäß§ 80; 
11. Forderungen an Aufsichtsratsmitglieder, 

soweit sie nicht aus Geschäften entstanden sind, 
die der Betrieb der Gesellschaft gewöhnlich mit 
sich bringt; 

12. WechseIforderungen; 
13. Schecks; 
14. Kassenbestand, Postscheckguthaben und 

Giroguthaben bei der Oesterreichischen Natio
nalbank; 

15. andere Guthaben bei Kreditunternehmun-
gen; 

16. sonstige Forderungen. 
IV. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten. 

B. Auf der Passivseite: 

L Grundkapital; die Gesamtnennbeträge der 
Aktien jeder Gattung sind gesondert anzugeben, 
bedingtes Kapital ist mit dem Nennbetrag zu 
vermerken. 

11. Rücklagen: 
1. gesetzliche Rücklage; 

2. andere Rücklagen (freie Rücklagen): 
a) versteuerte, 

b) nichtversteuerte. 

. ur. Wertberichtigungen 

1. zu Posten des Anlagevermögens; 
2. zu Posten des Umlaufvermögens. 

IV. Rückstellungen. 

V. Verbindlichkeiten: 
1. Anleihen' unter Angabe ihrer dinglichen 

Sicherung; 
2. Hypothekarschulden; 
3. von Arbeitern und Angestellten gegebene 

Kautionen; 
4. Anzahlungen von 'Kunden; 
5. Verbindlichkeiten auf Grund von Waren

lieferungen und Leistungen; 
6. Verbindlichkeiten gegenüber Konzern-

unternehmen; 

7. Verbindlichkeiten aus der Annahme von 
gezogenen Wechseln und der Ausstellung eigener 
Wechsel; 

8. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditunter
nehmungen; 

9. somtige Verbindlichkeiten. 

VI. Passive Rechnungsabgrenzungsposten . 
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(2) Abschreibungen, Wertberichtigungen, Rück- 2. soziale Abgaben; 
lagen und Rückstellungen, die für das Geschäfts- 3. Abschreibungen auf das Anlagevermögen; 
jahr gemacht werden, sind bereits in der Jahres- 4. Aufwandszinsen; 
bilanz vorzunehmen. . 5. Steuern vom Einkommen, vom Ertrag und 

(3) Der Überschuß der Aktivposten über die vom Vermögen mit Ausnahme derjenigen 
Passivposten (Reingewinn) oder der Überschuß Steuern vom Einkommen, die durch Steuerabzug 
der Passivposten über die Aktivposten (Rein- erhoben werden; 
verlust) ist am Schluss.e der Jahresbilanz geson- 6. Beiträge an Berufsvertretungen, wenn die 
dert auszuweisen. Ein vorjähriger Gewinn- oder Zugehörigkeit auf gesetzlicher Vorschrift beruht; 
Verlustvortrag ist in der Vorspalte anzugeben. 7. außerordentliche Aufwendungen, soweit sie 

(4) Beim Anlagevermögen sind nur die Aktiv- nicht in Z. 1 bis 6, 8 und 9 enthalten sind; 
posten auszuweisen, die am Abschlußstichtag 8. Zuweisungen an Rücklagen; 
bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb 9. Rohverlust (Überschuß der nicht gesondert 
der Gesellschaft zu dienen. Die auf die Posten,1 ausweispflichtigen Aufwendungen über die nicht 
bis 8 des Anlagevermögens entfallenden Zugäng·e gesondert ausweispflichtigen Erträge). 
und Abgänge sind gesondert anzuführen. Glei-
ches gilt für Abschreibungen und Wertberichti- 11. Auf der Seite der Erträge: 
gungen. Werden Wertberichtigungen zu Posten 1. Rohüberschuß (Überschuß der nicht geson-
des Umlaufvermögens gebildet, dann sind diese dert ausweispflichtigen Erträge über die nidlt 
nach den entspreChenden Aktivposten aufzu- gesondert ausweispflichtigen Aufwendungen); 
gliedern. 2. Erträge aus Beteiligungen; 

(5) Unzulässig ist eine Verrechnung von For- 3. Ertragszinsen; 
derungen mit Verbindlichkeiten sowie von 4. außerordentliche Erträge 
Grundstücksrechten mit Grundstückslasten. a) aus der Veräußerung von Anlagen. Die. 
Rücklagen, Wertberichtigungen und Rückstel- Aufrechnung gegen Verluste aus der Ver-' 
lungen dürfen nicht als Verbindlichkeiten an- äußerung von Anlagen ist zulässig; 
geführt werden. b) aus der Auflösung von freien Rüddagen, 

(6) Fällt ein Gegenstand unter mehrere Posten, Rückstellungen und Wertberichtigungen; 
so ist bei dem Posten, unter dem er ausgewiesen c) sonstige; 
wird, die Mitzugehörigkeit zu den anderen 5. die aus der Auflösung der gesetzlichen Rück-
Posten zu vermerken, wenn dies zur Aufstellung lage gewonnenen Beträge. 
einer klaren und übersichtlichen Jahreshilanz (2) Der Reingewinn oder Reinverlust des 
nötig ist. Forderungen und Verbindlichkeiten Jahres ist am Schlusse der Gewinn- und Verlust
gegenüber Konzernunternehmen . sind in der rechnung gesondert auszuweisen. Ein vorjähriger 
Regel als solche (Abs. 1 A III Z. 9; B V Z. 6) Gewinn- oder Verlustvortrag ist in der Vor:' 
auszuweisen; werden sie unter anderen Posten spalte. anzugeben. 
ausgewiesen, so muß die Eigenschaft als Kon
zernforderung . oder -verbindlichkeit vermerkt 
werden. Eigene Aktien und Aktien einer herr
schenden Gesellschaft dürfen nicht unter anderen 
Posten angeführt werden. 

(i) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften ein
schließlich Wechsel- und Scheck bürgschaften so
wie aus Gewährleistungsverträgen sind, auch 
wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen 
gegenüberstehen, in voller Höhe in der Jahres
bilanz zu vermerken. 

§ 132. G I i e der u n g der G e w i n n- und 
Verlustrechnung 

(1) In der Gewinn- und Verlustrechnung sind, 
wenn der Geschäftszweig keine abweichende 
Gliederung bedingt, die gleimwertig sein muß, 
unbeschadet einer weiteren Gliederung folgende 
Posten gesondert auszuweisen: 

I. Auf der Seite der Aufwendungen: 
1. a) Löhne, 

b) Gehälter; 

§ 133. Wer t ans ätze i n der J a h r e s
bilanz 

Für den Ansatz der einzelnen Posten der 
Jahresbilanz gelten folgende Vorsdlfiften: 

1. Die im § 131 Abs. 1 A II Z. 1 _bis 5 be
zeimneten Gegenstände des Anlagevermögens 
dürfen höchstens .zu den Anschaffungs- oder Here 

stellungskosten angesetzt werden. 
Au.ch bei geringerem Wert dürfen sie zu den 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt 
werden, wenn der Anteil an dem Wertverlust, der 
sim bei der Verteilung auf die voraussid1tliche 
Gesamtdauer der Verwendung oder Nutzung für 
das einzelne Geschäftsjahr ergibt, in Abzug oder 
in Form von Wert berichtigungen in Ansatz ge
bracht wird. 

Bei der Beremnung der Herstellungskosten 
dürfen in angemessenem Umfang.e Abnutzungen 
und sonstige Wertminderungen sowie ange
messene Teile der Betriebs- und Verwaltungs
kosten eingerechnet werden, die auf den Zeit
raum der, Herstellung entfallen; sind die Betriebs-
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und Verwaltungskosten durch offenbare Unter
beschäftigung überhöht, so dürfen nur die einer 
durchschnittlichen Beschäftigung entsprechenden 
Teile dieser Kosten eingerechnet werden. Ver
triebs kosten gelten nicht als Betriebs- und Ver
waltungskosten. 

2. pie im § 131 Abs. 1 A II Z. 6 bis 8 be
zeichneten Gegenstände des Anlagevermögens 
dürfen höchstens zu den Anschaffungskosten 
;ngesetzt werden. 

Auch bei geringerem Wert dürfen sie zu den 
Anschaffungskosten angesetzt werden, wenn 
nicht die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchfüh
rung Abschreibungen oder Wertberichtigungen 
nötig machen. 

3. Die Gegenstände des Umlaufvermögens 
(§ 131 Abs. 1 A III) dürfen höchstens zu den 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt 
werden. Für die Berechnung der Herstellungs
kosten gilt Z. 1 Abs. 3. 

Sind die Anschaffungs- oder Herstellungs
kosten höher als der Börsen- oder Marktpreis 
am Abschlußstichtag, so ist höchstens dieser Preis 
anzusetzen. 

Ist ein Börsen- oder Marktpreis nicht fest
zustellen und übersteigen die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten den Wert, der den Gegen
ständen am Abschlußstichtag beizulegen ist, so ist 
höchstens dieser Wert anzusetzen. 

4. Die Aufwenqungen für die Gründung und 
die Kapitalbeschaffung dürfen nicht als Aktiv
posten eingesetzt werden. Die Aufwendungen für 
die Ingangsetzung oder Umstellung eines Be
triebes oder eines Teilbetriebes dürfen nur inso
weit als Aktivposten eingesetzt werden, als dies 
bei vorsichtigerB.eurteilung gerechtfertigt er
scheint. Der eingesetzte Betrag ist durch ange
messene jährliche. Abschreibungen oder Wert
berichtigungen binnen fünf Jahren zu tilgen. 

5. Für den Geschäfts- oder Firmenwert darf 
kein Aktivposten eingesetzt werden. übersteigt 
jedoch die für die übernahme ,eines Unterneh
mens bewirkte Gegenleistung die Werte der ein
zelnen Vermögensgegenstände des Unternehmens 
im Zeitpunkt der übernahme, so darf der Unter
schied, jedoch nur gesondert, unter die Posten des 
Anlagevermögens aufgenommen werden; der ein
gesetzte Betrag ist durch angemessene jährliche 
Abschreibungen oder· Wertberichtigungen zu 
tilgen. 

6. Anleihen der Gesellschaft sind mit ihrem 
Rückzahlungsbetrag unter die Passivposten auf
zunehmen. Ist der Rückzahlungsbetrag höher 
als der Ausgabebetrag, so darf der Unterschied, 
jedoch nur gesondert, unter die Aktivposten, die 
der Rechnungsabgrenzung dienen, aufgenommen 
werden; der eingesetzte Betrag ist durch jährliche 
Abschreibungen oder Wertberichtigungen zu 
tilgen, die auf die gesamte Laufzeit der Anleihen 
verteilt werden dürfen. 

7. Das Grundkapital ist auf der Passivseite 
zum Nennbetrag einzusetzen. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Prüfung des Jahresabschlusses 

§ 134. U m fan g der P r ü fun g 

(1) Der Jahresabschluß ist unter Einbeziehung 
der Buchführung und des Geschäftsberichts, so
weit er den Jahresabschluß erläutert, durch einen 
oder mehrere sachverständige Prüfer (Abschluß
prüfer) zu prüfen, bevor er dem Aufsichtsrat 
vorgelegt wird. Hat keine Prüfung stattgefun
den, so kann der Jahresabschluß nicht festgestellt 
werden; ein trotzdem festgestellter Jahresab
schluß ist nichtig. 

(2) Die Abschlußprüfung darf sich nicht darauf 
beschränken, ob der' Jahresabschluß äußerlich 
sachgemäß aufgestellt ist und mit dem Bestands
verzeichnis und den Geschäftsbüchern überein
stimmt, sondern hat sich auch auf die ·Beachtung 
der Vorschriften über den Jahresabschluß und 
den Geschäftsbericht zu erstrecken. 

§ 135. Me i nun g s ver s chi eden he i t e n 

Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
Abschlußprüfern und dem Vorstand über die 
Auslegung der Rechtsvorschriften über den 
Jahresabschluß und den Geschäftsbericht ent
scheidet auf Antrag der Abschlußprüfer oder des 
Vorstands das Gericht. Es verhandelt und ent
scheidet in Senaten im Verfahren außer Streit
sachen mit folgenden Besonderheiten: 

a) Die Verweisung auf den Rechtsweg ist 
nicht zulässig. 

b) Inwiefern die Kosten des Verfahrens von 
einem Beteiligten zu ersetzen oder unter 
den Beteiligten zu teilen sind, entscheidet 
das Gericht nach den Bestimmungen der 
Zivilprozeßordnung über den Kostenersatz. 

c) Gegen die Entscheidung der zweiten In
stanz ist der Rekurs ausgeschlossen. 

d) Das Rechtsmittel der Vorstellung findet 
keine Anwendung. 

§ 136. B es tell u n g der Ab s chI u ß
prüfer 

(1) Die Abschlußprüfer werden von der Haupt
versammlung gewählt; das Wahlergebnis ist in 
die Niederschrift aufzunehmen. Die Prüfer sind 
vor dem Ablauf des Geschäftsjahrs zu wählen, 
auf das sich ihre Prüfungstätigkeit erstreckt. Ist 
eine Verlängerung der Fristen des § 125 Abs. 1 
und 5 gemäß § 125 Abs. 8 bewilligt worden, so 
gelten die in der Hauptversammlung zuletzt ge
wählten Abschlußprüfer auch fUr die folgenden 
Geschäftsjahre bis zu dem Jahre gewählt, in dem 
eine Hauptversammlung gemäß § 104 stattfindet. 
Der Vorstand hat den gewählten Prüfern unver
züglich den Prüfungsauftrag zu erteilen. 
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(2) Der Vorstand, der Aufsichtsrat oder eine 
Minderheit, deren Anteile zusammen den zehn
ten Teil des Grundkapitals erreichen, ist be
rechtigt, gegen die Auswahl der Abschlußprüfer 
Zur Niederschrift aus wichtigem Grund Wider
~pruch zu erheben. 

(3) Ober den Widerspruch entscheidet nach An
hörung der Beteiligten das Gericht, die Ent
sdleidung ist unanfechtbar. Der Widersprudl der 
Minderheit ist nur zu berücksichtigen, wenn 
gIa:ubhaft gemacht wird, daß die die Minderheit 
bildenden Aktionäre seit mindestens drei Mona
ten vor dem Tag der Hauptversammlung In
haber der Aktien sind; zur Glaubhaftmachung 
genügt eine eidesstättige Versicherung vor einem 
Notar. Wird dem Widerspruch stattgegeben, so 
hat das Gericht andere Absdllußprüfer zu be
stellen; die Bestellung ist endgültig. 

(4) Hat die Hauptversammlung bis zum Ablauf 
des Geschäftsjahrs keine Abschlußprüfer ge
wählt, so hat, abgesehen vom Fall des Abs. 1 
.Satz 3, auf Antrag des Vorstands, des Aufsichts
rats oder eines Aktionärs das Gericht die Ab
schl~ßprüfer zu bestellen; die Bestellung ist end
gültig. Gleiches gilt für den Fall, daß ein gewähl
ter Prüfer die Annahme des Prüfungsauftrags 
abgelehnt hat, weggefallen ist oder am recht
zeitigen Abschluß der Prüfung verhindert ist und 
die Hauptversammlung keinen anderen Prüfer 
gewählt hat. Der Vorstand ist verpflichtet, den 
Antrag zu stellen. Wenn das Gericht die Ab
schlußprüfer be8tellt hat, dann kann die Haupt
versammlung deren Wahl nicht mehr nachholen; 
eine trotzdem durd1geführte Wahl ist nichtig. 

werden; 'gleiches gilt für Miuglieder des Vor
stands oder des Aufsichtsrats sowie Ange~telltc 
einer anderen Gesells,chaft, die von der zu prü
fenden Gese1lsch.aft abhäng.ig ist oder sie be
herrscht, sowie für Personen, auf deren 
Geschäftsführung eine dies,er Gesellschaften 
maßgebenden Einfluß hat. 

§ 138. Aus k u n f t s r e c h t 

. (i) Der Vorstand hat den Abschlußprüfern den 
J ahresabscllluß und den Gesclläftsbericllt vorzu
legen und ihnen zu gestatten, die Bücher und 
Schriften der Gesellschaft sowie die Vermögens
gegenstände, namentlich die Gesdhchaftskasse 
und die Bestände an Wertpapieren und Waren, 
zu prüfen. 

(2) Die Absclllußprüfer könnien vom Vorstand' 
alle Aufklärungen und Nadlweise verlangen,' 
we1clle die sorgfältige Erfüllung ihrer Prüfungs
pflicht fordert. 

(3) Soweit es die Vorbereitung der Absdlluß
prüfung fordert und nicht die überwiegenden 
Interessen der GeseUschaft oder eines beteiligten 
Unternehmens entgegenstehen, haben die Prüfer 
diese Rechte auch sdlon vor Aufstellung des 
J ahres:abschlusses. 

§ 139. Pr ü fun g s b e r ich t 

(1) Die Abschlußprüfer haben über das Ergeb
nis der Prüfung schriftlicll zu berichten. Im 
Bericht ist besonders festzustellen, ob die Buch
führung., der Jahresabschluß und der Geschäfts
bericht, sowei,t er den Jahresabschluß erläutert, 
den gesetzlicllen Vorscllriften entsprecllen und ob 
der Vorstand die verlangten Aufklärungen und 
Nachweise erbracllt hat. Die Prüfer haben den 
Bericllt zu unterzeichnen. 

(2) Der Bericht ist dem Vorstand und dem 
A ufsicll tsrat vorzuleg.en. 

(5) Die vom Gericht bestellten Abschlußprüfer 
ha,ben Anspruch auf Ersatz der notwendigen 
bar.en Auslagen und auf angemessene Entloh
nung für ,ihre Tätigkeit. Diese Beträge bestimmt 
das Gericht unter Bedlachtnahme auf 'die 
Honorarordnuhg (§ 17 Abs. 2 des Wirtgchafts
treuhänder-Kammergesetzes, BGBl. Nr. 20/ 
1948); gegen die Festsetzung kann Rekurs er-
griffen werden, gegen die Entscheidung d'es § 140. Re s t ä t i gun g s ver merk 

Gerichts zweiter In~tanz ist der Rekurs aus- (1) Sind nach dem absdl1ießenden Ergebnis der 
gesd1lo~sen.. Prüfung keine Einwendungen zu erheben, so 

(6) .Die Wahl zum Abschlußprüfer oder die haben die Abschlußprüfer dies durch einen Ver
Bestellung zum Abschlußprüfer durch die Grün- merk zu bestätigen; der Bestätigungsvermerk 
der kann die Hauptversammlung vor Ab;schluß I muß ergeben, daß nach pflichtgemäßer Prüfung 
der Prüfung widerrufen; hat das Gericht den auf Grund der Bücher und Schriften der Gesell
Prüfer bestellt, so hat es auf Antrag des Vor- schaft sowie der vom Vorstand erteilten Auf
stands aus wichtigem Grund die Bestellung zu klärungen und Nachweise die Buchführung, der 
widerrufen. jahresabschluß und der Gesdläftshericht, soweit 

er den Jahresabschluß erläutert, den gesetzlichen 
§ 137. Aus w a h I der A b s chI u ß p r ü f e r Vorschriften eI1!tsprechen. 

(1) Als Abschlußprüfer dürfen nur 'Beeidete (2) Sind Einwendungen zu erheben, so haben 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater oder Wirt- die Abschlußprüfer die Bestätigung zu versiagen 
scllaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellscllaf- oder einzus,chränken. 
ten gewählt oder bestellt werden. (3) Die Abschlußprüfer haben die Bestätigung 

(2) Mitglieder des Vorstands oder des Auf- auch dann zu versagen oder einzus.chränken, 
sid1ts,rats sowie Angestellte der GegeUschaft I wenn der Geschäftsber.icllt, soweit in ihm der 
dürfen als Prüfer weder gewählt noch bestellt Geschäftsverlauf und die Lage der Gesellschaft 
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dargelegt sind, offensichtlich eme falsd1e Dar
stellung der Verhältnisse der Gesellschaft 
enthält, .die geeignet ist, das durch den Jahres
absd11uß vermittelte Bild von der Lage der 
Gesellschaft zu verfälsd1en. 

(4) Die Absd1lußprüfer haben den Bt'stäti~ 
gungsvermerk mit Angabe von Ort uIlld Tag zu 
un terzeichnen. 

§ 141. Ver a n t w 0 r t1 ich k e i t der A b
schlußprüfer 

(1) Die Abschlußprüfer, ihre Gehilfen und die 
bei der Prüfung mitwirkenden gesetzlichen Ver
treter einer Prüfungsgesellschaft sind zur gewis
senhaften und unparteiischen Prüfung und zur 
Verschwiegenheit verpflichtet. Sie dürfen nicht 
unbefugt Geschäfts- 'und Betriebsgeheimnisse 
verwerten, die sie bei der Wahrnehmung ihrer 
Obliegenheiten 'erfahren haben. Wer seine Oblie
genheiten verletzt, ist der Gesellschaft zum Er
satz des daraus entstehenden Schadens verptlich
tet; mehrere P.ersonen haften als Gesamt
schuldner. 

(2) Die Ersatzpflicht von Personen, die fahr
lässig gehandelt haben, beschränkt sich auf 
250.000 S für eine Prüfung; dies gilt auch 
da.IlIn, wenn an der Prüfung mehrere Personen 
beteiligt gewesen oder mehrere zum Ersatz ver
pflichtende Handlungen begangen worden sind, 
und ohne Rücksicht darauf, ob ander,e Beteiligte 
vorsätzlich gehandelt haben. 

(3) Die Verpflicht'ung zur Verschwiegenheit 
besteht, wenn eine Prüfungs gesellschaft Ab
schlußprüfer ist, auch gegenüber dem Aufsichts
rat und den Mitgliedern des Aufsichtsrats der 
Prüfungsgesellschaft. Der Vorsitzende des Auf
sichtsrats der Prüfungsgesellschaft und sein Stell
vertreter dürfen jedoch die von der Prüfungs
gesellschaft erstatteten Berichte einsehen, die 
ciabei erlangten Kenntniss.e aber nur verwerten, 
soweit es die Erfüllung der überwachungspHicht 
des' Aufsichtsrats fordert. 

(4) Die Ersatzpflicht nach diesen Vorschriften 
kann durch Vertrag weder ausgeschlossen noch 
beschränkt werden. 

(5) Die Ansprüche aus diesen Vorschriften ver
jähren in fünf Jahren. 

DRITTER ABSCHNITT 

Veröffentlichung des Jahresabschlusses 

§ 142. Ein r eie h u n g des J a h r e s
a b s chi u s ses und des G e s c h ä f t s

berichts, zum Handelsregister 

(1) Der Vorstand hat unverzüglid1 den Jahres
abschluß und den Geschäftsbericht nebst dem 
Bericht des Aufsichtsrats (§ 96) zum Handels
register des Sitzes der Gesellschaft einzureichen. 

(2)ZU der Prüfung, ob der Jahresabsd1luß und 
der Geschäftsbericht den gesetzlichen vorschrif
ten entsprechen, ist das Gericht nicht verpflichtet. 

§ 143. Ver ö f fe n t I ich u n g des J a h r e s
abschlusses 

Der Vorstand hat unverzüglich den Jahres
abschluß in den Bekan~tmachungsblättern zu 
veröffentlichen und die Veröffent:lichung zum 
Handelsregister des Sitzes der Gesells·chaft ein·
zureichen. 

§ 144. F 0 r m und In hai t der Ve r
ö f f e n tl ich u n g des J a h res ab s chI us

ses 

(1) Der Jahresa:bschluß ist in allen Veröffent
lichungen und Vervielfältigungm vollständig und 
richtig mit dem vo1len Wortlaut des Bestäti
gungsvermerks wiederzugeben; haben die Ab
schlußprüfer die Bestätigung versagt oder hat 
keine Prüfung des Jahresabschlusses stattgefun
den, so ist hierauf in einem besonderen Vermerk 
hinzuweisen. In den Veröffentlichungen und 
Vervielfälügungen des Jahres,a'bs.ch,lusses sind 
sämtliche Mitglieder des Vorstands und des Auf
sichtsrats mit dem Familiennamen und min
dest einem ausgeschriebenen Vornamen anzu
geben; die Vorsitzenden des Vorstands und des 
Aufsichtsrats sind besonders zu bezeichnen. 

(2) Bei der Aufstellung und in aUen Veröffent
lichungen und Vervielfähig-ungen des Jahres
absd11usses müssen die in der Bilanz und in der 
Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen 
Posten in der Weise unter,einandergesetzt wer
den, daß jeder Posten mit dem dazugehörigen 
Zahlenbetrag eine besondere Zeile erhält; die 
Summe der Posten auf der Aktivseite und auf 
der Passivseite sowie auf der Seite der Aufwen
dungen und auf der Seite der Erträge ist jeweils 
besonders anzugeben. 

SECHSTER TEIL 
Satzungsänderung. Maßnahmen der Kapital

beschaffung und Kapitalherabsetzung 

ERSTER ABSCHNiTT 

Sa tzurigsänderung 

§ 145. A 11 gern ein es' 

(1) Jede Satzungsän:derung bedarf eines Be
schlusses der Hauptversammlung. Die Befugnis 
zu Anderungen, die nur die Fassung betreffen, 
kann die Hauptvers'ammlung dem. Aufsichtsrat 
i.:bertragen. . 

(2) Der Beschluß kann nur gefaßt werden, 
wenn die beabsichtigte Satzungsänderung nach 
ihrem wesentlichen Inhalt ausdrücklich und frist
gemäß (§ 108 Abs. 2) angekündigt worden ist. 

(3) Die re~htswirksam getroffenen Festsetzun
gen über Sondervorteile, Gründ~ngsaufwand, 
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Sacheinlagen und Sachubernahmen (§§ 19, 20) 
können erst nach Ablauf der Verjährungsfrist 
des § 44 geändert werden. 

§ 146. B e s chi u ß der Hau p t ver sam m
lu n g 

(1) Der Beschluß der Hauptversammlung 
bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei 
Viertel des bei der Beschlußfassung vertretenen 
Grundkapitals umfaßt. Die Satzung kann diese 
Mehrheit durch eine andere Kapitalmehrheit, 
für eine .Änderung des Gegenstandes des Unter
nehmens jedoch nur durch eine größere Kapital
mehrheit ersetzen. Sie kann noch andere Erf.or
dernisse aufstellen. 

(2) Sol1 das bisherige Verhältnis mehrerer Gat
tungen von Aktien (§ 11) zum Nachteil emer 
Gattung geändert werden, so bedarf der 
Beschluß der Hauptversammlung zu seiner 
Wirksamkeit eines in gesonderter Abstimmung 
gefaßten Beschlusses der benachteiligten Aktio
näre; für diesen gilt Abs., 1. Die benachteiligten 
Aktionäre können den Beschluß mir fassen" 
wenn die· gesonderte Abstimmung ausdrückl,ich 
und fristgemäß (§ 108 Abs. 2) angekündigt wor
den ist. 

§ 147. Beg r ü nd un g von Ne ben ve r
pflichtungen 

Ein Beschluß, der Aktionären Nebenverpflich
tungen (§ 50) auferlegt, bedarf zu seiner Wirk
samkeit der Zustimmung aller betroffenen Ak
tionäre. 

§ 148. Ein t rag u n g der S atz u n g s ä n d e
rung 

(1) Der Vorstand hat die Satzungsänderung 
zur Eintragung in das Handelsregister anzumel
den. Bedarf die Satzungsänderung behördlicher 
Genehmigung, so ist der Anmeldung die Geneh
migungsurkunde beizufügen. 

(2) Soweit nicht die .Änderung Angaben nach 
§ 32 betrifft, genügt bei der Eintragung die Be
zugnahme auf die beim Gericht eingereichten 
Urkunden. Betrifft eine .Änderung Bestimmun
gen, die ihrem Inhalt nach zu veröffentlichen 
sind, so ist auch die .Änderung ihrem Inhalt nach 
zu veröffentlichen. ' 

(3) Die .Änderung hat keine Wirkung, bevor 
sie in das Handelsregister des Sitzes der Gesell
schaft eingetragen worden ist. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Maßnahmen der Kapitalbeschaffung 

Erster Untera bschnitt: 

Kapitalerhöhung 

§ 149. Vor aus set z u n gen 

(1) Eine Erhöhung des Grundkapitals durch 
Ausgabe neuer Aktien kann nur mit einer Mehr-

heit beschloss,en werden, die mindestens drei 
Viertel des bei der Beschlußfassung vertretenen 
Grundkapitals umfaßt. Die Satzung kann diese 
Mehrheit durch eine andere Kapitalmehrheit er
setzen und noch andere Erfordernisse aufstellen. 

(2) Sind mehrere Gattungen von Aktien (§ 11) 
vorhanden; so bedarf der Beschluß der Haupt
versammlung zu seiner Wirksamkeit eines in ge
sonderter Abstimmung gefaßten Beschlusses der 
Aktionäre jeder Gattung; für diesen gilt Abs. 1. 
Der Beschluß kann nur gefaßt wer:den, wenn die 
gesonderte Abstimmung ausdrücklich und frist
gemäß (§ 108 Abs. 2) angekündigt wor<J.en ist: 

(3) Sollen die neuen Aktien für ,einen höheren 
Betrag als den Nennbetrag ausgegeben werden, 
so ist der Mindestbetrag, unter dem sie nicht 
ausgegeben werden sollen, im Bes,chluß über die 
Erhöhung des G;undkapitals festzusetzen. 

(4) Das Grundkapital darf nicht erhöht wer
den, solange noch ausstehende Einlagen auf das 
bisherige Grundkapital geleistet werden können. 
Für Versicherungsgesellschaften kann die Satzung 
etwas ande,res bestimmen. Stehen Einlagen in 
verhältnismäßig unerheblichem Umfang aus, so 
hindert dies die Erhöhung des Grundkapitals 
nicht. 

§ 150. Kap i tal e r h ö h u n g mit S a c h
einlagen 

(1) Wird eine Sacheinlage gemacht, so muß ihr 
Gegenstand, die Person, von der die Gesellschaft 
den Gegenstand erwirbt, und der Nennbetrag 
der bei der Sacheinlage zu gewährenden Aktien 
im Beschluß über die Erhöhung des Grundkapi
tals festgesetzt werden. Der Beschluß kann nur 
gefaßt werden, wenn die Einbringung von Sach
einlagen ausdrücklich und fristgemäß (§ 108 
Abs. 2) angekündigt worden ist. 

(2) Ohne diese Festsetzung sind ,Vereinbarun
gen über Sacheinlagen und die Rechtshandlungen 
zu ihrer Ausführung der Gesellschaft gegenüber 
unwirksam. Ist die Durchführung der Erhöhung 
des Grundkapitals eingetragen, so wird ihre Gül
tigkeit durch diese Unwirksamkeit nicht berührt. 
Der Aktionär bleibt verpflichtet, de~ Nennbetrag 
oder den höheren Ausgabehetrag der Aktien ein
zuzahlen. Die Unwirksamkeit kann durch Sat
zungsänderung nicht geheilt, werden, nachdem 
die Durchführung der Erhöhung des Grundkapi
tals in das Handelsregister eingetragen worden 
ist. 

§ 151. An m eid u n g des B es chi u s ses 

(1) Der Vorstand und der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats oder dessen Stellvertreter haben 
den Beschluß über die Erhöhung des Grundkapi
tals zur Eintragung in das Handelsregister anzu
rn eIden. 
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(2) In der Anmeldung ist anzugeben, welche 
Einlagen auf das bisherige Grundkapital rück
ständig sind und warum sie nicht geleistet wer
den können. 

(3) Das Gericht hat die Eintragung abzulehnen, 
wenn es offensichtlich ist, daß der Wert der Sach
einlage hinter dem Nennbetrag der dafür zu ge
währenden Aktien zurückbleibt. 

§ 152. Z e ich nun g der ri e u e n Akt i e n 

(1) Die Zeichnung der neuen Aktien geschieht 
durch s·chriftliche Erklärung (Zeichnungsschein), 
aus der die Beteiligung nach der Zahl, dem 
Nennbetrag und, wenn mehrere Gattungen aus
gegeben werden, der Gattung der Aktien hervor
gehen muß. Der Zeichnungsschein ist doppelt 
auszustellen; er hat zu enthalten: 

1. den Tag, an dem die Erhöhung des Grund
kapitals beschlossen ist; 

2. den Ausgabebetrag der Aktien, den Betrag 
der festgesetzten Einzahlungen sowie den Um
fang von Nebenverpflichtungen; 

3. die im Fall der Kapitalerhöhung mit Sach
einlagen vorgesehenen Festsetzungen und, wenn 
mehrere Gattungen ausgegeben werden, den Ge
samtnennbetrag einer jeden Aktiengattung; 

4. den Zeitpunkt, aß dem die Zeichnung un
verbindlich wird, wenn nicht bis dahin die 
Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals 
eingetragen worden ist. 

(2) Zeichnungsscheine, die diese Angaben nicht 
vollständig oder die außer dem Vorbehalt im 
Abs. 1 Z. 4 Beschränkungen der Verpflichtung 
des Zeichners enthalten, sind nichtig. 

(3) Ist die Durchführung der Erhöhung des 
Grundkapitals eingetragen, so kann sich der 
Zeichner auf die Nichtigkeit oder Unverbind
lichkeit des Zeichnungsscheins nicht berufen, 
wenn er auf Grund des Zeichnungsscheins als 
Ak,tionär Rechte ausgeübt oder Verpflichtungen 
erfüllt hat. 

(4) Jede nicht im Zeichnungsschein enthaltene 
Beschränkung ist der Gesellschaft gegenüber un
wirksam. 

§ 153. Be zug s re c h t 

(1) Jedem Aktionär muß auf sein Verlangen 
ein seinem Anteil an dem bisherigen Grundka
pital entsprechender Teil der neuen Aktien zu
geteilt werden. Für die Ausübung des Bezugs
rechts kann eine Frist von mindestens zwei W 0-

chen bestimmt werden. 

(2) Der Vorstand hat den Ausgabebetrag und 
zugleich eine nach Abs. 1 bestimmte Frist in den 
Bekanntmachungsblättern zu veröffentlichen. 

(3) Das Bezugsrecht kann ganz oder teilweise 
nur im Beschluß über die Erhöhung des Grund
kapitals ausgeschlo~;sen werden. In diesem Fall 
bedarf der Beschluß neben den in Gesetz oder 

Satzung für die Kapitalerhöhung aufgestellten 
Erfordernissen einer Mehrheit, die mindestens 
drei Viertel des bei der Beschlußfassung vertre
tenen Grundkapitals umfaßt. Die Sat,zung kann 
diese Mehrheit durch eine größere Kapitalmehr
heit ersetzen und noch andere Erfordernisse auf
stellen. 

(4) Ein Beschluß, durch den das Bezugsrecht 
ganz oder teilweise ausgeschlossen wird, kann 
nur gefaßt werden, wenn diese Ausschließung 
ausdrücklich und fristgemäß (§ 108 Abs. 2) an-
gekündigt worden ist. ' 

§ 154. Z u s ich e run gen von R e c h t e n 
auf denBezug neuer Aktien 

(1) Rechte auf den Bezug neuer Aktien können 
nur unter Vorbehalt des Bezugsrechts der Aktio
näre (§ 153) zugesichert werden. 

(2) Zusicherungen vor dem Beschluß üher d~e 
Erhöhung des Grundkapitals sind der Gesell
schaft gegenüber unwirksam." 

§ 155. A n m eId u n gun dEi n t rag u n g 
der Durchführung 

(1) Der Vorstand und der Vorsitzende des Auf
sichtsrats oder dessen Stellvertreter haben die 
Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals 
zur Eintragung in das Handelsregister anzumel
den. 

(2) Für die Anmeldung gelten sinngemäß § 28 
Abs. 2 und § 29 Abs. 1. Durch Gutschrift auf 
ein Konto des Vorstands (§ 49 Abs. 3) kann die 
Einzahlung nicht geleistet werden. 

(3) Der Anmeldung sind beizufügen: 

1. die Doppelstücke der Zeichnungsscheine und 
ein vom Vorstand unterschriebenes Verzeichnis 
der Zeichner, das die auf jeden entfallenden Ak
tien und die auf sie geleisteten Einzahlungen an
gibt; 

2. im Fall der Kapitalerhöhung mit Sacheinla
gen die Verträge, die den Festsetzungen nach 
§ 150 zugrunde liegen oder zu ihrer Ausführung 
geschlossen worden sind; 

3. eine Bet:echnung der Kosten, die für die Ge
sellschaft durch die Ausgabe de.r neuen Aktien 
entstehen werden; 

4. wenn die Erhöhung des Grundkapitals der 
behördlichen Genehmigung bedarf, die Geneh
migungsurkunde. 

(4) Anmeldupg und Eintragung der Durchfüh
rung der Erhöhung des Grundkapitals können 
mit Anmeldung und Eintragung des Beschlusses 
über die Erhöhung verbunden werden. 

(5) Die eingereichten Schriftstücke werden 
beim Gericht in Urschrift, Ausfertigung oder 
öffentlich beglaubigter Abschrift aufb·ewahrt. 
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§ 156. Wir k sam wer den der Kap i ta 1-
erhöhung 

Mit der Eintragung der Durchfüh'rung der Er
höhung des Grundkapitals ist das Grundkapital 
erhöht. 

tretenen Grundkapitals umfaßt; die Satzung 
kann diese Mehrheit durch eine größere Kapital
mehrheit ersetzen und noch andere Erforder
nisse aufstellen. § 149 Abs. 2 und § 154 Abs. 2 
gelten sinngemäß. 

(2)' Im Beschluß müssen auch festgestellt 
§ 157. Ver ö ff e ~ tl ich u n g werden: 

1. der Zweck der bedingten Kapitalel'höhung, 
2. der Kreis der Bezugsberechtigten, 
3. der Ausgabebetrag oder die Grundlagen, 

wonach dieser Betrag errechnet wird. 

In die Veröffentlichung der Eintragung der 
Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals 
sind außer deren Inhalt der Ausgabebetrag der 
Aktien und die im Fall der Kapitalerhähung mit 
Sacheinlagen vorgesehenen Festsetzungen ;lufzu
nehmen, bei der Veröffentlichung di,eser Festset- § 
zungen genügt die Bezugnahme auf die beim Ge
richt eingereichten Urkunden. 

161. B e d i n g t e Kap i tal e r h ö h u n g 
mit Sacheinlagen 

§ 

(1) Wird eine Sacheinlage -gemacht, so muß 
ihr Gegenstand, die Person, von der die Gesell-

I58. Ver bot e n e Aus gab e von schaft den Gegenstand erwirbt, und der Nenn-
Akt i e nun d Z w i s c he n s c h ein e n betrag der bei -der Sacheinlage zu gew1ihrenden 
Die neuen Anteilsrechte können vor Ein- Aktien im Beschluß über die bedingte Kapital

tragung der Durchführung der Erhöhung des erhöhung festgesetzt werden. Als Sacheinlage 
Grundkapitals nicht übertragen, neue Aktien gilt nicht die Hingabe von Schuldverschreibun
und Zwischenscheine können vorher nicht aus- gen im Umtausch gegen Bezugsaktien. - Der 

-gegeben werden. Die vorher ausgegebenen neuen Bes-chluß kann nur gefaßt werden, wenn die 
Aktien und Zwischenscheine sind nichtig; für Einbringung von Sacheinlagen ausdrücklich und 
den Schaden aus der Ausgabe sind die Ausgeber -fristgemäß (§ 108 Abs. 2) angekündigt worden 
den Besitzern als Gesamtschuldner verantwort- ist. 
lich. (2) Ohne diese Festsetzung sind Vereinbarun-

Zweiter Unterabschnitt 

Bedingte Kapitalerhähung 

§ 159. Vor aus set z u n gen 

(1) Die Hauptversammlung kann eine Erhö
hung des Grundkapitals beschließen, die nur 
so weit durchgeführt werden soll, als von einem 
unentziehbaren Umtausch- oder Bezugsrecht 
Gebrauch gemacht wird, das die Gesellschaft auf 
die neuen Aktien (Bezugsaktien) einräumt 
(bedingte Kapitalerhöhung). 

(2) Die bedingte Kapitalerhöhung darf nur 
zum Zweck der Gewährung von Umtausch
oder Bezugsrechten an Gläubiger von Wandel
schuldverschreibungen oder zur Vorbereitung 
des Zusammenschlusses mehrerer Unternehmun
gen beschlossen werden. 

(3) Der Nennbetrag des bedingten 
darf nicht höher sein als die Hälfte 
Zeit des Beschlusses über die bedingte 
erhöhung vorhandenen Grundkapitals. 

Kapitals 
des zur 
Kapital-

(4) Ein dem Beschluß über die bedingte Kapital-
erhöhung entgegenstehender Beschluß der 
Hauptversammlung ist nichtig. 

(5) Die folgenden Vorschriften über das 
Bezugsrecht gelten sinngemäß für das Umtausch
recht. 

§ 160. Er f 0 r der n iss e des 
Beschlusses 

(1) Der Beschluß über die bedingte Kapital
erhöhung bedarf einer Mehrheit, die mindestens 
drei Viertel des bei der Beschlußfassung ver-

gen über Sacheinlagen und die Rechtshandlungen 
zu ihrer Ausführung der Gesellsch,aft gegenüber 
unwirksam. Sind die Bezugsaktien ausgegeben, 
so wird die Gültigkeit der bedingten Kapital
erhöhung durch diese Unwirksamkeit nicht 
berührt. Der Aktionär bleibt verpflichtet, den 
Nennbetrag oder den höheren Ausgabebetrag 
der Bezugsaktien einzuzahlen. Die Unwirksam
keit kann durch Satzungsänderung nicht 
geheilt werden, nachdem die Bezugsaktien aus
gegeben worden sind. 

§ 162. An m eId u n g des B es chI u s ses 

(1) Der Vorstand und der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats oder dessen Stellvertreter haben 
den Beschluß über die bedingte Kapitalerhähung 
zur Eintragung in das Handelsregister anzu
melden. 

(2) Der Anmeldung sind beizufügen: 
1. im Fall der bedingten Kapitalerhähung mit 

Sacheinlagen die Verträge, die den Festsetzun
gen nach § 161 zugrunde liegen oder zu ihrer 
Ausführung geschlossen worden sind; 

2. eine Berechnung der Kosten, die für die 
Gesellsch-aft durch die Ausgabe der Bezugs
aktien entstehen werden; 

3. wenn die Kapitalerhöhung der behördlichen 
Genehmigung bedarf, die - Genehmigungs-
urkunde. 

(3) Das Gericht hat die Eintragung abzulehnen, 
wenn es offensichtlich ist, daß der Wert der 
Sacheinlage hinter dem Nennbetrag der dafür 
zu gewährenden Aktien zurückbleibt. 
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(4) Die eingereichten Schriftstücke werden beim 
Gericht in Urschrift, Ausfertigung oder öffent
lich beglaubigter Abs-chrift aufbewahrt. 

§ 163. Ver ö ff e n tl ich u n g der Ei n
tragung 

In die Veröffentlichung der Eintragung des 
Beschlusses über die bedingte Kapitalerhöhung 
sind außer deren Inhalt die Angaben im § 160 
Abs. 2 und die im § 161 für den Fall der Ein
bringung von Sacheinlagen vorgesehenen Fest
setzungen aufzunehmen; für die Festsetzungen 
nach § 161 genügt die Bezugnahme auf die beim 
Gericht eingereicht-en Urkunden. 

§ 164. Ver bot e n e Akt i e n aus gab e 

Die Bezugsaktien dürfen nicht vor Eintragung 
des Beschlusses über die bedingte Kapitalerhöhung 
ausgegeben, werden. Ein Anspruch des Bezugs
berechtigten entsteht vor diesem Zeitpu~kt 
nicht. Die vorher ausgegebenen Bezugsakuen 
sind nichtig; für den Schaden aus der Ausgabe 
sind die Ausgeber den Besitzern als Gesamt
schuldner verantwortlich. 

§ 165. Be zug seI.' k I ä I.' U n g 

(1) Das Bezugsrecht wird durch schriftliche 
Erklärung ausgeübt. Die Erklärung (Bezugs
erklärung) ist doppelt auszustellen; sie hat die 
Beteiligung nach der Zahl, dem Nennbetrag und, 
wenn mehrere Gattungen ausgegeben werden, 
der Gattung der Aktien sowie die Feststellungen 
nach § 160 Abs. 2, § 161 und den Tag anZu
geben, an dem der Beschluß über die bedingte 
Kapitalerhöhung gefaßt ist. 

(2) Die Bezugserklärung hat die gleiche Wir
kung wie die Abgabe einer Zeichnungserklärung. 
Bezugserklärungen,deren Inhalt nicht dem 
Abs. 1 entspricht oder die Beschränkungen der 
Verpflichtung des Erklärenden enthalten, sind 
nichtig. 

(3) Werden Bezugsaktien ungeachtet der 
Nichtigkeit einer Bezugserklärung ausgegeben, so 
kann sich der Erklärende auf die Nichtigkeit 
nicht berufen, wenn er auf Grund der Bezugs
erklärung als Aktionär Rechte ausgeübt oder 
Verpflichtungen erfüllt hat. 

(4) Jede nicht in der Bezugserklärung ent
haltene Beschränkung ist der Gesellschaft gegen
über unwirksam. 

§ 166. Aus gab e der Be zug s akt i e n 

(1) D'er Vorstand darf die Bezugsaktien nur in 
Erfüllung des im Beschluß über die bedingte 
Kapitalerhöhung festgesetzten Zwecks und nicht 
vor der vollen Leistung' des Gegenwerts aus
geben, der sich aus dem Bes·chluß ergibt. 

(2) Die Ausgabe gegen Wandelschuldverschrei
bungen darf nur geschehen, wenn der Unter-

schied zwischen dem Ausgabebetrag der zum 
Umtausch eingereichten Schuldverschreibung~n 
und dem höheren Nennbetrag der für sie zu 
gewährenden Bezugsaktien gedeckt ist aus dem 
Reingewinn, einer freien Rücklage oder durch 
Zuzahlung des Umtauschberechtigten. Dies gilt 
nicht, wenn der Gesamtbetrag, 'zu dem die 
Schuldverschreibungen ausgegeben sind. den 
Gesamtnennbetrag der Bezugsaktien erreicht oder 
übersteigt. 

§ 167. Wir k sam wer den der be d i n g
ten Kapitalerhöhung 

Mit der Ausgabe' der Bezugsaktien ist das 
Grundkapital erhöht. 

§ 168. An meld u n g der Aus gab e von 
B e zu g sa k ti e n 

(1) Der: V or:stand hat spätestens innerhalb 
eines Monats nach Ablauf des Geschäftsjahrs 
zur Eintragung in das Handelsregister anzu
melden, in welchem Umfang im abgelaufenen 
Geschäftsjahr Bezugsaktien ausgegeben worden 
sind. 

(2) -Der Anmeldung sind die Doppelstücke der 
Bezugserklärungen und ein vorn Vorstand unter
schriebenes Verzeichnis der Personen, die das 
Bezugsrecht ausgeübt haben, beizufügen; das 
Verzeichnis hat die auf jeden Aktionär ent
fallenden Aktien und die auf sie gemachten 
Einlagen anzugeben. 

(s) In der Anmeldung hat der Vorstand die 
Erklärung abzugeben, daß die Bezugsaktien nur 
in Erfüllung des im Beschluß über die bedingte 
Kapitalerhöhung festgestellten Zwecks und nicht 
vor der vollen Leistung des Gegenwerts -ausge
geben worden sind, der sich aus dem Beschluß 
ergibt. 

(4) Die eingereichten Schriftstücke werden beim 
Gericht in Urschrift, Ausfertigung oder öffent
lich beglaubigter Abschrift aufbewahrt. 

Dritter Unterabschnitt 

Genehmigtes Kapital 

§ 169. Vor aus set z u n gen 

(1) Die Satzung kann den Vorstand für 
höchstens fünf Jahre nach Eintragung der 
Gesellschaft ermächtigen, das Grundkapital bis 
zu einern bestimmten Nennbetrag du!ch Aus
gabe neuer Aktien gegen Einlagen zu erhöhen 
(genehmigtes Kapital). 

(2) Die Ermächtigung kann' auch. durch 
Satzungsänderung für höchstens fünf Jahre nach 
Eintragung der Satzungsänderung erteilt werden. 
Der Beschluß der Hauptversammlung bedarf 
einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel des 
bei der Beschlußfassung vertretenen Grund
kapitals umfaßt; die Satzung kann diese Mehr-
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heit durch eine größere Kapitalmehrheit ersetzen 
und noch andere Erfordernisse aufstellen. § 149 
Abs. 2 gilt sinngemäß. 

(3) Der Nennbetrag des genehmigten Kapitals 
darf nicht höher sein als die Hälfte des zur Zeit 
der Ermächtigung' vorhandenen Grundkapitals. 
Die neuen Aktien dürfen nur mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats ausgegeben werden. 

§ 170. Aus gab e der neu e n Akt i e n 

(1) Für die Ausgabe der neuen Aktien gelten 
sinngemäß, soweit sich aus den folgenden Bestim
mungen nichts anderes ergibt, die §§ 152, 153 
Abs. 1 und 2, §§ 154 bis 158 über die Kapital
erhöhung; an die Stelle des Beschlusses über die 
Erhöhung des Grundkapitals tritt die Ermächti
gung der Satzung zur Ausgabe neuer Aktien. 

(2) Die neuen Aktien dürfen nicht ausgegeben 
werden, solange noch ausstehende Einlagen auf 
das bisherige Grundkapital geleistet werden kön
nen. Für Versicherungsgesellschaften kann die 
Satzung etwas anderes bestimmen. Stehen Ein
lagen in verhältnismäßig unerheblichem Umfang 
aus, so hindert dies die Ausgabe der neuen 
Aktien nicht. In der ersten Anmeldung der 
Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals 
ist anzugeben, welche Einlagen auf das bisherige 
Grundkapital rüd>.ständig sind und warum sie 
nicht geleistet werden können. 

§ 171. Be d i n gun gen der Akt i e n
ausgabe 

(1) über den Inhalt der Aktienrechte, den 
Ausschluß des Bezugsrechts und die sonstigen 
Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet .der 
Vorstand, soweit die Ermächtigung keine Be
stimmungen enthält. Der Vorstand darf die Ent
scheidung nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
treffen. 

(2) Sind Vorzugsaktien ohne Stimmrecht vor
handen, so können Aktien mit vorhergehenden 
oder gleichstehenden Rechten nur ausgegeben 
werden, wenn die Ermächtigung dies vorsieht. 

§ 172. Aus gab e ge gen S ach ein lag e n 

(1) Gegen Sacheinlagen dürfen Aktien nur aus
gegeben werden, wenn die Ermächtigung dies 
vorsieht. 

(2) Der Gegenstand der Sacheinlage, die Per
son, von der die Gesellschaft den Gegenstand 
erwirbt, und der Nennbetrag der bei der Sach
einlage zu gewährenden Aktien sind, wenn sie 
nicht in der Ermächtigung festgesetzt sind, vom 
Vorstand festzusetzen und in den Zeichnungs
schein aufzunehmen. Der Vorstand darf die Ent
scheidung nur mit Zustimmung des Aufsichts
ra ts treffen. 

(3) Ohne die vorgeschriebene Festsetzung sind 
Vereinbarungen über Sacheinlagen und die 
Rechtshandlungen zu ihrer Ausführung der Ge-

sellschaft gegenüber unwirksam. Gleiches gilt, 
wenn die Festsetzung des Vorstands nicht in den 
Zeichnungsschein aufgenommen ist. Ist die 
Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals 
eingetragen, so wird ihre Gültigkeit durch diese 
Unwirksamkeit nicht berührt. Der Aktionär 
bleibt verpflichtet, den Nennbetrag oder den 
höheren Ausgabebetrag der Aktien einzuzahlen. 
Die Unwirksamkeit kann durch Satzungsände
rung nicht geheilt werden, nachdem die Durch
führung der Erhöhung des Grundkapitals in das 
Handelsregister eingetragen worden' ist. 

§ 173. Ver ein bar u n gen übe r S a c h
ein lag e rr vor Ein t rag u n g der.·G e

sellschaft 

Sind vor Eintragung der Gesellschaft Verein
barungen getroffen worden, wonach auf das ge
nehmigte Kapital eine Sacheinlage zu leisten ist, 
so muß di,e Satzung die im Fall der Ausgabe 
g·egen Sacheinlagen bezeichneten Festsetzungen 
enthaltJen. Dabei gelten sinngemäß § 20 Abs. 2, 
§§ 24 bis 27, § 29 Abs. 2 Z. 2, 4 und 5, § 42 über 
di,e 'Gründung, der Ges.ellschaft; an die Stelle der 
Gründer tritt der Vorstand und an die Stelle der 
Anmeldung und Eintragung der Gesellschaft die 
Anmeldung und Eintragung der Durchführung 
der Erhöhung des Grundkapitals. 

Vierter Unterabschnitt 

§ 174. Wa n dei s c h u I d ver s ehr e i b u n
gen. G e w i n n s c h u I d ver s c h r e i b u n

gen 

(1) Die Ausgabe von Schuldverschreibungen, 
bei denen den Gläubigern ein Umtausch- oder 
Bezugsrecht auf Aktien eingeräumt wird (Wan
delschuldverschreibungen), oder von Schuldver
schreibungen, bei denen die Rechte der Gläubi
ger mit Gewinnanteilen von Aktionären in Ver
bindung gebracht werden (Gewinnschuldver
schreibungen), ist nur auf Grund eines Beschlus
ses der Hauptversammlung zulässig. Der Be
schluß bedarf einer Mehrheit, die mindestens 
drei Viertel des bei der Beschlußfassung vertre
tenen Grundkapitals umfaßt. Die Satzung kann 
diese Mehrheit durch eine andeI1e Kapitalmehr
heit ersetzen und noch andere Erfordernisse auf
stellen. § 149 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

(2) Wandelschuldverschreibungen und Gewinn
schuldverschreibungen dürfen nur mit ·Bewilli
gung des Bundesministeriums für Finanzen im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Inneres ausgegeben werden; die Bewilligung ist 
zu erteilen, wenn nicht gesamtwirtschaftliche 
Interessen entg.egenstehen. 

(3) Abs. 1 gilt sinngemäß für die Gewährung 
von Genußrechten. 
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(4) Auf Wandelschuldverschreibungen, Ge
winnschuldverschreibungen und Genußrechte 
haben die Aktionäre ein Bezugsrecht; § 153 gilt 
sinngemäß. 

DRITTER ABSCHNITT 

Maßnahmen der Kapitaiherabsetzung 

Erster Unterabschnitt 

Ordentliche Kapitalherabsetzung 

§ 175. Vor a us set z u n gen 

(1) Eine Herabsetzung des Grundkapitals kann 
nur mit einer Mehrheit beschlossen werden, die 
mindestens drei Viertel des bei der Beschluß
fassung vertretenen Grundkapitals umfaßt. Die 
Satzung kann diese Mehrheit durch eine größere 
Kapitalmehrheit er&etzen und noch andere Er
fordernisse aufstellen. 

(2) Sind mehrere Gattungen von Aktien (§ 11) 
vorhanden, so bedarf der Beschluß der Haupt
versammlung zu seiner Wirksamkeit eines in ge
sonderter Abstimmung gefaßten Beschlusses der 
Aktionäre jeder Gattung; für diesen gilt Abs. 1. 
Der Beschluß kann nur gefaßt werden, wenn die 
gesonderte Abstimmung ausdrücklich und frist-

friedigung v.erlangen können. Die Gläubiger sind 
in der Bekanntmachung der Eintragung auf die
ses Rec.~t hinzuweisen. DaS' Recht, Sicherheits
leistung zu verlangen, steht solchen Gläubigern 
nicht zu, di,e im Fall des Konkurses ein Recht auf 
vorzugsweise Befriedigung aus einer nach ges,etz
licher Vorschrift zu ihrem Schutz errichoeten und 
staatlich überwachten Deckungsmasse haben. 

(2) Zahlungen an die Aktionäre dürfen auf 
Grund der Herabsetzung des Grundkapitals erst 
geleistet werden, nachdem seit der Bekannt
machung der Eintragung s·echs Monate ver
strich'en sind und nachdem den Gläubigern, die 
sich rechtzeitig gemeldet haben, Befriedigung 
oder. Sicherheit gewährt worden ist. Auch eine 
Befreiung der Aktionäre von der Verpflichtung 
zur Leistung von Einlagen wird nicht vor dem 
bezeichneten Zeitpunkt und nicht vor Befriedi
gung oder Sicherstellung der Gläubiger wirksam, 
die sich rechtzeitig gemeldet haben. 

(3) Das Recht der Gläubiger, Sicherheitsleistung 
zu verlangen, ist unabhängig davon, ob Zahlun
gen an die Aktionäre auf Grund der Herab
setzung des Grundkapitals gdeistet werden. 

\ 

gemäß (§ 108 Abs. 2) angekündigt worden ist. § 179. Kr a f t los e r k I ä run g von 
'(3) In dem Beschluß ist festzusetzen, zu wel- Akt i e n 

chem Zweck die Herabsetzung stattfindet, na- (1) Sollen zur Ausführung der Herabsetzung 
mentlich ob Teile des Grundkapitals zurück- des Grundkapitals Aktien durch Umtausch, Ab
gezahlt werden sollen. stempelung oder durch ein ähnliches Verfahren 

(4) Das Grundkapital kann herabgesetzt wer- zusammengelegt werden, so kann die Gesell-
den: . schaft die Aktien für kraftlos ,erklären, die trotz 

1.. durch Herabsetzung des Nennbetrags der I Aufforderung nicht bei ihr eingerei0t worden 
Aktien, sind. Gleiches gilt für eingereichte Aktien, werche 

2. durch Zusammenlegung der Aktien; diese die zum Ersatz durch neue Aktien nötige Zahl 
i~: nur. zulä~sig, s?weit ger Mindestnennbetrag 1

1 

nicht erreichen und der Gesellschaft. ~icht zur 
fur Aktien mcht emgehalten werden kann. Verwertung für Rechnung der BeteIlIgten zur 
Der Beschluß muß die Art der Herabsetzung Verfügung gestellt sind. 

angeben. (2) Die Aufforderung zur Einreichung der 
, Aktien hat die Kraftloserklärung anzudrohen. § 17.6. A n m e 1 dun g des B e s eh 1 u s se s 

. Der Vorstand und der Vorsitzende des Auf
sichtsrats oder dessen Stellvertreter haben den 
Beschluß über die Herabsetzung des Grundkapi
tals Zur Eintragung in das Handelsregister anzu
melden. 

§ 177. Wir k sam wer den der Kap i t a 1-
herabsetzung 

Mit der Eintragung des Beschluss,es über die 
Herabsetzung des Grundkapitals ist das Grund
kapital herabgesetzt. 

§ 178. GI ä u bi ger s eh u t z 

(1) Den Gläubigern, deren Forderungen be
gründet worden sind, bevor die Eintragung des 
Beschlusses bekanntgemacht worden ist, muß, 
wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der 
Bekanntmachung zu diesem Zw,eck melden, 
Sicherheit geleistet werden, soweit sie nicht Be-

Die Kraftloserklärung kann nur erfolgen, wenn 
die Aufforderung nach § 58 Abs. 2 veröffentlicht 
worden ist. Sie geschieht durch Veröffentlichung 
in den Bekanntmachungsblättern. 

(3) Die an Stelle der für kraftlos erklärten 
Aktien auszugebenden neuen Aktien hät die Ge~ 
sellschaft unverzüglich für Rechnung der Betei
ligten zum Börsenpreis durch Vermittlung eines 
Börsesensals und beim Fehlen eines Börsen
preises durch öffentliche Versteigerung zu ver
kaufen. Ist von der Versteigerung am Sitz der 
Gesellschaft kein angemess,ener Erfolg zu erwar
ten, so sind die' Aktien zwed~s Erzielung eines 
höheren Erlöses an einen anderen Ort zur Ver
steigerung zu übersenden. Zeit, Ort und Gegen
stand der Versteigerung sind zu veröffentlichen. 
Die Bet·eiligten sind besonders zu benachrichti
gen; die Benachrichtigung kann unterbleiben, 
wenn sie untunlich ist. Veröffentlichung und Be
nachrichtigung müssen mindestens vierzehn Tage 
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vor der Versteigerung ergehen. Der Erlös ist gen und zur Deckung von sonstigen Verlusten 
den Beteiligten auszuzahlen oder, wenn ein bestimmten freien Rücklagen vorweg aufgelöst 
Recht zur Hinterlegung besteht, zu hinterIegen. sind. 

§ 180. An me I dun g der Dur c h f ü h- § 184. Ver bot von Z a h I u n gen an die 
rung Aktionäre 

(1) Der Vorstand und der Vorsitzende des Auf- Die Beträge, die aus der Auflösung der Rück-
sichtsrats oder dessen Stellvertreter haben die lagen und aus der Kapitalherabsetzung gewonnen 
Durchführung der Herabsetzung des Grund- werden, dürfen nicht zu Zahlungen an die 
kapitals Zur Eintragung in das Handelsregister Aktionäre und nicht dazu verwendet werden, die 
anzumdden. Aktionäre von der Verpflichtung zur Leistung 

(2) Anmeldung und Eintragung der Durch~ von Einlagen zu befreien. Sie dürfen nur zum 
führung der Herabsetzung des Grundkapitals Ausgleich von Wertminderungen, zur Deckung 
können mit Anmeldung und Eintragung des Be- von sonstigen Verlusten und zur Einstellung von 
schlusses über die Herabsetzung verbunden wer- Beträgen in die gesetzliche Rücklage verwendet 
den. werden; auch eine Verwendung zu einem dieser 

§ 181. Herabsetzung unter den 
Mindestnennbetrag 

Zwecke ist nur zulässig, soweit sie im Beschluß 
als Zweck der Herabsetzung angegeben ist. 

(1) Das Grundkapital kann unter den nach § 7 § 185. Ein s tell u n g von Be t r ä gen in 
zulässigen Mindestnennbettag herabgesetzt wer- die g e set z I ich e R ü c k 1 a g e bei z u 
d hoc h an gen 0 m m e n e n Ver I u.s t e n en,' wenn dieser durch eine zugleich mit der 
Kapitalherabsetzung beschlossene Kapitaler- Ergibt sich bei Aufstellung der Jahresbilanz für 
höhung, bei der Sacheinlagen nicht bedungen ein Geschäftsjahr, das in den ersten zwei Jahren 
sind, wieder erreicht wird. nach der Beschlußfassung über die Kapitalherab-

(2) Die Beschlüsse sind nichtig, wenn sie und setzung beginnt, daß Wertminderungen und son
die Durchführung der Erhöhung nicht binnen stige Verluste in der bei der Beschlußfassung 
sechs Monaten nach der Beschlußfassung in das angenommenen Höhe tatsächlich nicht eingetre
Handelsregister eingetragen worden sind; der ten. oder ausgeglichen waren, so ist der Unter
Lauf der Frist ist gehemmt, solange eine An- schIedsbetrag in die gesetzliche Rücklage einzu
fechtungs- oder Nichtigkeitsklage anhängig ist stellen. 
oder eine zur Kapitalherabsetzung oder Kapital- I 
erhöhung beantragte behördliche Genehmigung § 186. B es c h r ä n k u n g der Eins tell u n g 
noch nicht erteilt ist. Die Beschlüsse und die von B e t r ä gen in die g es e t z I ich e 
Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals R ü c k lag e 
sind gemeinsam in das Handelsregister einzu-
tragen. 

Zweiter Unterabschnitt 

Vereinfachte Kapitalherabsetzung 

§ 182. Vor aus set z u n gen 

Die Beträge, die aus der Auflösung der Rück
lagen und aus der Kapitalherabsetzung gewonnen 
werden, dürfen in die gesetzliche Rücklage nur 
eingestellt werden, soweit diese zehn vom Hun
dert des Grundkapitals nicht übersteigt; als 
Grundkapital gilt dabei der Nennbetrag, der sich 
durch die Herabsetzung ergibt, mindestens aber 

(1) Eine Herabsetzung des Grundkapitals, die der nach § 7 zulässige Mindestne~nbetrag. Bei 
dazu dienen soll, Wertminderungen aus zu- der Bemessung der zulässigen Höhe bleiben Be
gleidlen, sonstige Verluste zu decken oder Be- träge, die nach der Beschlußfassung über die 
träge in die gesetzliche Rücklage einzustellen. Kapitalherabsetzung nach § 130 Abs. 2 Z. 2 
kann in vereinfachter Form vorgenommen wer- bis 4 in die gesetzlidle Rücklage einzustellen sind, 
den. Im Beschluß ist festzusetzen, daß die Herab- I auch dann außer Betracht, wenn ihre Zahlung 
setzung zu diesen Zwecken stattfindet. auf einem Beschluß beruht, der zugleich mit dem 

(2) § 175 Abs. 1, 2 und 4, §§ 176, 177, 179 Beschluß über die Kapitalherabsetzung gefaßt 
bis 181 über die ordentliche Kapitalherabsetzung wird. 
gelten sinngemäß. Daneben gelten. die Vorschrif
ten dieses Unterabschnitts. § 187. Gewinnausschüttung. 

Gläubigerschutz 

§ 183. Auf 1 ö s u n g von R ü c k lag e n (1) Gewinn darf nicht ausgeschüttet werden, 
Die vereinfachte Kapitalherabsetzung ist nur bevor die gesetzliche Rücklage zehn vom Hun

zulässig, nachdem der zehn vom Hundert des dert des Grundkapitals erreicht hat; als Grund
nach der Herabsetzung verbleibenden Grund- kapital gilt dabei der Nennbetrag, der sich durch 
kapitals übersteigende Teil der gesetzlichen Rück- die Herabsetzung ergibt, mindestens aber der' 
lage und die zum Ausgleich von Wertminderun- nach § 7 zulässige Mindestnennbetrag. 
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(2) Die Zahlung eines Gewinnanteils von mehr 
als vier vom Hundert des Grundkapitals ist erst 
für ein Geschäftsjahr zulässig, das später als zwei 
Jahre nach der Beschlußfassung über die Kapital
herabsetzung beginnt. Dies gilt nicht, wenn die 
Gläubig~r, deren Forderungen vor der Veröffent
lichung der Eintragung des Beschlusses begründet 
worden waren, befriedigt oder sichergestellt sind, 
soweit sie sich binnen sechs Monaten nach der 
Veröffentlichung des Jahresabschlusses, auf 
Grund dessen die Gewinnverteilung beschlossen 
ist, zu diesem Zweck gemeldet haben; einer 

,Sicherstellung von Gläubigern bedarf es nicht, 
denen im Fall des Konkurses ein Recht auf vor-
zugsweise Befriedigung aus einer nach gesetz
licher Vorschrift zu ihrem Schutz errichteten und 
staatlich überwachten Deckungsmasse zusteht. Die 
Gläubiger sind in der Veröffentlichung des 
Jahresabschlusses auf die Befriedigung oder 
Sicherstellung hinzuweisen. 

(3) Die Beträge, die aus der Auflösung von 
Rücklagen und aus der Kapitalherabsetzung ge
wonnen sind, dürfen auch nach diesen Vorschrif
ten nicht als Gewinn ausgeschüttet werden .. 

§ 188. R ü c k wir k u n g der. Kap i t a 1-
herabsetzung 

(1) Im Jahresabschluß für das letzte vor der 
Beschlußfassung über die Kapitalherabsetzung 
abgelaufene Geschäftsjahr können Grundkapital 
und Rücklagen in der Höhe ausgewiesen werden, 
wie sie nach der Kapitalherabsetzung bestehen 
sollen. 

(2) In diesem Fall beschließt die Hauptver
sammlungüber den Jahresabschluß. Der Beschluß 
ist zugleich mit dem Beschluß über die Kapital
herabsetzung zu fassen. § 125 Abs. 1, 2, 4 bis 8 
gilt sinngemäß. 

(3) Die Beschlüsse sind nichtig, wenn der Be
schluß über die Kapitalherabsetzung nicht binnen 
drei Monaten nach der Besd1lußfassung in das 
Handelsregister eingetragen worden ist; der Lauf 
der Frist ist gehemmt, solange eine Anfechtungs
oder Nichtigkeitsklage anhängig ist oder eine zur 
Kapitalherabsetzung beantragte behördlime Ge
nehmigung noch nicht erteilt ist. 

§ 189. Rückwirkung der Kapital
her ab set z u,n g b ei g le ich z e i t i ger 

Kapitalerhöhung 

(1) Wird im Fall des § 188 zugleich mit der 
Kapitalherabsetzung eine Erhöhung des Grund
kapitals beschlossen" so kann auch die Kapital
erhöhung in dem Jahresabschluß als vollzogen 
berücksichtigt werderi. Die Beschlußfassung ist 
nur zulässig, wenn die nel.len Aktien gezeidmet, 
keine Sacheinlagen b~dungen sind und wenn auf 
jede Aktie die Einzahlung geleistet ist, die nach 
§ 155 Abs. 2 zur Zeit der Anmeldung der Durch
fiihrung der Kapital~rhöhung bewirkt sein muß. 
Der Nachweis der Ze~chnung und der Einzahlung 

I 
I 
I 

ist dem Notar zu erbringen, der den Beschluß 
über die Erhöhung des Grundkapitals beurkun
det. 

(2) Sämtliche Beschlüsse sind nichtig, wenn die 
Beschlüsse über die Kapitalherabsetzung und die 
Kapitalerhöhung und die Durchführung der Er
höhung nicht binnen drei Monaten nach der 
Beschlußfassung in das Handelsregister eingetra
gen worden sind; der Lauf der Frist ist gehemmt, 
solange eine Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklage 
anhängig ist oder eine zur Kapitalherabsetzung 
oder Kapitalerhöhung beantragte behördlid1e 
Genehmigung noch nicht erteilt ist. Die Be
schlüsse und die Durchführung der Erhöhung des 
Grundkapitals sind gemeinsam in das Handels
register einzutragen. 

§ 190. Ge w i n n- und Ver I u s t
rechnung 

In den Fällen der §§ 188, 189 sind in der 
Gewinn- und Verlustrechnung auf der Seite der 
Erträge die aus der Auflösung der Rücklagen und 
aus der Kapitalherabsetzung gewonnenen Beträge 
gesondert auszuweisen. Ferner ist auf der Seite 
der Aufwendungen gesondert anzugeben, ob und 
in welcher Höhe diese Beträge 

a) zum Ausgleich von Wertminderungen, 
b) zur Deckung von sonstigen Verlusten oder 

c) zur Einstellung in die gesetzliche Rücklage 
·verwendet werden. 

§ 1910 Ver ö ff e n tl ich u n g 

Die Veröffentlid1Ung des Jahresabschlusses 
nach § 143 darf im Fall des § 188 erst nach Ein
tragung des Beschlusses über die Kapitalherah
setzung, im Fall des § 189 erst ergehen, nachdem 
die Beschlüsse über die Kapitalherabsetzung und 
Kapitalerhöhung und die Durchführung der Ka
pitalerhöhung eingetragen worden sind. 

DritterUnterabschnitt 

Kapitalherabsetzung durch Einziehung von Ak
tien 

§ 192. Vor aUs set z u n gen 

(1) Aktien können zwangsweise oder nach Er
werb durch die Gesellschaft eingezogen werden. 
Eine Zwangseinziehung ist nur zulässig, wenn 
sie in der ursprünglimen Satzung. oder durm eine 
Satzungsänderung vor übernahme oder Zeim
nung der Aktien angeordnet oder gestattet war. 

(2) Bei der Einziehung sind die V ors·chriften 
über die ordentliche Kapitalherabsetzung zu be
folgen. Für die Zahlung des Entgelts, das Aktio
nären bei einer Zwangseinziehung oder bei einem 
Erwerb von Aktien zum Zwecke der Einziehung 
gewährt wird, und für die Befreiung dieser Ak
tionäre von der Verpflim'tung zur Leistung von 
Einlagen gilt § 178 Abs. 2 sinngemäß. 
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(3) Die Vorschriften über die ordentliche Ka
pitalherabsetzung brauchen nicht hefolgt werNen, 
wenn Aktien, auf die der Nennbetrag oder der 
höhere Ausgahebetrag voll geleistet ist, 

1. der Gesellschaft unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt oder 

2. zu Listen des aus der Jahresbilanz sich er
gebenden Reingewinns oder einer freien Rück
lage eingezogen wer,den. 

(4) Auch in den Fällen des Abs. 3 Z.'l und 2 
kann die Kapitalherabsetzung durch Einziehung 
nur von der Hauptversammlung beschlossen 
werden. Für den Beschluß genügt die einfache 
Stimmenmehrheit; die Satzung kann diese Mehr-
heit durch eine größere ersetzen und noch andere 
Erfordernisse aufstellen. Im Beschluß ist der 

- Zweck der Kapitalherahsetzung festzusetzen. 
Der Vorstand und der Vorsitzende des Aufsichts
rats oder dessen Stellvertreter haben den Be
schluß _zur Eintragung -in das Handelsregister an
zumelden. 

(5) In den Fällen des Abs. 3 Z. 1 und 2 ist in 
die gesetzliche Rücklage ein Betrag einzustellen, 
der dem Gesamtnennbetrag der eingezogenen 
Aktien gleichkommt. 

(6) Soweit es sich um eine durch die Satzung 
angeordnete Zwangseinziehung handelt, bedarf 
es eines Beschlusses der Hauptversammlung nicht. 
In diesem Fall tritt für die Anwendung der Vor- -
schriften über die ordentliche Kapitalherabset
zung an die Stelle des Hauptversammlungsbe
schlusses die Entscheidung des Vorstands über die 
Einziehung. 

§ 193. Wirksamwerden der Einzie
hung 

Mit der Eintragung des Beschlusses oder, wenn 
die Einziehung nachfolgt, mit der Einziehung ist 
das Grundkapital um den Gesamtnennbetrag der 
eingezogenen Aktien herabgesetzt. Handelt es 
sich um eine durch die Satzung angeordnete 
Zwangseinziehung, so ist, wenn die Hauptver
sammlung nicht über die Kapitalherabsetzung 
beschließt, das Grundkapital mit der Zwangsein
ziehung herabgesetzt. Zur Einziehung bedarf es 
einer auf Vernichtung der Rechte aus bestimm
te'n Aktien gerichteten Handlung der Gesell
s-chaft. 

§ 194. A n m eid u n g der Dur c h .f ü h
rung 

(1) Der Vorstand und der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats oder dessen Stellvertreter haben die 
Durchführung der Herahsetzung des Grundka
pitals zur Eintragung in das Handelsregister an
zumelden. Dies gilt auch dann, wenn es sich 
um eine durch die Satzung angeordnete Zwangs-
einziehung handelt. _ 

(2) Anmeldung und Eintragung der Durchfüh
rung der Herabsetzung können mit Anmeldung 
und Eintragung des Beschlusses über die Herab
setzung verhunden werden. 

SIEBENTER TEIL 
Anfedttbarkeit und Nichtigkeit der Hauptver
sammlungsbesdtlüsse und der vom Vorstand fest

gestellten Jahresabschlüsse 

ERSTER ABSCHNITT 

Anfechtbarkeit 

§ 195. An fe c h tun g s g r ü n d e 

(1) Ein Beschluß der Hauptversammlung kann 
wegen Verletzung des Gesetzes oder der Satzung 
durch Klage angefochten werden (Anfechtungs
klage). 

(2) Die Anfechtung kann auch darauf gestützt 
werden, daß ein Aktionär mit der Stimmrechts
ausübung vorsätzlich für sich oder einen Dritten 
gesellschaftsfremde Sondervorteile zum Schaden 
der Gesellschaft ader ihrer Aktionäre zu erlan
gen suchte und der Beschluß geeignet ist, diesem 
Zweck zu dienen. § 100 Abs. 3 gilt sinngemäß. 

(3) Stellt die Hauptversammlung den Jahresah
schluß fest, so kann eine Anf.echtung auf eine 
Verletzung der Vorschriften über die Gliederung 
des Jahresabschlusses nicht gestützt werden, wenn 
Klarheit und übersichtlichkeit des Jahresab
schlusses nur unwesentlich beeinträchtigt sind. 

(4) Eine Verletzung des Gesetzes liegt hinsicht
lich des Beschluss-es über die Verteilung des Rein
gewinns oder die Entlastung des Vorstands oder 
des Aufsichtsrats insbesondere auch dann vor, 
wenn die Bestimmungen des '§ 125 Abs. 6 nicht 
eingehalten worden sind. 

§ 196. An fe c h tun g s b ef u g ni s 

(1) Zur Anfechtung ist befugt: 
1. jeder in der Hauptversammlung erschienene -

Aktionär, der g,egen den Beschluß Widerspruch 
zur Niederschrift erklärt hat; 

2. jeder in der Hauptversammlung nicht er
schienene Aktionär, wenn er zu der Hauptver
sammlung zu Unrecht nicht zugelassen worden 
ist oder die Versammlung nicht gehörig einbe
rufen oder der Gegenstand der Beschlußfassung 
nicht gehörig angekündigt worden ist; 

3. im Fall des § 195 Abs. 2 jeder Aktionär; 
4. der Vorstand; 
5. jedes Mitglied des Vorstands und des Auf

sichtsrats, wenn sich die Mitglieder des Vorstands 
und des Aufsichtsrats durch die Ausführung des 
Beschlusses strafbar oder ersatzpflichtig machen 
würden. 

(2) Aktionäre sind zu einer Anfechtung, die 
darauf gestützt wird, daß' durch den Beschluß -
Abschreibungen, Wertberichtigungen, Rücklagen 
oder Rückstellungen über das nach Gesetz -oder 
Satzung statthafte Maß hinaus vorgenommen 
seien, nur befugt, wenn ihre Anteile zusammen 
den zwanzigsten Teil des Grundkapitals errei
chen. 
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§ 197. Anfechtungsklage ZWEITER ABSCHNITT 

(1) Zur Entscheidung über die Anfechtungs
klage ist der für den Sitz der Gesellschaft zustän
dige, zur Ausübung der Gerichtsbarkeit in Han
delssachen berufene Gerichtshof erster Instanz 
ausschließlich zuständig. 

(2) Die Klage kann nur innerhalb eines Mo
nats nach der Beschlußfassung erhoben werden. 
Sie ist gegen die Gesellschaft zu richten. Die Ge
sellschaft wird durch Vorstand und Aufsichtsrat 
und, wenn der Vorstand klagt, durch den Auf
sichtsrat vertreten. 

(3) Die erste Tagsatzung hat nicht vor Ablauf 
der Monatsfrist des Abs. 2 stattzufinden. Mehrere 
Anfechtungsprozesse sind zur gemeinsamen Ver
handlung und Entscheidung zu verbinden. 

(4) Macht die Gesellschaft glaubhaft, daß ihr 
auf Grund des § 198 Abs. 2 oder anderer Vor
schriften gegen den klagenden Aktionär ein Er
satzanspruch zusteht oder erwachsen kann, so 
hat das Prozeßgericht auf ihren Antrag anzu
ordnen, daß der klagende Aktionär der Gesell
schaft angemessene Sicherheit leiste. Die Vor
schriften der Zivilprozeßordnung über die Fest
setzung einer Frist zur Sicherheitsleistung und 
über die Folgen der Versäumung der Frist sind 
sinngemäß anzuwenden. 

(5) Der Vorstand hat die Erhebung' der Klage 
und den Termin der ersten Tagsatzung unver
züglich in den Bekanntmachungsblättern zu ver
öffentlichen. 

(6) Das Prozeßgericht hat auf Antrag einer 
Partei den Wert des Streitgegenstandes nach den 
gesamten im einzelnen Fall gegebenen Verhält
nissen unter Berücksichtigung des Interesses der 
Gesellschaft an der Aufrechterhaltung des ange
fochtenen Beschlusses f.estzusetzen; das Prozeß
gericht ist an den vom Kläger' in der Klage an
gegebenen Wert hiebei nicht gebunden. Der An
trag kann bis zum S'chluß der Verhandlung 
(§ 193 Zivilprozeßordnung) gestellt werden; ge
gen den den Wert des Streitgegenstandes fest
setzenden Beschluß ist in jedem Fall dier Rekurs 
zulässig. 

§ 198. Ur te i I s wir k un g 

, Nichtigkeit 

§ 199. Ni c h t i g k e i t s g r ü nd e 

(1) Ein Beschluß der Hauptversammlung ist 
außer in den Fäl,len des § 134 Abs. 1, § 136 
Abs.4, § 159 Abs. 4, § 181 Abs. 2, § 188 Abs. 3, 
§ 189 Abs. 2 nur dann nichtig, wenn 

1. die Hauptversammlung n,icht nach § 105 
A bs. 1 und 2 ein:berufen ist, es sei denn, daß 
alle Aktionäre erschienen oder vertreten sind, 

2. er nicht nach § 111 Abs. 1, 2 und 4 
beurkun:det ist, 

3. er mit dem Wesen der Aktiengesellschaft 
unvereinbar ist oder durch seinen Inhalt Vor
schriften verletzt, die ausschließLich oder über
wiegend zum Schutz der Gläubiger der Gesell
schaft oder sonst 1m öffentlich·en Interesse 
gegeben sind, 

4. er durch seinen Inhalt gt1gen die guten 
Sitten verstößt. 

(2) Die Nichtigkeit eines Hauptversammlungs
besch,lusses auf Grund eines über eine Anfech
tungsklage (§ 197) ergangenen Urteils oder eines 
gerichtlichen Beschilusses auf Löschung im öff ent
lichen Interesse wegen Verletzung zwingender 
gesetzlich,er Vorschriften wird durch Ahs. 1 nicht 
berührt. 

§ 200. H eil u n g der N ich t i g k e i t 

(1) Die Nichti.gkeit eines Hauptversammlungs
bes·chluss.es, der entgegen § 111 Ahs. 1, 2 und 4 
nicht oder nicht gehörig beurkundet worden ist, 
kann nicht mehr geltend gemacht werden, wenn 
der BeschIuß in das Handelsregister eingetra
gen ist. 

(2) Ist ein Hauptversammlungsbeschluß nach 
§ 199 Abs. 1 Z. 1, 3 oder 4 nichtig, so kann die 
Nichtigkeit nicht mehr geltend gemacht werden, 
wenn der B·eschluß in das Handelsregister ein
getragen worden ist und seitdem drei Jahre ver
strichen sind. Eine' Löschung des Beschlusses von 
Amts wegen im öffent'lichen Interesse wegen 
Verletzung zwingender gesetzlicher Vorschriften 
(§ 199 Abs. 2) wird durch den Zeitablauf nicht 
ausgeschlossen. 

(1) Soweit der Beschluß durch Urteil für nich-
tig erklärt ist, wirkt das Urteil für und gegen § 201. Ni c h t i g k e i t skI a ge 
alle Aktionäre sowie die Mitglieder des Vor- (1) Erhebt ein Aktionär, der Vorstand oder ein 
stands und des Aufsichtsrats, auch wenn sie nicht Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats 
Partei sind. Der Vorstand hat das Urteil unver- Klage auf Feststellung der Nichtigkeit eines 
züglich zum Handelsregister einzureichen. War Hauptversammlungsbeschlusses gegen die Gesell
der Beschluß in das Handelsregister eingetragen, schaft, so gelten § 197 Abs. 1, Abs. 2 Sätze 2 
so ist auch das Urteil einzutragen; die Eintra- und 3, Abs. 4 bis 6, § 198 sinngemäß. Die Nich
gung des Urteils ist in gleicher Weise wie die des tigkeit kann auch durch Einrede geltend gemacht 
Beschlusses zu veröffentlichen. werden. 

(2) Für einen Schaden aus unbegründeter An- (2) Mehrere Nichtigkeitsprozesse sind zur 
fechtung sind der Cesells·chaft die Kläger, denen I gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung zu 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, I veribinden. Nichtigkeits- und Anfechtungs-
als Gesamtschuldner verantwortlich. prozesse können verbunden werden. 
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§ 202. 
s t a nd J a h res a b- der Auf lös u n g 

vom vor-I § 204. A n m e ,1 dun gun dEi n t rag u n g 

Der Vorstand hat d'ie Auflösung der Gesell
(1) Ein vom Vorstand mit Billigung des Auf- schaft zur Eintragung in das Handelsregister 

sichtsrats festgestellter Jahresabschluß ist außer ~,nzumeideIll. Die Eröffnung und die Ablehnung 
im Fall des § 134 Abs. 1 nur dann nichtig, wenn der Eröffnung des Konkurses (§ .203 Abs. 1 Z. 3 

1. der Vorstand oder der Aufsichtsrat bei und 4) hat das Gericht von Amts wegen ein
seiner Feststellung nicht ordnungsgemäß mit- zutragen. 

Nichtigkeit des 
festgestellten 

schlusses 

gewirkt haben, 
Zw;eiter Unterabschnitt 

Abwicklung 

205. Not wen d i g k e i t der 
lu n g 

Ab w i ck-

2. er mit dem Wesen der Aktiengesellschaft 
unvereinbar ist oder durch seinen Inhalt Vor
schriften verletzt, die ausschließlich oder iiber- § 
wiegend zum Schutz der Gläubiger der Gesell
schaft oder sonst im öffentlichen Interesse 
gegeben sind, (1) Nach der Auflösung der Gesellschaft findet 

die Abwicklung statt, wenn nicht über das Ver
mögen der Ges·ellschaft der Konkurs 'eröffnet 
worden ist. 

3. er durch seinen Inhalt gegen die guten Sit-
ten verstößt. 

(2) Ist ein Jahresabschluß nach Abs. 1 Z. 1 
nichtig, so kann die Nichtigkeit nidlt mehr 
geltend gemacht werden, wenn die Veröffent
lichung des Jahresabschlusses zum Handels
register des Sitzes der Gesells·chaft eingereirht ist 
und seitdem sechs Monate verstrichen sind. 

(3) Für die Klage auf Feststellung der Nich
tigkeit eines Jahresabschlusses gegen die Gesell
schaft gilt § 201 sinngemäß. 

ACHTER TEIL 

Auflösung und Nichtigkeit der Gesellschaft 

ERSTER ABSCHNITT 

Auflösung 

Erster Unterabschnitt 

Auflösungsgründe und Anmeldung 

§ 203. A u ,f lös u n g s g r ü n d e 

(1) Die Aktiengesellschaft wird aufgelöst: 

1. durch Ablauf der in der Satzung bestimm
ten Zeit; 

2. durch Beschluß der Hauptvers.ammlung; 
dieser bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei 
Viertel des 'bei der Beschlußfassung vertretenen 
Grundkapitals umfaßt. Die Satzung kann diese 
Mehrheit durch eine größere Kapitalmehrheit 
ersetzen und noch andere Erfordernisse auf
stellen; 

3. durch die Eröffnung des Konkurses über 
das Vermögen der Gesellschaft; 

. 4. mit der Rechtskraft des Beschlusses, durch 
den die Eröffnung des Konkurses mangels eines 
zur Deckung der Kosten des Konkursverfahrens 
voraussichtlich hinreichenden Vermögens ab
gelehnt wird. 

(2) Dieser Abschnitt gilt auch, wenn die 
Aktiengesellschaft aus anderen Gründen auf
gelöst wird. 

(2) Bis zum Schluß der Abwicklung sind die 
Vorschriften der vorausgehenden Teile anzuwen
den, soweit sich aus diesem Unterabschnitt oder 
aus dem Zweck der Abwicklung nichts anderes 
ergibt. 

§ 206. A b w i c k I e r 

(1) Die Abwicklung besorgen die Vorstands
mitglieder als Abwickler, wenn nicht die Satzung 
oder ein Beschluß der Hauptversammlung an
dere Personen bestellt. Auch eine juristische Per
son kann zum Abwickler bestellt werden. 

(2) Auf Antrag des Aufsichtsrats oder einer 
Minderheit von Aktionären, deren Anteile zu
sammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals 
erreichen, hat das Gericht aus wichtigem Grund 
die Abwickler zu bestellen und abzuberufen. Die 
,Aktionäre haben glaubhaft zu machen, daß sie 
seit mindestens drei Monaten Inhaber der Ak
tien sind; zur Glaubhaftmachung genügt eine 
eidesstä ttige Vers1icherung vor einem Notar. Ab
wickler, die nicht vom Gericht bestellt sind, kann 
die Hauptversammlung jederzeit abberufen. An
sprüche aus dem Anstellungsvertrag werden hie
durch nicht berührt. 

§ 207. An me I dun g der Ab w i c k I e r 

(1) Die ersten Abwickler hat der Vorstand, 
jeden Wechse! der Abwickler haben diese zur 
Eintragung in das Handelsregister anzumelden. 
Ist bei der Bestellung der Abwickler eine Bestim
mung über ihre Vertretungsbefugnis getroffen, 
so ist auch diese Bestimmung anzumelden. 

(2) Der Anmeldung sind die Urkunden über 
die Bestellung oder Abberufung sowie über die 
Vertretungsbefugnis in Urschrift oder öffentlich 
beglaubigter Abschrift für das Gericht des Sitzes 
der Gesellschaft beizufügen. 

(3) Die Bestellung oder Abberufung von Ab
wicklern durch das Gericht wird von Amts 
wegen eingetragen. 

(4) Die Abwickler haben ihre Unterschrift zur 
Aufbewahrung beim Gericht zu zeichnen. 
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§ 208. Auf ruf der G I ä u b i ger 

Die Abwickler haben unter Hinweis auf die 
Auflösung der Gesellschaft die Gläubiger der Ge
sellschaft aufzufordern, ihre Ansprüche anzumel
den. Die Aufforderung ist dreimal in den Be
kanntmachungsblättern zu veröffentlichen. 

§ 209. P f I ich te n der Ab w i c k I e r 

(1) Die Abwickler haben die laufenden Ge
schäfte zubeenden, die Forderungen einzuzie
hen, das übrige Vermögen in Geld umzuSetzen 
und die Gläubiger zu befriedigen; um schwe
bende Geschäfte zu beenden, können sie auch 
neue eingehen. . 

(2) Die Abwickler haben unverzüglich nach 
Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder der über
schuldung die Eröffnung des Konkurses oder des 
AusgLeichsverfahrens zu beantragen. 

(3) Im übrigen haben die Abwickler innerhalb 
ihres Geschäftskreis'es die Rechte und Pflichten 
des Vorstands; sie unterliegen wie dies'er der 
überwachung durch den Aufsichtsrat. 

(4) Das Wettbewerbsverbot des § 79 g-ilt für sie 
nicht. 

§ 210. Ver t r e tun g der auf gel ö s t e n 
Gesellschaft durch die Abwickler 

(1) Di.e Abwickler . vertreten innerhalb ihres 
Geschäftskreises die Gesellschaft gerichtlich und 
außergerichtlich. 

(2) Sind mehrere Abwickler bestellt, so sind, 
wenn in der Satzung oder bei ihrer Bestellung 
nichts anderes bestimmt ist, sämtliche Abwickler 
nur gemeinschaftlich zur Abgabe von Willenser
klärungen und zur Zeichnung für die Gesell
schaft befugt. In der Satzung oder bei der Be
stellung kann auch bestimmt werden, daß ein
zelne Abwickler allein zur Vertretung der Gesell
schaft befugt sein sollen; gleiches kann der Auf
sichtsrat bestimmen, wenn die Satzung oder ein 
Beschluß der Hauptversammlung ihn hiezu er
mächtigt hat. Die Abwickler können durch Be
schluß einzelne von _ ihnen zur Vornahme be
stimmter Geschäfte oder bestimmter Arten von 
Geschäften ermächtigen. Ist eine Willenserklä
rung der Gesellschaft gegenüber abzugeben, so 
genügt die Abgabe gegenüber einem Abwickler. 

(3) Die Abwickler haben in der Weise zu zeich
nen, daß sie der Firma einen die Abwicklung an
deutenden Zusatz und ihre Namensunterschrift 
hinzufügen. 

(4) Dritten gegenüber ist eine. Beschränkung 
der Vertretungsbefugnis der Abwickler unwirk
sam. 

(5) Prokurist-en können nicht bestellt werden. 
Bestehende Prokuren erlöschen und gelten als 
Handlungsvollmachten. Das Erlöschen der Pro
kuren ist zum Handelsregister anzumelden. 

§ 211. Er ö ff nun g s b i I a n z, Ja h r e s
abschluß und Geschäftsbericht 

(1) Die Abwickler haben für den Beginn der 
Abwicklung eine Bilanz (Eröffnungsbilanz) und 
weiterhin für den Schluß jedes Jahres einen 
Jahresabschluß und einen Geschäftsbericht auf
zustellen; das bisherige Geschäftsjahr der -Gesell
schaft kann beibehalten werden. 

(2) Die Hauptversammlung beschließt über die 
Eröffnungsbilanz, den Jahresabschluß und über 
die Entlastung der Abwickler und ,des Aufsichts
rats. Für den Jahresabschluß und den Geschäfts
bericht gelten sinngemäß § 125 Abs. 1, 2, 4 bis 
8, §§ 127, 128, 142 bis 144. 

(3) Die § § 131 bis 141 über die Wertansätze 
in der Jahresbilanz und über die Gliederung 
und die Prüfung des Jahresabschlusses gelten 
nicht. Das Gericht hat jedoch auf Antrag von 
Aktionären, deren Anteile zusammen den 
zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, 
aus wichtigem Grund eine Prüfung des Jahres
abschlusses anzuordnen; in diesem Fall gelten 
die §§ 134 bis 141 über die Prüfung des Jahres
abschlusses sinngemäß. 

(4) Der Jahresabschluß hat den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung zu entsprechen. 
Er ist so klar und übersichtlich aufzustellen, daß 
er einen möglichst sicheren Einblick in die Lage 
der Gesellschaft gewährt. Die Vorschriften des 
Handelsgesetzbuches über die Handelsbücher 
sind anzuwenden. 

(5) Die Vorschriften für den Jahresabschluß 
gelten sinngemäß für die Eröffnungsbilanz. 

§ 212. Ver t eil u n g des Ver m ö gen's 

(1) Das nach der Berichtigung der Schulden 
verbleibende Vermögen der Gesellschaft wird 
unter die Aktionäre verteilt. 

(2) Die Verteilung geschieht nach dem Ver
hältnis der Aktiennennbeträge, wenn nicht 
mehrere Gattungen von Aktien mit verschie
denen Rechten bei der Verteilung des Gesell
schaftsvermögens vorhanden sind. 

(3) Sind die Einlagen nicht auf alle Aktien 
in demselben Verhältnis geleistet, so werden die 
auf das. Grundkapital geleisteten Einlagen· 
erstattet und ein übers·chuß nach dem Verhält
nis der Aktiennennbeträge verteilt. Reicht das 
Vermögen zur Erstattung der Einlagen nicht 
aus, so haben die Aktionäre den Verlust nach . 
dem Verhältnis der Aktiennennbeträge zu tra
gen; die noch ausstehenden Einlagen sind, soweit 
nötig, einzuziehen. 

§ 213. G I ä u b i ger s c hut 2 

(1) Das Vermögen darf nur verteilt werden, 
wenn ein Jahr seit dem Tag verstrichen ist, an 
dem der Aufruf der Gläubiger (§ 208) zum 
drittenmal veröffentlidlt worden ist. ' 
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(2) Meldet sich ein bekannter Gläubiger nicht, 
so ist der geschuldete Betrag für ihn zu hinter
legen, wenn em Recht' zur Hinterlegung 
besteht. 

(3) Kann eine Verbindlichkeit zurzeit nicht 
berichtigt werden oder ist sie streitig, so darf 
das Vermögen nur verteilt werden, wenn dem 
Gläubiger Sicherheit geleistet ist. \ 

§ 214. Sc h 1 u ß der Ab w i c k I u n g 

(1) Ist die Abwicklung beendet und die Schluß
rechnung gelegt, so haben die Abwickler den 
Schluß der Abwicklung zurp. Handelsregister 
anzumelden. Der, Schluß der Abwicklung ist 
einzutragen, die Gesellschaft ist zu löschen. 

(2) Die Bücher und Schriften der Gesellschaft 
sind an einem vom Gericht bestimmten sicheren 
Ort zur Aufbewahrung auf sieben Jahre zu 
hint,erlegen. 

(3) Das Gericht hat auf Antrag eines Aktionärs 
oder eines Gläubigers diesem aus wichtigem 
Grund die Einsicht der Bücher und Schriften 
zu gestatten. 

(4) Stellt sich nachträglich heraus, daß weitere 
Abwicklungsmaßnahmen nötig sind, so hat auf 
Antrag eines Beteiligten das Gericht die bis
herigen Abwickler neu zu bestellen oder andere 
Abwickler zu berufen. 

§ 215. F 0 r t set z u n gei ne rau f g e-
lösten Gesellschaft 

(1) Ist eine Aktiengesellschaft durch Zeitablauf 
oder durch Beschluß der Hauptversammlung 
aufgelöst worden, so kann die Hauptversamm
lung, solange noch nicht mit der Verteilung des 
Vermögens unter die Aktionäre begonnen ist, 
die Fortsetzung der Gesellschaft beschließen. Der 
Beschluß bedarf einer Mehrheit, di,e mindestens 
drei Viertel des bei der Beschlußfassung ver
tretenen Grundkapitals umfaßt; die Satzung 
kann diese Mehrheit durch eine größere Kapital
mehrheit ersetzen und noch andere Erforder
nisse aufstellen. 

(2) Gleiches gilt, wenn die Gesellschaft durch 
die Eröffnung des Konkurses aufgelöst, der 
Konkurs aber nach Abschluß eines Zwangs
ausgleichs (§ 157 Konkursordnung) oder mangels 
Teilnahme oder Vermögens (§ 166 Konkursord
nung) oder mit Einverständnis der Gläubiger 
(§ 167 Konkursordnung) aufgehoben worden ist. 

(3) Die Abwickler haben die Fortsetzung der 
Gesellschaft zur Eintragung in das Handels
register anzumelden; sie haben bei der Anmel
dung nachzuweisen, daß noch nicht mit der Ver
teilung des Vermögens der Gesellschaft unter 
die Aktionäre begonnen worden ist. 

(4) Der Fortsetzungsbeschluß hat keine Wir
kung, bevor er in das Handelsregister des Sitzes 
der Gesellschaft eingetragen worden ist. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Nichtigkeit der Gesellschaft 

§ 216. K 1 a g e auf Nie h t i ger k I ä run g 

(1) Enthält die Satzung nicht-die nach § 17 
wesentlichen Bestimmungen oder ist eine dieser 
Bestimmungen nichtig, so kann jeder Aktionär 
und jedes Mitglied des Vorstands und des Auf
sichtsrats klagen, daß die Gesellschaft für nichtig 
erklärt werde. Auf andere Gründe kann die 
Klage nicht gestützt werden. 

(2) Ist der Mangel nach § 217 heilbar, so kann 
die Klage erst erhoben werden, nachdem ein 
Klageberechtigter die Gesellschaft aufgefordert 
hat, den Mangel zu beseitigen, und sie binnen 
drei Monaten dieser Aufforderung nicht nach
gekommen ist. 

(3) Die Klage kann nur binnen einem Jahr 
nach Eintragung der Gesellschaft erhoben wer
den. Eine Löschung der Gesellschaft von Amts 
wegen aus einem Grund, aus dem nach Abs. 1 
und 2 die Klage auf Nichtigkeit erhoben werden 
könnte, oder aus dem Grund des Mangels eines 
Vermögens wird durch den Zeitablauf nicht 
ausgeschlossen. 

(4) Für die Klage gelten § 197 Abs. 1, Abs. 2 
Satz 2 und 3, Abs. 3 bis 6, § 198 Abs. 1 Satz 1, 
Abs. 2, § 201 Abs. 2 sinngemäß; der Vorstand 
hat eine Abschrift der Klage und des rechts
kräftigen Urteils zum Handelsregister einzu
reichen. Das Urteil ist einzutragen und die Ein
tragung zu veröffentlichen. 

§ 217. Heilung der Nichtigkeit 

Ein Mangel, der die Bestimmungen über die 
Firma oder den Sitz der Gesellschaft, den 
Gegenstand des Unternehmens, die Zusammen
setzung des Vorstands oder die Form der Ver
öffentlichungen der Gesellschaft betrifft,' kann 
unter Beachtung der Vorschriften über Satzungs
änderungen ,geheilt werden. 

§ 218. Wir k u n g der Ein t rag u n g der 
Nichtigkeit 

(1) Ist die Nichtigkeit einer Gesellschaft auf 
Grund rechtskräftigen Urteils oder einer Ent
scheidung des Registergerichts in das Handels
register eingetragen, so findet die Abwicklung 
nach den Vorschriften über die Abwicklung bei 
Auflösung statt. 

(2) Die Wirksamkeit der im Namen der 
Gesellschaft vorgenommenen Rechtsgeschäfte 
wird durch die Nichtigkeit nicht berührt. 

(3) Die Gesellschafter haben die bedungenen 
Einlagen zu leisten, soweit es zur Erfüllung der 
eingegangenen Verbindlichkeiten nötig ist. 
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NEUNTER TEIL 
Versdlmelzung 

ERSTER ABSCHNITT 

Verschmelzung von Aktiengesellschaften 

§ 219. Wes end e r Ver s c h me I z u n g 

Aktiengesellschaften können unter Ausschluß 
der Abwicklung vereinigt (verschmolzen) wer
den. Die Verschmelzung kann erfolgen: 

1. durch Veräußerung des Vermögens der Ge
s·ellschaft (übertragende Gesellschaft) als Ganzes 
an eine andere Ges·ellschaft (übernehmende Ge
sdlschaft) gegen Gewährung von Aktien dieser 
Gesellschaft (Verschmelzung durch Aufnahme); 

2. durch Bildung einer neuen Aktiengesdl
schaft, auf die das Vermögen jeder der sich verei
nigenden Gesellschaften als Ganzes gegen Ge
währung von Aktien der neuen Gesellschaft 
übergeht (V,erschmelzung durch Neubildung). 

Erster Unterabschnitt 

Verschmelzung durch Aufnahme 

§ 220. Be s chI ü s s e der Hau p t V e r
sammlungen 

(1) Die Verschmelzung durch Aufnahme ist 
nur zulässig, wenn die Hauptversammlung jeder 
Gesellschaft sie beschließt. Eines Beschlusses der 
Hauptversammlung der übernehmenden Gesell
schaft bedarf es nicht, wenn der Gesamtnennbe
trag der zu gewähl'enden Aktien den zehnten 
Teil des Grundkapitals dieser Gesellschaft nicht 
übersteigt; wird zur Durchführung der Ver
schmelzung das Grundkapital erhöht, so ist der 
Berechnung das erhöht,e Grundkapital zugrunde 
zu legen. 

(2) Der Beschluß bedarf einer Mehrheit, die 
mindestens drei Viertel des bei der Beschlußfas
sung vertretenen Grundkapitals umfaßt; die 
Satzung kann diese Mehrheit durch eine größere. 
Kapitalmehrheit ersetzen und noch andere Erfor
dernisse aufstellen. Die übernehmende Gesell
schaft kann die Verschmelzung auch nach den 
Vorschrifti.m beschließen, die die Satzung für die 
Beschlußfassung über die Erhöhung des Grund
kapitals vorsieht. 

§ 221. Ver s c h m e 1 z u n g s ver t rag 

(3) Ein Beschluß der Hauptversammlung, der 
sich auf die Aufhebung des Verschmelzungsver
trags richtet, ist während der Vertragsdauer dem 
anderen Teile gegenüber unwirksam. 

§ 222. A n wen dun g der Vor s c h r i f t e n 
über die Nachgründung 

Wird der Verschmelzungsvertrag in den ersten 
zwei Jahren seit Eintragung der übernehmenden 
Gesellschaft in das Handelsregister geschlossen, so 
gelten § 45 Abs. 2 und 3 und § 46 Abs. 1 bis 4 
über die Nachgründung sinngemäß. Dies gilt 
nicht, wenn der' Gesamtnennbetrag der zu ge
währenden Aktien den zehnten Teil des Grund
kapitals dieser Gesellschaft nicht übersteigt; wird 
zur Durchführung der Verschmelzung das 
Grundkapital erhöht, so ist der Berechnung das 
erhöhte Grundkapital zugrunde zu legen. 

§ 223. E r h ö h u n g des G run d kap i tal s 
zur Dur c h f ü h run g der Ver s c h m e 1-

zung 

(1) Erhöht die übernehmende Gesellschaft zur 
Durchführung der Verschmelzung das Grund
kapital, so sind § 149 Abs. 4, § 151 Abs. 2, 
§§ 152, 153, 154 Abi;. 1, § 155 Abs. 2 und 3 
Z. 1 nicht anzuwenden; dies gilt auch dann, 
wenn das Grundkapital durch Ausgabe neuer 
Aktien auf Grund der Ermächtigung nach § 169 
erhöht wird. 

(2) Der Vorstand hat außer den im § 155 
Abs. 3 Z. 2 bis 4 bezeichneten Schriftstücken den 
Verschmelzungsvertrag und die Niederschriften 
der Verschmelzungsbeschlüsse in Ausfertigung 
oder öffentlich beglaubigter Abschrift zum Han
delsregister einzureichen. 

§ 224. Dur c h f ü h run g der Ver s eh m e 1-
zung 

(1) Die Verschmelzung kann ohne Erhöhung 
des Grundkapitals durchgeführt werden, soweit 
die übernehmende Gesellschaft Aktien der über
tragenden Gesellschaft oder eigene Aktien be
sitzt. 

(2) Leistet- die übernehmende Gesellschaft bare 
Zuzahlungen, so dürfen diese nicht den zehnten 
Teil des Gesamtnennbetrags der gewährten 
Aktien der übernehmenden Gesellschaft über
steigen. 

(1) Der Verschmelzungsvertrag bedarf der 
notariellen Beurkundung. § 225. A n m eId u n g der Ver s c h m e 1-

zung 
(2) Soll die Wirkung des Verschmelzungsver

trags erst nach mehr als zehn Jahren eintreten, 
so können beide Teile den Vertrag nach zehn 
Jahren mit halbjähriger Frist kündigen; gleiches 
gilt, wenn der Vertrag unter einer Bedingung 
geschlossen und die Bedingung binnen zehn 
Jahren nicht eingetreten ist. Die Kündigung ist 
stets nur zulässig für den Schluß des Geschäfts
jahrs der Gesellschaft, der gegenüber die Kündi
gung erklärt wird. 

(1) Der Vorstand jeder Gesellschaft hat die 
Verschmelzung Zur Eintragung in das Handels
register des Sitzes seiner Gesellschaft anzumelden. 

(2) Der Anmeldung sind der Verschmelzungs
vertrag, die Niederschriften der Verschmelzungs
beschlüsse in Ausfertigung oder öffentlich beglau
bigter Abschrift sowie, wenn die Verschmelzung 
der behördlichen Genehmigung bedarf, die Ge
nehmigungsurkunde beizufügen. 

\ 
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(3) Der Anmeldung zum Handelsregister des 
Sitzes der übertragenden Gesellschaft ist ferner 
eine Bilanz der übertragenden Gesellschaft bei
zufügen, die für einen höchsten sechs Monate vor 
der Anmeldung liegenden Zeitpunkt aufgestellt 
worden ist (Schlußbilanz). Für diese Bilanz gelten 
dIe Vorschriften über die Jahresbilanz sinn
gemäß; sie. braucht nicht veröffentlicht w.erden. 

§ 226. Ein t rag u n g der Ver s c h m e 1-
zung 

(1) Wird zur Durchführung der Verschmelzung 
das Grundkapital erhöht, so darf die Verschmel
zung nicht eingetragen werden, bevor die Durch
führung der Erhöhung des Grundkapitals der 

. übernehmenden Gesellschaft im Handelsregister 
. eingetragen worden ist. 

(2) Die übertragende Gesellschaft hat einen 
Treuhänder für den Empfang der zu gewähren
den Aktien zu bestellen. Die Verschmelzung darf 
erst eingetragen werden, wenn der Treuhänder 
dem Gericht angezeigt hat, daß er im Besitz der 
Aktien ist. 

(3) Mit der Eintragung der Verschmelzung in 
das Handelsregister des Sitzes der übertragenden 
Gesellschaft geht das Vermögen dieser Gesell
schaft einschließlich der Schulden auf die über
nehmende Gesellschaft über. Treffen dabei aus 
gegenseitigen Verträgen, die zur Zeit der Ver
schmelzung von keiner Seite vollständig erfüllt 
sind, Abnahme-, Lieferungs- oder ähnliche Ver
pflichtungen zusammen, die miteinander unver
einbar sind oder die beide zu erfüllen eine 
schwere Unbilligkeit für die übernehmende Ge
sellschaft bedeuten würde, so bestimmt sich der 
Umfang der Verpflichtungen nach Billigkeit 
unter Würdigung der vertraglichen Rechte aller 
Beteiligten. 

(4) Mit der Eintragung der Verschmelzung in 
das Handelsregister des Sitzes der übertragenden 
Gesellschaft erlischt diese. Einer besonderen 
Löschung der übertragenden Gesellschaft bedarf 
es nicht. 

(5) Der Mangel der notariellen Beurkundung 
des Verschmelzungsvertrags wird durch die Ein
tragung geheilt. 

(6) Das Gericht des Sitzes der übertragenden 
Gesellschaft hat von Amts wegen die bei ihm 
aufbewahrten Urkunden und sonstigen Schrift
stücke nach der Eintragung der Verschmelzung 
dem Gericht des Sitzes der übernehmenden Ge
sellschaft zur Aufbewahrung zu übersenden. 

(7) Für den Umtausch der Aktien der über
tragenden Gesellschaft gilt § 67, bei Zusammen
legung von Aktien § 179 über die Kraftlos
erklärung von Aktien sinngemäß; einer Ge
nehmigung des Gerichts bedarf es nicht. 

§ 227. GI ä u bi g er s c hut z 

(1) Den Gläubigern der übertragenden Gesell
schaft ist, wenn sie sich binnen sechs Monaten 
nach der Veröffentlichung der Eintragung der 
Verschmelzung in das Handelsregister des Sitzes 
der übertragenden Gesellschaft zu diesem Zwecke 
melden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht 
Befriedigung verlangen können. Die Gläubiger 
sind in der Veröffentlichung der Eintragung auf 
dieses Recht hinzuweisen. 

(2) Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, 
steht solchen Gläubigern nicht zu, die im Fall 
des Konkurses ein Recht auf vorzugsweise Be
friedigung aus einer nach gesetzlicher Vorschrift 
zu ihrem Schutz errichteten und behördlidl 
überwachten Deckungsmasse haben . 

§ 228. Wer t ans ätz e der übe r n e h
menden G·esellschaft 

(1) Die in der Schlußbilanz der übertragenden 
Gesellschaft angesetzten Werte gelten' für die 
Jahresbilanz,en der übernehmenden Gesellschaft 
als Anschaffungskosten im Sinne des § 133 Z. 1 
bis. 3. 

(2) übersteigt der Gesamtnennbetrag oder 
der höhere Gesamtausgabebetrag der für die 
Veräußerung des Vermögens der übertragenden 
Gesellschaft gewährten Aktien die in der Schluß
bilanz angesetzten Werte der einzelnen Ver
mögensgegenstände, so darf der Unterschied, je
doch nur gesondert, unter die Post'en des An
lagevermögens aufgenommen werden; der ein
gesetzte Betrag ist durch angemessene jährliche 
Abschreibungen zu tilgen. 

§ 229. Sc h ade n e r s atz p f I ich t der 
Ver wal tun g s t r ä ger der übe r t r a

genden Gesellschaft 

(1) Die Mitglieder des Vorstands und des Auf
sichtsrats der übertragenden Gesellschaft sind als 
Gesamtschuldner zum Ersatz des Schadens ver
pflichtet, den diese Gesellschaft, ihre Aktionäre 
und Gläubiger durch die Verschmelzung erlei
den. Mitglieder, die bei der Prüfung der Ver
mögenslage der Gesellschaften und beim Ab
schluß des V,erschmelzungsvertrags ihre Sorg
faltspflicht beobachtet haben, sind von der Er
satzpflicht befr.eit. 

(2), Für diese Ansprüche sowie weitere An
sprüche, die sich für und gegen die übertragende 
Gesellschaft nach den allgemeinen Vorschriften 
auf Grund der Verschmelzung ergeben, gil t die 
übertragende Gesellschaft als fortbestehend. 
Forderungen und Schulden vereinigen sidl inso
weit durch die Verschmelzung nicht. 

(3) Die Ansprüche aus Abs. 1 verjähren in fünf 
Jahren seit Eintragung der Verschmelzung in das 
Handelsregister des. Sitzes der übertragenden 
Gesellschaft. 

4 
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§ 230. Dur c h f ü h run g des S c h ade n
ersatzanspruc~s 

. (1) Die Ansprüche nach § 229 Abs. 1 und 2 
. können nur durch einen besonderen Vertreter 
, geltend gemacht werden. Das Gericht des Sitzes 

der übertragenden Gesellschaft hat einen Ver
treter' auf Antrag eines Aktionärs oder eines 
Gläubigers dieser Gesellschaft zu bestellen. An
tragsberechtigt sind nur solche Aktionäre, die 
ihre Aktien bereits gegen Aktien der über
nehmenden Gesellschaft umgetauscht haben, und 
nur solche Gläubiger, die von der übernehmen
den Gesellschaft keine Befriedigung erlangen 
können. 

(2) Der Vertreter hat unter Hinweis auf den 
Zweck seiner Bestellung die Aktionäre und die 
Gläubiger der übertragenden Gesellschaft aufzu
fordern, die Ansprüche nach § 229 Abs. 1 und 2 
innerhalb einer angemessenen Frist, die min
destens einen Monat zu betragen hat, anzu
melden. Die Aufforderung ist in den Bekannt
machungsblättern der übertragenden Gesellschaft 
Zu veröffentlichen. 

(3) Den Betrag, der aus der Geltendmachung 
der Ansprüche der übertragenden Gesellschaft 
erzielt wird, hat der Vertreter zur Befriedigung 
der Gläubiger der übertragenden Gesellschaft zu 
verwenden, soweit diese nicht durch die über
nehmende Gesellschaft befriedigt oder sicherge
stellt sind. Der Rest wird unter die Aktionäre 
verteilt, für die Verteilung gilt § 212 Abs. 2 
und 3 sinngemäß. Gläubiger und Aktionäre, die 
sich nicht fristgemäß gemeldet haben, werden 
bei der Verteilung nicht berücksichtigt. 

(4) Der besondere Vertreter hat Anspruch auf 
Ersatz der notwendigen baren Auslagen und auf 
angemessene Entlohnung für seine Mühewaltung. 
Diese Beträge bestimmt das Gericht. Es bestimmt 
nach den gesamten Verhältnissen des einzelnen 
Falls, in welchem Umfang die Auslagen und die 
Entlohnung von beteiligten Aktionären und 
Gläubigern zu tragen sind. Gegen die Entschei
dung kann Rekurs erhoben werden, gegen die 

. Entscheidung des Gerichts zweiter Instanz ist 
d'er Rekurs ausgeschlossen. 

§ 231. Sc h ade n e r s atz p f 1 ich t _ - der 
Ver wal tun g s t r ä g er der übe r n e h

menden Gesellschaft 

(1) Die Ersatzpflicht der Mitglieder des Vor
stands und des Aufsichtsrats der übernehmenden 
Gesellschaft richtet sich nach den §§ 84, 99 und 
den anderen Vorschriften des - bürgerlid1en 
Rechts. 

(2) Die Verjährung der Ersatzansprüche nach 
den §§ 84, 99 beginnt mit der Eintragung der 
Verschmelzung in das Handelsregister des Sitzes 
der übernehmenden Gesellschaft oder, wenn die 

Verschmelzung in das Handelsregister der über
tragenden Gesellschaft später eingetragen worden 
ist, erst mit dieser Eintragung. -

§ 232. A n fee h tun g des Ver s c h m e 1-
z u n g s b e s chI u s ses der übe r t rag e n

den Gesellschaft 

Nach Eintragung der Verschmelzung in das 
Handelsregister des Sitzes der übertragenden Ge
sellschaft ist eine Anfechtung des Verschmel
zungsbeschlusses dieser Gesellschaft gegen die 
übernehmende Gesellschaft zu richten. 

Zweiter Unter abschnitt 

Verschmelzung durch Neubildung 

§ 233. (1) Bei Verschmelzung von Aktiengesell
schaften durch Bildung einer neuen Aktiengesell
schaft gelten sinngemäß § 220 Abs. 1 Satz 1, 
Abs. 2 Satz 1, § 221, § 224 Abs. 2, § 225 Abs. 2 
und 3, § 226 Abs. 2, 5 bis 7, §§ 227 bis 230, 
§ 232; jede der sich vereinigenden Gesellschaften 
gilt als übertragende und die neue Gesellschaft 
als übernehmende; außerdem gelten die folgen
den Vorschriften: 

(2) Wird der Verschmelzungsvertrag in den 
ersten zwei Jahren seit der Eintragung einer der 
beiden Gesellschaften ins Handelsregister ge
schlossen, so gelten § 45 Abs. 2 und 3, § 46 
Abs. 1 bis 4 sinngemäß. 

(3) 'Die Satzung der neuen Gesellschaft und die 
Bestellung ihrer Aufsichtsratsmitglieder bedürfen 
der Zustimmung der Hauptversammlungen der 
sich vereinigenden Gesellschaften. 

(4) Für die Bildung der neuen Gesellschaft 
gelten die Gründungsvorschriften der §§ 17, 21, 
22, 23, 32, 34 Abs. 1 sinngemäß. Festsetzungen 
über Sondervorteile, Gründungsaufwand, Sach
einlagen und Sachübernahmen (§§ 19, 20), die in 
den Satzungen der sich ver-einigenden Gesell
schaften enthalten waren, sind in die Satzung 
der neuen Gesellschaft zu ·übernehmen. § 145-
Abs. 3 über die Änderung dieser Festsetzungen 
bleibt unberührt . 

(5) Die Vorstände der sich vereinigenden Ge
sellschaften haben die neue Gesellschaft bei dem 
Gericht, in dessen Sprengel sie ihren Sitz hat, 
zur Eintragung in das Handelsregister imzumel
den. Die Verschmelzung darf nicht eingetragen 
werden, bevor die neu:e Gesellschaft eingetragen 
worden ist. Mit der Eintragung der neuen Gesell
schaft geht das Vermögen der übertragenden 
Gesellschaften einschließlich der Schulden auf die 
neue Gesellschaft über. Treffen dabei aus gegen
seitigen Verträgen, die zur Zeit der Verschmel
zung von keiner Seite vollständig erfüllt sind, 
Abnahme~, Lieferungs- oder ähnliche Verpflich
tungen zusammen, die miteinander unvereinbar 
sind oder die beide zu erfüllen eine schwere Un
billigkeit für die übernehmende Gesellschaft be-
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deuten würde, so bestimmt sich der Umfang der 
Verpflichtungen nach Billigkeit unter Würdigung 
der vertraglichen Rechte aller Beteiligten. 

(6) Mit der Eintragung der neuen Gesellschaft 
erlöschen die übertragenden Gesellschaften. Einer 
besonderen Löschung der übertragenden Gesell
schaften bedarf es nicht. 

(7) In die Veröffentlichung der Eintragung der 
neuen Gesellschaft sind außer deren Inhalt aufzu
nehmen: 

1. der Name, die Beschäftigung und der Wohn
ort der Mitglieder des ersten Aufsichtsrats, 

2. die Bestimmungen des Verschmelzungsver
trags über die Zahl und, wenn mehrere Gattun
gen bestehen, die Gattung der Aktien, die die 
neue Gesellschaft den Aktionären der übertragen
den Gesellschaften gewährt, und über die Art 
und den Zeitraum der Zuteilung dieser Aktien. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Verschmelzung einer Gesellschaft mit beschränk
ter Haftung mit einer Aktiengesellschaft 

§ 234. (1) Eine Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung kann mit einer Aktiengesellschaft durch 
Veräußerung des Vermögens der Gesellschaft 
als Ganzes an die Aktiengesellschaft gegen Ge
währung von Aktien dieser Gesellschaft ver
schmolzen werden. 

(2) Für die Verschmelzung gelten, soweit sich 
aus Abs.3 und 4 nichts, anderes ergibt, die §§ 220, 
221, 223 bis 227, §§ 231, 232 sinngemäß; an die 
Stelle des Vorstands und der Hauptversammlung 
der übertragenden Aktiengesellschaft treten die 
Geschäftsführer und die Generalversammlung der 
Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung. 

(3) Der Verschmelzungsbeschluß der General
versammlung der Ges'ellschafter bedarf einer 
Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen 
Stimmen. Der Gesellschaftsvertrag kann diese 
Mehrheit durch eine größere ersetzen und noch 
andere Erfordernisse aufstellen. Der Beschluß 
muß notariell beurkundet werden. 

(4) Wird der' VerschmeIzungsvertrag in den 
ersten zwei Jahren seit der Eintragung einer der 
beiden Gesellsd1aften ins Handelsregister ge
schlossen, so gelten, § 45 Abs. 2 und 3,§ 46 
Abs. 1 bis 4 sinngemäß. , 

(5) Die Geschäftsführer und, wenn ein Auf
sichtsrat bestellt ist, die Aufsichtsratsmitglieder 
der Gesellschaft mit beschränkter Haftung sind 
als Gesamtschuldner zum Ersatz des Schadens ver
pflichtet, den die Gesellschaft, ihre Mitglieder und 
ihre Gläubiger durm die Versmmelzung erleiden. 
Geschäftsführer und Aufsimtsratsmitglieder, die 
bei Prüfung der Vermögenslage der Gesellschaf
ten und bei Abschluß des Verschmelzungsvertrags 
die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsleiters 

angewendet haben, sind von der Ersatzpflicht 
befreit. § 229 Abs. 2 und 3, § 230 gelten sinn
gemäß. 

ZEHNTER TEIL 
Vermögensübertragung. Gewinngemeinschaft 

§ 235. Ver s ta a t 1 ich u n g 

(1) Eine Aktiengesellschaft kann ihr Vermögen 
als Ganzes unter Aussmluß der Abwicklung auf 
den Bund, ein Bundesland oder eine Gemeinde 
übertragen. 

(2) Für die übertragende Gesellschaft gelten 
§ 220 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1, §§ 221, 225, 
226 Abs. 3 bis 5, §§ ,227 bis 230, und 232 sinn
gemäß. 

§ 236. Ver m ö gen s übe r t rag u n gau f 
eInen Versicherungsverein auf 

G e, gen sei t i g k e i t 

(1) Eine Aktiengesellschaft, die den Betrieb von 
Versieherungsgeschäften zum Gegenstand hat, 
kann ihr Vermögen als Ganzes unter Ausschluß 
der Abwicklung auf einen Versicherungsverein 
auf Gegenseitigkeit übertragen. 

(2) Für die Vermögensübertragung gelten, so
weit sich aus den folgenden Vorschriften nichts 
anderes ergibt, § 220 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 
Satz 1, §§ 221, 225, 226 Abs. 3 bis· 5, §§ 227 
bis 232 sinngemäß. 

(3) Der Besmluß der obersten Vertretung des 
Versimerungsvereins auf Gegenseitigkeit bedarf 
einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel der 
abgegebenen Stimmen umfaßt. Die Satzung kann 
diese Mehrheit durch eine größere ersetzen und 
noch andere Erfordernisse aufstellen. 

(4) Die übertragende Gesellschaft hat einen 
Treuhänder für den Empfang des Entgelts zu 
bestellen .. Die Vermögensübertragung darf erst 
eingetragen werden, wenn der Treuhänder dem 
Gerimt anzeigt, daß er im Besitz des Entgelts ist. 

(5) Der die Vermögensübertragung genehmi
gende Besmeid der Versicherungsaufsichtsbehörde 
ist zum Handelsregister einzureichen. 

§ 237. Ver m ö gen s ü her t rag u n gIn 
anderer Weise 

(1) Eine übertragung des ganzen Gesellschafts
vermögens einer Aktiengesellschaft, die nicht 
unter die §§ 219 bis 236 fällt, ist nur auf Grund 
eines Beschlusses der Hauptversammlung zulässig. 
Der Besmluß bedarf einer Mehrheit, die min
destens drei Viertel des bei der Besmlußfassung 
vertretenen Grundkapitals umfaßi:; die Satzung 
kann diese Mehrheit durch eine größere Kapital
mehrheit ersetzen und noch andere Erfordernisse 
aufsteHen. 

(2) Der Vertrag, durch den sich die Gesellschaft 
zur Vermögensübertragung verpflimtet, bedarf 
der notariellen Beurkundung. 
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(3) Wird aus Anlaß der übertragung des Ge
sellschaftsvermögens die Auflösung der Gesell
schaft beschlossen, so gelten die §§ 205 bis 214; 
die Abwidder sind zu den Geschäften und 
Rechtshandlungen befugt, die die Ausführung der 
beschlossenen Maßregel mit sich bringt. Der An
meldung der Auflösung der Gesellschaft ist der 
Vertrag in Ausfertigung oder öffentlich beglau
bigter Abschrift beizufügen. 

§ 238. G e w i n n gern ein s c h a f t 

(1) Ein Vertrag, durch den sich eine Aktien
gesellschaft verpflichtet, an eine andere Person 
ihren Gewinn ganz oder teilweise abzuführen, 
bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung 
der, Hauptversammlung, wenn die Gesellschaft 
nach diesem Vertrag allein oder in Zusammen
hang mit anderen Verträgen mehr als drei Viertel 
ihres gesamten Gewinns abzuführen hat. 

(2) Der Zustimmung der Hauptversammlung 
bedarf auch ein Vertrag, durch den eine Aktien
gesellschaft einem anderen den Betrieb ihres Un
ternehmens verpachtet oder sonst überläßt oder 
.in dem sie ihr Unternehmen für Rechnung eines 
anderen zu führen übernimmt. 

(3) Die Beschlüsse bedürfen einer Mehrheit, die 
mindestens drei Viertel des bei der Beschluß
fassung vertretenen Grundkapitals umfaßt. Die 
Satzung kann diese Mehrheit durch eine größere 
Kapitalmehrheit ersetzen und noch andere Er
fordernisse aufstellen. 

ELFTER TEIL 
Umwandlung 

ERSTER ABSCHNITT 

Umwandlung einer Aktiengesellschaft in eine 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

§ 239. Vor aus set z u n gen 

(1) Eine Aktiengesellschaft kann durch Be
schluß der HauptversammlUng in eine Gesell
schaft mit beschränkter Haftung umgewandelt 
werden. 

(2) Der Beschluß bedarf einer Mehrheit, die 
mindestens drei Viertel des bei der Beschluß
fassung vertretenen Grundkapitals umfaßt. Die 
Satzung kann diese Mehrheit durch eine grö
ßere Kapitalmehrheit ersetzen und noch andere 
Erfordernisse aufstellen. 

(3) Im Beschluß sind die Firma und die weiteren 
zur Durchführung der Umwandlung nötigen 
Sa tzungsänderungen festzus.etzen. ' 

. (4) Der Nennbetrag der Geschäftsanteilekann 
abweichend von dem Nennbetrag der Aktien 
festgesetzt werden; der abweichenden Festsetzung 
muß jeder Aktionär zustimmen, der durch sie 
gehindert wird, dem Gesamtnennbetrag seiner 
Aktien entsprechend sich zu beteiligen. 

§ 240. A n m eid u n g de sV m w a n d~ 
lungsbeschlusses 

(1) Zugleich mitd~m Umwandlungsbeschluß 
sind die Geschäftsführer zur Eintragung in das 
Handelsregister .. anzumelden. Der Anmeldung 
muß eine von den Anmeldenden unterschriebene 
Liste der Gesellschafter beigefügt sein, aus der 
ihr Name, ihre Beschäftigung, ihr Wohnort 
sowie der Betrag der Stammeinlage eines jeden 
Gesellschafters ersichtlich ist. Soweit Aktionäre 
unbekannt sind, ist dies unter Bezeichnung der 
Aktienurkunde und des auf die Aktie entfallen
den Geschäftsanteils anzugeben. 

(2) Der Anmeldung ist die Bilanz beizufügen, 
die der Umwandlung zugrunde gelegt ist. 

§ 241. Wir ku n g der Ein t rag u n g 

Von der Eintragung der Umwandlung an be
steht die Gesellschaft als Gesellschaft mit be
schränkter Haftung weiter. Das Grundkapital ist 
zum Stammkapital, die Aktien sind zu Geschäfts
anteilen geworden, die an einer Aktie bestehen
den' Rechte Dritter bestehen an dem Geschäfts
anteil weiter, der an ihre Stelle tritt. Sieht der 
Gesellschaftsvertrag einen Aufsichtsrat vor, so 
bleiben die Mitglieder des bisherigen Aufsichts
rats als Mitglieder des neuen Aufsichtsrats im 
Amt, wenn die Hauptversammlung nichts an
deres beschließt. 

§ 242. Um tau s e h der Akt i e n 

Für den Umtausch der Aktien gegen Geschäfts
anteile gilt § 67, bei Zusammenlegung ton Aktien 
§ 179 über die Kraftloserklärung von Aktien 
sinngemäß; einer Genehmigung des Gerichts be~ 
darf es nich t. 

§ 243. G I ä u b i ger s e hut z 

Den Gläubigern der Gesellschaft, deren For
derungen vor der Veröffentlichung der Eintra
gung der Umwandlung in das Handelsregister 
begründet sind, ist, wenn sie sich binnen sechs 
Monaten nach der Veröffentlichung der Eintra
gung zu diesem Zwecke melden, Sicherheit zu 
leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen 
können. Die Gläubiger sind in der Veröffent
lichung auf dieses Recht hinzuweisen. 

§ 244. W i der s p r e e he n d e Ge se 11-
sehafter 

(1) Jeder Aktionär, der gegen die Umwandlung 
Widerspruch zur Niederschrift erklärt hat, kann 
seinen Geschäftsanteil der Gesellschaft zur Ver
fügung stellen. Die Geschäftsführer können den 
Gesellschaftern hiefür eine Ausschlußfrist von 
mindestens drei Monaten setzen. Die Fristsetzung 
ist erst nach der Eintragung der Umwandlung 
zulässig. Sie ist, wenn der Gesellschafter bekat;lnt 
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ist, ihm besonders mitzuteilen, sonst ist sie drei- § 247. G r ü n dun g s p r ü fun gun d V e r-
mal in den Bekanntmachungsblättern zu ver- an t w 0 r t I ich k e i t der Ge s e 11-
öffentlichen. s c h a f t e r 

(2) Die der Gesellschaft zur Verfügung gestell
ten Geschäftsanteile sind durch die Gesellsdlaft 
für Rechnung des Gesellschafters durch öffentliche 
Versteigerung zu verkaufen. § 179 Abs. 3 Satz 2 
bis 6 gilt sinngemäß. 

(s) Durch Abs. 1 und 2 wird das Recht des 
Gesellschafters, seinen Geschäftsanteil selbst zu 
veräußern, nicht berührt. 

(4) Satzungsmäßige Verfügu~gsbeschränkungen 
stehen einer Veräußerung nach Abs. 2 und 3 nicht 
entgegen. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Umwandlung einer Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung in eine Aktiengesellschaft 

§ 245. Vor aus set z u n gen 

(1) Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
kann durch Beschluß der Generalversammlung 
in eine Aktiengesellschaft umgewandel~ werden. 

(2) Die Vorschriften des Gesetzes über Gesell
schaften mit beschränkter Haftung betreffend 
Abänderungen des Gesellschaftsvertrags sind 
anzuwenden. Ist die Abtretung der Geschäfts
anteile von der Genehmigung einzelner Gesell
schafter abhängig, so bedarf der Umwandlungs
beschluß zu seiner Wirksamkeit ihrer Zustim
mung. Sind Gesellschaftern außer der Leistung 
von Kapitaleinlagen noch andere Verpflichtungen 
gegenüber der Gesellschaft auferlegt und können 
diese Verpflichtungen wegen der einschränkenden 
Bestimmung des § 50 bei der Umwandlung nicht 
aufrechterhalten werden, so bedarf der Umwand
lungsbeschluß zu seiner Wirksamkeit der Zu
stimmung dieser Gesellschafter. 

(3) Im Beschluß sind die Firma, die Art der 
Zusammensetzung des Vorstands und des A uf
sichtsrats und die weiteren zur Durchführung 
der Umwandlung nötigen Abänderungen des 
Gesellschaftsvertrags festzusetzen. 

§ 246. Dur c h f ü h run g der 
Umwandlung 

(1) Die Gesellschafter, die für die Umwandlung 
gestimmt haben, sind in der Niederschrift 
namentlich anzuführen. 

(2) Die Gesellschafter haben den ersten Auf
sichtsrat zu bestellen; die Bestellung bedarf nota
rieller Beurkundung. Wenn ein Aufsichtsrat schon 
für die Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
bestand, können sie seine Mitglieder im Amt 
bestätigen. ' 

(3) Die Geschäftsführer haben eine Bilanz auf
zustellen, die den §§ 129, 131 und 133 über den 
Jahresabschluß entsprechen muß. 

(1) Für die Umwandlung gelten, soweit sich 
aus den folgenden Vorschriften nichts anderes 
ergibt, die §§ 19, 20, 24 bis 27, §§ 31, 39 bis 47 
sinngemäß; den Gründern stehen gleich die Ge
sellschafter, die für die Umwandlung gestimmt 
haben. 

(2) Im Bericht nach § 24 sind der Geschäfts
verlauf und die Lage der Gesellschaft mit be
schränkter Haftung darzulegen und die Bilanz 
des § 246 Abs. 3 zu erläutern. 

(3) Die Prüfung durch einen oder mehrere be
sondere Prüfer nach § 25 Abs. 2 hat in jedem 
Fall stattzufinden. Sie hat sich namentlich darauf 
zu erstrecken, ob die Bilanz den gesetzlichen Vor
schriften entsprechend aufgestellt ist. 

(4) Die Frist von zwei Jahren nadl § 45 Abs. 1 
wird von der Eintragung der Umwandlung in 
das Handelsregister gerechnet. 

§ 248. A n m eid u n g des U m w a n d I u n g s
beschlusses 

(1) Zugleich mit dem Umwandlungsbeschluß 
sind die Vorstandsmitglieder zur Eintragung in 
das Handelsregister anzumelden. Eine Ausferti
gung oder öffentlich beglaubigte Abschrift der 
Urkunden über die Bestellung des Vorstands 
und des Aufsidltsrats ist beizufügen. Der An
meldung sind ferner die Prüfungsberichte der 
Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats 
sowie der Prüfer nebst ihren urkundlichen 
Grundlagen beizufügen. 

(2) Der Anmeldung ist die Bilanz· des § 246 
Abs. 3 beizufügen. 

§ 249. I n hai t der Ver ö f f e n tl ich u n g 
der Eintragung 

In die Veröffentlichung der Eintragung der 
Umwandlung sind außer deren Inhalt der Name, 
die Beschäftigung und der Wohnort der Mit
glieder des ersten Aufsid1tsrats aufzunehmen. 
§ 33 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

§ 250. Wir k u n g der Ein t rag u n g 

Von der Eintragung der Umwandlung an be
steht die Gesellschaft als Aktiengesellschaft wei
ter. Das Stammkapital ist zum Grundkapital, 
die Geschaftsanteile sind zu Aktien geworden; 
die an einem Geschäftsanteil bestehenden Rechte 
Dritter bestehen an der Aktie weiter, die an 
seine Stelle tritt. 

§ 251. Ver ö f f e n t I ich u n g der B i I a n z 

Unverzüglid1 nach der Eintrag1,lng ha_t der 
Vorstand in den Bekanntmachungsblättern die 
Bilanz des § 246 Abs. 3 zu veröffentlid1en. 
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§ 252; U m tau s c h der G e s c h ä f t s
anteile 

Für den Umtausch· der Geschäftsanteile gegen 
Aktien gilt § 67, bei Zusammenlegung von Ge
schäftsanteilen § 179 über die Kraftloserklärung 
von Aktien sinngemäß; einer Genehmigung des 
Gerichts bedarf es nicht. 

§ 253. W i der s p r e ehe n d e G e s e 11-
schafter 

(1) Jeder Gesellschafter, der gegen die Umwand
lung Widerspruch zur Niederschrift erklärt hat, 
kann seine Aktie der Gesellschaft zur Verfügung 
stellen. Der Vorstand kann den Aktionären hie~ 
für eine Ausschlußfrist von mindestens drei 
Monaten setzen. Die Fristsetzung ist erst nach 
der Eintragung der Umwandlung zulässig. Sie 
ist, wenn der Aktionär bekannt ist, ihm beson
ders mitzuteilen, sonst ist sie dreimal in den 
Bekanntmachungsblättern zu veröffentlichen. 

(2) Die der Gesellschaft zur Verfügung ge
stellten Aktien sind durch die Gesellschaft für 
Rechnung des Aktionärs zum Börsenpreis, beim 
Fehlen eines solchen durch öffentliche Versteige
rung zu verkaufen; § 179 Abs. 3 Satz 2 bis 6 
gilt sinngemäß.· 

(3) Durch Abs. 1 und 2 wird das Recht des 
Aktionärs, seine Aktien selbst zu veräußern, 
nicht berührt. 

(4) Satzungsgemäße Verfügungsbeschränkungen 
stehen einer Veräußerung nach Abs. 2 und 3 
nicht entgegen. 

ZWöLFTER TEIL 
§ 254. Z u 1 ass u n gau s 1 ä n dis c her 

Aktiengesellschaften 

Die Zulassung einer ausländischen Aktiengesell
schaft zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit im 
Inland bedarf, unbeschadet zwischenstaatlicher 
Vereinbarungen, der Bewilligung des nach dem 
Gegenstand des Unternehmens zuständigen Bun
desministeriums. 

DREJZEHNTER TEIL 
Strafvorschriften 

§ 255. U n r ich t i g e Dar s tell u n g 

Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichts
rats oder Abwickler, die 

1. in ihren Darstellungen, in ihren übersichten 
über den Vermögensstand der Gesellschaft, in 
den den Abschlußprüfern oder sonstigen Prüfern 
gegebenen Auskünften oder in Vorträgen und 
Auskünften in der Hauptversammlung die Ver
hältnisse der Gesellschaft unwahr darstellen oder 
verschleiern, 

2. im Geschäftsbericht über die Tatsachen des 
§ 128 Abs. 2 Z. 1 bis 9 falsche Angaben machen 
oder erheblich,e Umstände verschweigen, 

machen sich eines Vergehens schuldig und wer
den hiefür, unbeschadet der Ahndung der Tat 
nach einem anderen· Gesetz, mit Geldstrafe bis 
zu 100.000 S oder mit Arrest von sechs Monaten 
bis zu einem Jahr, bei sehr erschwerenden Um
ständen bis zu zwei Jahren bestraft. 

§ 256. S tim m r e c h t s m i ß b rau c h 

Eines Vergehens macht sich schuldig und wird 
hiefür, unbeschadet der Ahndung der Tat nach 
einem anderen Gesetz, mit Geldstrafe bis zu 
100.000 S oder mit Arrest von sechs Monaten 
bis zu einem Jahr, bei sehr erschwerenden. Um
ständen bis zu zwei Jahren bestraft: 

1. wer die Aktien eines anderen, zu dessen 
Vertretung er nicht befugt ist, ohne dessen Ein
willigung zur Ausübung des Stimmrechts in der 
Hauptversammlung oder zur Ausübung eines 
der in den §§ 106, 112, 118, 122, 125 Abs. 7, 
§§ 136, 195, 206, 216, 230 genannten Rechte 
benutzt; 

2. wer Aktien, für die er das Stimmrecht nach 
§ 114 Abs. 4 bis 7, § 118 Abs. 1 Satz 2 nicht 
ausüben darf, einem andern zum Zweck der 
Ausübung des Stimmrechts überläßt, sowie wer 
solche Aktien zur Ausübung des Stimmrechts 
benutzt. 

§ 257. V erle t z u n g der V e r
schwiegenheitspflicht 

Eines Vergehens macht sich schuldig und wird 
hiefür, unbeschadet der Ahndung der Tat nach 
einem anderen Gesetz, mit Geldstrafe bis zu 
100.000 S oder mit Arrest von sechs Monaten 
bis zu einem Jahr, bei sehr erschwerenden Um
ständen bis zu zwei Jahren bestraft: 

1. wer als Prüfer oder als Gehilf,e eines Prüfers 
seine Pflicht zur Verschwiegenheit verletzt oder 
unbefugt Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, die 
er bei Wahrnehmung seiner Obliegenheiten er
fahren hat, verwertet; 

2. wer als Vorsitzender des Aufsichtsrats einer 
Prüfungsgesellschaft oder als sein Stellvertreter 
die dufCl1. Einsicht eines Berichts erlangten Kennt. 
nisse verwertet, ohne daß es die Erfüllung der 
überwachungspflicht des Aufsichtsrats fordert. 

§ 258. Z w a n g s s t r a f e n 

(1) Die Vorstandsmitglieder oder die Abwidder 
sind, unbeschadet der allgemeinen handelsrecht-
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lichen Vorschriften, zur Befolgung der § 33 
Abs. 3, §§ 81, 89 Abs. 1, § 95 Abs. 2 und 3, 
§ 104 Abs. 2, § 112 Abs. 3, § 121 Abs. 1 bis 3, 
§ 125 Abs. 1, 4 bis 6, §§ 126, 127, 128 Abs. 4; 
§ 136 Abs. 1 und· 4, §§ 138, 144, 197 Abs. 5, 
§ 207 Abs. 1, § 211 Abs. 1 und 2, § 214 Abs. 2 
vom Gericht durch Zwangsstrafen bis zu 
10.000 Sanzuhalten. 

(2) Die Anmeldungen zum Handelsregister nach 
den§§ 28, 38, 45, 46, 148 Abs. 1, §§ 151, 155, 
162, 176, 192 Abs. 4, §§ 215, 225 Abs. 1, § 233 
Abs. 5, §§ 240, 248 werden nicht erzwungen. 
Für die Einreichung der der Zahl der Zweig
niederlassüngen entsprechenden Stückzahl der An
meldungen gelten die allgemeinen handelsrecht
lichen Vorschriften. 

gungsurkunde ist gemäß § 148 Abs. 1 der An
meldung z·ur Eintragung in das Handelsregister 
beizufügen. Die aufsichts behördliche Genehmi
gung ist zu erteilen, wemi das öffentliche lIner
esse nicht entgegensteht. Formelle Änderungen 
(§ 145 Abs. 1 Satz 2) bedürfen keiner aufsichts
behördlichen Genehmigung; sie sind jedoch der 
Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Für die Genehmi
gung der Satzung der im Abs. 2 genannten 
Aktiengesellschaften gilt § 26 Abs. 1 und 5 des 
Eisenbahngesetzes 1957, BGBL Nr.60. 

(4) An den Versammlungen und Sitzungen der 
Organe von im Abs. 1 genannten Aktiengesell
schaften können Vertreter der Aufsichtsbehörde 
teilnehmen. Sie überwachen die Einhaltung .der 
Rechtsvorschriften und der sich aus den Ge-. 
nehmigungen und der Satzung ergebenden Ver-

VIERZEHNTER TEIL pflichtungen. Für die· im Abs. 2 genannten 
Aktiengesellschaften gilt § 13 des Eisenbahn-

Sonderbestimmungen für öffentliche Verkehrs- gesetzes 1957. 
unternehmungen, Unternehmungen des Post-
und Fernmeldewesens, gemeinnützige Bauvcr- (5) Die im Abs. 2 genannten Aktiengesell
einigungen und Unternehmungen, die Bank- oder schaften,' die dem Heimfallsrecht unterliegen und 
Sparkassengeschäfte betreiben (Kreditunterneh- deren Aktienkapital satzungsgemäß innerhalb 
mungen) der Konzessionsdauer zu tilgen ist, haben in die 

Satzung alle für die Einziehung der Aktien maß-
§ 259. (1) Für Jahresabschlüsse von Aktien- gebenden Bestimmungen aufzunehmen. Hiebei 

gesellschaften, bei denen die Erwerbung oder Aus- sind folgende Vorschriften zu beachten: 
übung einer eisenbahnrechtlichen Konzession zum 1. die Einziehung der Aktien hat nach den 
Gegenstand des Unternehmens gehört oder die Vorschriften über die Kapitalherabsetzung zu er
Unternehmungen auf dem Gebiet der Schiffahrt folgen, wobei das Grundkapital nicht unter 
betreiben, gelten, wenn diese Geschäftszweige den 100.00Q S herabgesetzt werden darf; 
Hauptbetrieb darstellen, unbeschadet einer weite-
ren Gliederung die §§ 131 und 132 nur insoweit, 2. die Einziehung der Aktien darf nur gegen 

Gewährung des Nennbetrags der Aktien geals nicht in der Anlage 1 für sie besondere Form-
schehen; blätter vorgesehen sind; § 133 gilt sinngemäß. 

3. in die Satzung sind der Zeitpunkt des Be-
(2) Bei Aktiengesellschaften, bei denen die Er- ginns der Einziehung und die Art und Weise, 

werbung oder Ausübung einer eisenbahnrecht- wie die einzuziehenden Aktien bestimmt werden, 
lichen Konzession zum Gegenstand des Unter- aufzunehmen; 
nehmens gehört, kann, wenn dieser Geschäfts- 4. die Satzung kann bestimmen; daß. zur 
zweig den Hauptbetrieb darstellt, die Hauptver- Durchführung der Einziehung alljährlich ein be
sammlung beschließen, daß die aktienrechtliche stimmter Betrag einem besonderen Vermögens
Abschlußprüfung durch die aufsichtsbehördliche stock zuzuweisen ist. Diese Zuweisungen dürfen 
Prüfung des Jahresabschlusses ersetzt wird. Diese nur aus dem Gewinn oder aus freien Rücklagen 
hat sinngemäß nach Maßgabe der §§ 134, 138, der Gesellschaft oder aus solchen Mitteln ge-
139 und 140 zu erfolgen. Diese Bestimmungen schehen, die der Gesellschaft zu diesem Zweck 
finden auch Anwendung auf Aktiengesellschaften, . von anderer Seite zur Verfügung gestellt werden .. 
für die das Bundesministerium für Verkehr und Die dem Vermögensstock zugewiesenen Beträge 
Elektrizitätswirtschaft hinsichtlich des Post- und . sind von dem sonstigen Betriebsvermögen abzu-
Fernmeldewesens Aufsichtsbehörde ist. sondern und in einer ihrem Zweck entsprechen-

(3) Die im Abs. 1 genannten Aktiengesell- den Weise anzulegen. Die Einziehung von Aktien 
schaften dürfen nur dann in das Handelsregister aus den Mitteln des Vermögensstockes steht einer 
eingetragen werden, wenn die· alJfsichtsbehörd- Einziehung· nach § 192 Abs. 3 Z. 2 gleich; 
liche Genehmigung der Satzung erfolgt ist. Diese 5. die Satzung kann ferner bestimmen, daß 
Genehmigung. tritt an die Stelle der im § 29 den Inhabern der einzuziehenden Aktien ein 
Abs. 2 Z. 5 für den Gegenstand des Unter- Anspruch auf weitere Teilnahme am Gewinn der 
nehmens vorgesehenen Genehmigung. Bei solchen Gesellschaft und im Falle ihrer Auflösung ein 
Aktiengesellschaften ist auch zur Eintragung Anteil an dem nach der Rückgewähr des Aktien
einer Änderung der Satzung die aufsichtsbehörd- kapitals verbleibenden Vermögen der, Gesellschaft 
liche Genehmigung erforderlich. Die Genehmi- zu gewähren ist. 
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§ 260. (1) Die Jahresabschlüsse von Aktien-
. gesellschaften, die auf Grund der hiefür gelten
den gesetzlichen Bestimmungen als gemeinnützige 
Bauvel'einigungen anerkannt sind, sind unbescha
det einer weiteren Gliederung nach dem in der 
Anlage 2 enthaltenen Formblatt aufzustellen. 

(2) Für die im Abs. 1 genannten Aktiengesell
schaften gilt § 133 sinngemäß, die §§ 134 bis 141 
gelten nicht. 

§ 261. Für Aktiengesellschaften, die Bank
oder Sparkassengeschäfte betreiben CKreditunter
nehmungen), gelten § 131 Abs. 1, 4 und 6 und 
§ 132 Abs. 1 nicht. Für die Gliederung der 
Jahresbilanz sowie der Gewinn- und Verlustrech
nung gelten die allgemeinen Bestimmungen über 
die Gliederung der Jahresabschlüsse der Kredit
unternehmungen. 

FüNFZEHNTER TEIL 
Obergangs- und Schlußbestimmungen 

ERSTER ABSCHNITT 

§ 262. I n k r a f t t r e t end e s Akt i eng e
set z e s 1965. Auf 1 ö s u n g von Akt i e n

g e seIl s c h a f t e n von Amt s 'w e gen 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 1966 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen in 
Kraft. 

(2) Soweit die Satzung einer Aktiengesellschaft 
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht 
entspricht, ist die Anpassung der Satzung zu be
schließen und bis zum 31. Dezember 1966 zum 
Handelsregister einzureichen. Für den Beschluß 
genügt die einfache Mehrheit des bei der Be
schlußfassung vertretenen Grundkapitals; § 145 
Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt. Sofern gemäß 
§ 1 Abs. 3 und § 19 des Schillingeröffnungs
bilanzengesetzes, BGBl. N r. 190/1954, für die 
Umstellung ein späterer Termin als der vorbe
zeichnete bestimmt ist, ist die Anpassung der 
Satzung binnen einem Monat nach diesem Ter
min zum Handelsregister einzureichen. 

. (3) Gesellschaften, die eine den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes entsprechende Satzung nicht 
rechtzeitig eingereicht haben, ist eine Nachfrist 
von sechs Monaten mit der Androhung zu setzen, 
daß sie nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist 
aufgelöst werden. Die Auflösung darf nur wegen 
solcher Mängel erfolgen, die im Beschluß, mit 
dem die Nachfrist gesetzt wurde, bezeichnet 
worden sind. Aktiengesellschaften, deren zum 
Handelsregister innerhalb der Nachfrist einge
reichte Satzung nicht den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes entspricht oder deren, wenn auch 
an dieses Bundesgesetz angepaßte Satzung niCht 
innerhalb der Nachfrist zum Handelsregister ein
gereicht wird, sind vom Gericht von Amts wegen 
aufzulösen. Die Auflösung tritt mit dem Tag 
ihrer Eintragung in das Handelsregister in Wirk
samkeit. 

N'a c h dem S chi 11 i n ger ö ff nun g s
bilanzengesetz umgestellte und 
nicht umgestellte Gesellschaften 

§ 263. (1) Der Mindestnennbetrag des Grund
kapitals einer nach Abschnitt IU des Schilling
eräffnungsbilanzengesetzes umgestellten Aktien
gesellschaft beträgt 500.000 $, fans nicht gemäß 
§ 30 Abs. 2 des . Schillingeröffnungsbilanzen
gesetzes ein niedrigerer Betrag festgesetzt worden 
ist. Wenn im Zug der Umstellung oder einer 
gleichzeitigen oder späteren Kapitalerhöhung das 
Grundkapital mit einem Betrag unter 1,000.000 S 
festgesetzt worden ist oder wird, so gilt dieser 
Betrag als der Mindestnennbetrag des Grund
kapitals; wenn in diesen Fällen das Grundkapital 
mit einem Betrag über 1,000.000 S festgesetzt 
worden ist, gelten §§ 7 und 181 Abs. 1. 

(2) Desgleichen bleibt ein gemäß § 16 Abs. 4 
des Schillingeröffnungsbilanzengesetzes mit 200 S 
festgesetzter oder ein gemäß § 30 Abs. 2 des 
Schillingeröffnungsbilanzengesetzes genehmigter 
Aktiennennbetrag gültig. 

§ 264. Auf Aktiengesellschaften, die nicht nach 
Abschnitt III des Schillingeröffnungsbilanzen
gesetzes umgestellt sind, finden bis zu ihrer Um
stellung oder Auflösung nach § 51 des Schilling
eröffnungsbilanzengesetzes die bisher für sie gel
tenden Vorschriften Anwendung. Das gleiche gilt 
für Aktiengesellschaften, für die die Bestimmun
gen des nach § 272 Z. 1 zur Aufhebung gelangen
den Aktiengesetzes gemäß § 7 Abs. 4, § 8 Abs. 3 
oder§ 12 der Zweiten Verordnung zur Ein
führung handelsrechtlicher Vorschriften vom 
2. August 1938, DRGBl. I S. 988, noch nicht im 
vollen Umfang in Geltung getreten sind. 

§ 265. Kom man d i t g e seil s c h a f t e n 
auf Aktien 

Bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes be
stehende Kommanditgesellschaften' auf Aktien 
sind mit 31. Dezember 1966 aufgelöst, sofern sie 
nicht früher nach Maßgabe der Bestimmungen 
des bisherigen Aktiengesetzes verschmolzen, um
gewandelt oder aufgelöst oder nach denen des 
Umwandlungsgesetzes, BGBl. Nr. 187/1954, um
gewandelt worden sind. Bis dahin sowie bei der 
Abwicklung im Fall der Auflösung gelten für 
sie die Bestimmungen des bisherigen Aktien
gesetzes. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Frühere Berechtigungen 

§ 266. F i r mau n d S i t z 

(1) Solange eine Aktiengesellschaft die von ihr 
schon vor dem 1. Jänner 1900 geführte Firma, 
inder die Bezeichnung "Aktiengesellschaft" nicht 
enthalten ist, in ihren wesentlichen Bestandteilen 
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unverändert beibehält, braucht sie diese Bezeich
nung in die Firma nicht aufzunehmen, es sei 
denn, daß die Firma aus Personennamen zusam
mengesetzt ist und nicht erkennen' läßt, daß eine 
Aktiengesellschaft ihre Inhaberin ist. 

(2) Ein bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
im Handelsregister ,eingetragener Sitz einer 
Aktiengesellschaft kann beibehalten werden, 
auch wenn er den Vorschriften des § 5 nicht 
entspricht. 

dieses Bundesgesetzes. Für Ordnungsstrafen nach 
dem Aktiengesetz festgesetzte Bestimmungen gel
ten sinngemäß für die Zwangsstrafen (§ 258). 

§ 272. Auf geh 0 ben e Vor s c h r i f te n 

Soweit sich aus den §§ 264, 265 dieses Bundes
gesetzes nichts anderes ergibt und ihre J3estim
mungen noch in Geltung stehen, treten mit 
1. Jänner 1966 außer Kraft: 

1. das Gesetz über Aktiengesellschaften und 
§ 267. Aus 1 ä n dis c h e Akt i e n- Kommanditgesellschaften auf Aktien (Aktien-

ge s e 11 s c h a f te n gesetz) vom 30. Jänner 1937, DRGBL I S. 107; 

,Ausländische Aktiengesellschaften, die am 2. das Einführungsgesetz zum Gesetz über 
1. Jänner 1939 und am 1. Jänner 1956 eine Er- Aktiengesellschaften und Kommanditgesell
werbstätigkeit im Inland zuIassigerweise ausgeübt schaften auf Aktien (Aktiengesetz) vom 30. Jän
h~b~n, bed~rfen der im § 254' vorgesehenen Be-I ner 1937, DRGBL I S. 166; 
wllhgung mcht. 3. die Erste Durchführungsverordnung zum 

§ 268. H ö eh s t z a h 1 der Auf sie h t s
ratsmitglieder 

Von der Vorschrift des § 86 Abs: 1 ausgenom
men sind Aktiengesellschaften, insoweit sie nach 
den bisherigen Bestimmungen berechtigt waren, 
in ihrer Satzung eine hühere Zahl der Aufsichts
ratsmitglIeder festzusetzen. 

§ 269. Ver 1 ä n g e ru n g von F r ist e n 

War einer Aktiengesellschaft bei Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes eine Frist nach § 104 
Abs. 1, § 125 Abs. 1 oder· 5, § 126 Abs. 1 oder 
§ 127 Abs. 1 bereits zweimal verlängert worden, 
so kann sie noch einmal verlängert werden; 
hiebei sind im übrigen die Vorschriften des § 104 
Abs. 3 zu beachten. 

DRITTER ABSCHNITT 

Andere Rechtsvorschriften 

§ 270. Durch die Bestimmungen dieses Bun
desgesetzes werden in anderen Rechtsvorschrif
ten, wie insbesondere im Rechnungshofgesetz 
1948, BGBL Nr. 144, im Nationalbankgesetz 
1955, BGBL Nr. 184, im Betriebsrätegesetz, 
BGBL Nr. 97/1947, und im Bundesgesetz vom 
18. Dezember 1956, BGBL Nr. 274, betreffend 
den Verkauf von Aktien verstaatlichter Banken, 
in ihrer geltenden Fassung enthaltene, für Ak
tiengesellschaften geltende BestirnIllUngen, so
weit sie nicht durch § 272 aufgehoben werden, 
nicht berührt. 

§ 271. Ver w eis u n gin a n der e n b u n
desgesetzlichen Vorschriften 

Soweit in anderen bundesgesetzlichen Vor
schriften auf Bestimmungen verwiesen ist, 
die durch dieses Bundesgesetz abgeändert oder 
aufgehoben werden, erhält die Verweisung ihren 
Inhalt aus den entsprechenden Bestimmungen 

Aktiengesetz vom 29. Juni 1937" DRGBl. I 
S. 1026; 

4. die Dritte Durchführungsverordnung zum 
Aktiengesetz vom 21. Dezember 1938, DRGBl. I 
S. 1839; 

5. die Erste Verordnung zur Einführung han
delsrechtlicher Vorschriften im Lande Österreich 
vom i 1. April 1938, DRGBl. I S. 385; 

6. die Zweite Verordnung zur Einführung han
delsrechtlicher Vorschriften im Lande österreich 
vom 2. August 1938, DRGBl. I S. 988; 

7. die Verordnung über tilgbare Akti~n und 
Genußscheine bei Aktiengesellschaften vom 
29. Juni 1939, DRGBl. I S. 1076; 

8. die §§ 1 bis 4, 6 bis 22 und 27 der Ver
ordnung über Maßnahmen auf dem Gebiete des 
Rechts der Handelsgesellschaften und der Er
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften vom 
4. September 1939, DRGBl. I S. 1694; 

9. die Verordnung zur Begrenzung von Ge-
winna usschü ttungen (Dividendenabgabeverord-
nung) vom 12. Juni 1941, DRGBl. I S. 323; 

10. die Erste Verordnung' zur Durchführung 
der Dividendenabgabeverordnung (1. DADV.) 
vom 18. August 1941, DRGBl. I S. 493; 

11. die Zweite Verordnung zur Durchführung 
'der Dividendenabgabeverordnung (2.' DADV.) 
vom 5. Mai 1942, DRGBl. I S. 261; 

12. der § 2 des Bundesgesetzes vom 12. De
zember 1946, BGBL Nr. 31/1947, über die wei
tere Aufhebung von Kriegsrnaßnahmen auf dem 
Gebiet des Handelsrechts. 

VIERTER ABSCHNITT 

Vollziehung 

§ 273. Mit der Vollziehung dieses Bundes
gesetzes ist, soweit in ihm nichts anderes ,be
stimmt ist, das Bundesministerium für Justiz be
traut. 
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I. Formblatt für den Jahresabschluß von Ak
tiengesellschaften, bei denen die Erwerbung 
oder Ausübung einer eisenbahnrechtlichen 
Konzession zum Gegenstand des Unterneh-

mens gehört (§ 259 Abs. 1) 

1. Jahresbilanz 

A. Auf der Aktivseite: 

LAusstehende Einlagen auf 
das Grundkapital. 

11. A n lag e ver m ö gen: 
1. Anlagren des Bahnbetriebes: 

a) Bahnbetriebsgrundstücke, Bahn-
körper und Betriebsgeb~ude, 

b) Gleisanlagen, 
c) Streckenausrüstung, 
d) bebaute und unbebaute Grund

stücke, die ausschließlich Ver
waltungszwecken, oder Werk
wohnungszwecken dienen, 

e) Betriebsmittel (Fahrzeuge), 
f) Werkstattmaschinen und maschi

nelle Anlagen, 
g) Werkzeuge, Geräte, Betriebs~ 

und Geschäftsausstattung, 
h) sonstige Anlagen; 

2. Anlagen der Nebenbetriebe: 
, a) Betriebsgrundstücke und Be

triebsgebäude, 
b) Str,eckenausrüstung, 
c) bebaute und unbebaute Grund

stücke, die ausschließlich Ver
waltungszwecken oder Werk
wohnungszwecken dienen, 

d) Betriebsmittel (Fahrzeuge), 
e)Werkstattmaschinen und maschi

nelle Anlagen, 
f) Werkzeuge, Gerät'e, Betrj,ebs

und Geschäftsausstattung, 
g) sonstige Anlagen; 

3. andere bebaute und unbebaute 
Grundstücke; 

4. sonstige Betriebe; 
5. im Bau befindliche Anlagen; 
6. Anzahlungen auf Anlagen; 
7. Konzes~ionen, Patente, Lizenzen, 

Marken- und ähnliche Rechte; 
8. Beteiligung'en, gleichviel ob sie in 

Wertpapieren v,erkörpert sind oder 
nicht. Aktien oder Anteile einer Ka
pitalgesellschaft, deren Nennbeträge 
insgesamt den vierten Teil des 
Grundkapitals dieser Gesellschaft 
erreichen, gelten im Zweifel als Be
teiligung; 

Anlage 1 

9. andere Wertpapiere des Anlage
vermögens. 

IH. Um lau f ver m ö gen: 
1. Stoffvorräte (BetrieQs~, Bau-, Ober

bau- und Werkstattstoffe, Ersatz
teile); 

2. Wertpapiere (soweit sie nicht unter 
II Z. 7 oder 8, III Z. 3, 11 oder 12 
aufzuführen sind); 

3. eigene Aktien oder Aktien einer 
herrschenden Gesellschaft (Nenn
bettag ... S); 

4.rIypothekarforderungen; 
5. von der Gesellschaft gegebene Bar

darlehen; 
6. von der Gesellschaft geleistete An

zahlungen, soweit sie nicht unterII 
Z. 9 aufzuführen sind; 

7. Forderungen auf Grund von Lie
ferungen und Leistungen; 

8. Forderungen an Konzernunterneh
men; 

9. Forderungen aus Krediten gemäß 
§ 80; 

10. Forderungen an Aufsichtsratsmit
glieder, soweit sie nicht aus Ge
schäften entstanden sind, die der Be
trieb der Gesellschaft gewöhnlich mit 
s,ich bringt; 

11. Wechsel; 
12. Schecks; 
13. Kassenbestand, Postscheckguthaben 

und Giroguthaben bei der Oester
reichischen Nationalbank; 

14. andere Guthaben bei Kreditunter
nehmungen; 

15. sonstige Forderungen. 

IV. Pos t e n, di e de r R e c h nun g s
a b g ren z u n g die n e n. 

V. R ein ver lu s t: 
Verlustvortrag ,aus dem Vorjahr, 
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr, 
Gewinn 19 .. , 
Verlust 19 .. 

B. Auf der Passivseite: 

1. G run d kap i tal: 
die Gesamtnennbeträge der Aktien jeder 
Gattung sind gesondert anzugeben; be
dingtes Kapital ist mit dem Nennbetrag 
zu vermerken. 
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II. R ü c k 1 a gen: 
1. gesetzliche Rücklage; 
2. andere (freie) Rücklagen. 

III. Wer t b e r ich t i gun gen: 
1. zu Posten des Anlagevermögens; 
2. zu Posten des Umlaufvermögens. 

IV. R ü c k s tell u n gen: 
1. für Steuern; 
2. für Ruhe- und Versorgungsgenüsse; 
3. für andere Schulden~ 

V. Ern eu e run g s s t 0 c k. 

VI. H e i m fall s t 0 c k. 

VII. Ver bin d 1 ich ke it e n: 
1. Anleihen (davon sind ... S dinglich 

gesich·ert) ; 
2. Hypothekarschulden; 
3. Pfandgelder; 
4. Anzahlungen von Kunden; 
5. Verbindlichkeiten auf Grund von 

Lieferungen und Leistungen; 
6. Verbindlichkeiten gegenüber Kon

zernunternehmen; 
7. Verbindlichkeiten aus der Annahme 

von gezogenen Wechseln und der 
Ausstellung eigener Wechsel: 
a) kurzfristige, 
b) langfristige; 

8. Verbindlichkeiten gegenüber Kredit
unternehmungen ; 

9. sonstige Verbindlichkeiten. 

VIII. Pos t e n, die der R e c h nun g s
a b g ren z u n g die n e n. 

IX. R ein g e w i n n: 
Verlustvortrag aus dem Vorjahr, 
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr, 
Gewinn 19 .. ; 
Verlust 19 .. 

2. Gewinn- und Verlustrechnung. 

A. Aufwendungen: 

I.Aufwendungen für den 
Ba h nb e tri e b: 

1. Gehälter, Löhne und sonstige Be
züge, soweit sie nicht unterZ. 4 auf
zuführen sind; 

2. soziale Ausgaben: 
a) soziale Abgaben, 
b) sonstige Ausgaben für Wohl

fahrtszwecke ; 

. 3. Kosten für die Beschaffung der Be
triebsstoffe; 

4. Instandhaltungs- und Erneuerungs
kosten einschließlich der darauf ent
fallenden. Gehälter und Löhne: 
a) der baulichen Anlagen, 
b) der Betriebsmittel (Fahrzeuge), 

der Werkstattmaschinen und der 
maschinellen . Anlagen, 

c) der Werkzeuge, der Geräte, der 
Betriebs- und Geschäftsausstat
tung; 

5. sonstige Aufwendungen. 

11. Auf wen dun gen für N e b e n
be tri e b e: 

1. Gehälter, Löhne und sonstige Be
züge, soweit sie nicht unter Z. 4 auf
zuführen sind; 

2. soziale Ausgaben: 
a) soziale Abgaben, 
b) sonstige Ausgaben für Wohl

fahrtszwecke; 
3. Kosten für die Beschaffung der Be

t~iebsstoffe; 

4.Instandhaltungskosten einschließlich 
der darauf entfallenden Gehälter 

. und Löhne: 
a) der baulichen Anlagen, 
b) der Betriebsmittel (Fahrzeuge), 

der Werkstattmaschinen und der 
maschinellen Anlagen, 

c) der Werkzeuge, der Geräte, 
der Betriebs- und Geschäftsaus
stattung; 

5. sonstige Aufwendungen. 

III. Auf wen dun gen für s 0 n s t i g e 
Be tri e b e. 

IV. Ab sc h r e i b u n gen und Wer t
be r ich t i gun gen: 

1. auf das Anlagevermögen; 
2. auf andere W'erte. 

V. Ver sie her u n g s k 0 s te n. 

VI. Auf w a n d s z ins e n. 

VII. S te u ern: 
1. vom Einkommen und Vermögen 

(Körperschafts- und Vermögens
steuer); 

2. vom Ertrag (Gewerbe- und Grund
steuer); 

3. Beförderungssteuer von den Beför
derungseinnahrnen; 

4. sonstige Steuern und öffentliche 
Abgaben. 

VIII. Bei t r ä g e a n B e ruf s ver t r e
tun gen, wen n die Zug e hör i g
k e i tau f g e set z 1 ich e r V 0 r
s ehr i f t b e ruh t. 
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IX. B e t r ä g e von: 
1. Wertminderungen; 
2. sonstigen Verlus~n, zu deren Aus

gleich die gesetzliche Rücklage ver
wendet worden ist. 

X. Z u w eis u n gen: 

1. an die gesetzliche Rücklage; 
2. an freie Rücklagen; . 

3. an den Erneuerungsstock; 
4. an den Heimfallstock. 

XI. Auf w a n d aus G e w i n n- und 
Ver 1 u s tab f ü h run g s- und 
-ü b ern ahm e ver t r ä gen. 

XII. A u ß e r 0 r <l e n t 1 ich e Auf w e n
wen dun gen, s 0 w e i t sie n i c' h t 
i n I bis IX s 0 wie XI und XIII 
e n t hai t e n s i n d. 

XIILAlle übrigen Aufwendun
gen. 

XIV. Ge w i n n des Ge s c h ä (t s ja h rs 
(Gewinnvortrag oder. Verlustvortrag 
'" S). 

B. Erträge: 

I.Einnahmen' 
be tri e b: 

aus dem B ahn-

1. aus dem Personen- und Gepäckver
kehr; 

2. aus dem Güterverkehr; 
3. sonstige Einnahmen. 

II. E·i n nah me n aus den Ne b e n
be tri e ben: 

1. aus dem Personen- und Gepäckver
kehr; 

2. aus dem Güterverkehr; 
3'. sonstige Einnahmen. 

IILElinnahmen aus sonstigen 
Be tri e ben. 

IV. Er t r ä g e aus B e t eil i gun gen. 

V. E r t rag s z ins e n. 

VLAußerordentliche Erträge 
ein s chi i e ß 1 ich der B e t r ä g e, 
die dur c h die Auf 1 Ö s u n g von 
Wer t b e r ich t i gun gen, R ü c k-
s tell u n gen, f r eie n R ü c k-
lag e n, des Ern e u e run g s-
stockes und ,des He i m f a 11-
s t 0 c k e s g e w 0 n n e n s i n d. 

VII. Die aus der Auf 1 Ö s u n g der 
gesetzlichen Rücklage ge
w 0 n n e n e n B e t r ä g e. 

VIII. A u ß e r 0 r den t 1 ich e Zu w e n-
dun gen. 

IX. E r t r ä g e aus Ge w i n n- und 
V e rl u s tab f ü h run g s- u xi d 
-ü b Ci r nah mev e r t r ä gen .. 

X. S 0 n s t i g e E r t r ä g e. 

XI.Verlust des Geschäftsjahrs 
(Gewinnvortrag oder Verlustvortrag 
... S). 

II. Formblatt für den Jahresabschluß von 
Aktiengesellschaften, die Unternehmungen 
auf dem Gebiet der Schiffahrt betreiben 

(§ 259 Abs .. l) . 

1. Jahresbilanz 

A. Auf der Aktivseite: 

LAusstehende Einlagen auf 
das Grundkapital. 

H. A n 1 a g e ver m ö gen: 
1. Sachanlagen und immaterielle An

lagenwerte der Schiffahrt: 
a) bebaute Grundstücke mit Wohn

gebäuden, 
davon auf fremdem Grund, 

b) 'bebaute Grundstücke mit Ge
.schäfts- und sonstigen Betriebs-\ . 
gebäuden, 

davon auf fremdem Grund, 
c) unbebaute Grundstücke, 
d) Schiffspark . samt Ausrüstung 

und schwimmende Anlagen, 
e) Maschinen und maschinelle An

lagen, 
f) Werkzeuge, Betriebs- und Ge

schäftsausstattung, 
g) Anlagen im Bau und Anzahlun

gen auf Anlagen, 
h) Konzessionen, Patente, Lizen

zen, Marken- und ähnliche 
Rechte; 

2. Sachanlagen und immaterielle An
lagewerte der Nebenbetriebe: 
a) bebaute Grundstücke mit Wohn

gebäuden, 
davon auf fremdem Grund, 

b) bebaute Grundstücke mit Ge
schäfts-, Fabriks- und anderen 
Bauten, 

davon auf fremdem Grund, 
c) unbebaute Grundstücke, 
d) Maschinen und maschinelle An

lagen, 
e) Werkzeuge, Betriebs- und Ge

schäftsa ussta ttung, 
f) Anlagen im Bau und Anzah

lungen auf Anlagen, 
g). Konzessionen, Patente, Lizen

zen, Marken- und ähnliche 
Rechte; 
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3. Finanzanlagen: 
a) Beteiligungen, gleichviel ob sie 

in Wertpapieren verkörpert 
sind oder nicht, 

b) Anlagewertpapiere, soweit sie 
nicht zu a gehören, 

c) Hypothekarforderungen, 
d) sonstige Finanzanlagen. 

III. U m 1 auf ver m ö gen: 
1. Vorräte: 

a) Fertigungs-, Verbrauchs- und 
Betriebsstoffe, 

b) halbfertige Erzeugnisse, 
c)' fertige Erzeugnisse, 
d) geleistete ,Anzahlungen, soweit 

sie nicht zu II Z. 'lg beziehungs
weise II Z. 2 f gehören; 

2. sonstiges: 
a) Forderungen auf Grund von 

Lieferungen und Leistungen, 
b) Forderungswechsel und Schecks, 
c) Kassenbestand, Postscheckgut

haben und Giroguthaben bei 
der Oesterreichischen National
bank, 

d) andere Bankguthaben, 
e) Wertpapiere, soweit ,sie nicht zu 

b oder f oder zu II Z. 3-b ge
hören, 

f) eigene Aktien und Anteile an 
einer Obergesellschaft, -unter 
Angabe ihres Nennbetrags, 

g) Forderungen an Konzernunter
nehmen, 

h) sonstige Forderungen. 

IV. Pos t e n, die der R e c h nun g s
a b g ren z u n g die n e n. 

V. B i 1 a n z ver 1 u s t. 

B. Auf der Passivseite: 

I. E i gen kap i tal: 
1. Grundkapital; 
2. gesetzliche Rücklage; 
3. andere (freie) Rücklagen. 

II. Wer t b e r ich t i gun gen: 
1. zu den Posten des Anlagevermö

gens; 
2. zu den Posten des Umlaufvermö

gens. 

III. R ü c k stell u n gen: 

IV. L a n g f r ist i gau f gen 0 m m e n e 5 

Fr emd kap i tal: 
1. Anleihen, unter Angabe ihrer ding

lichen Sicherung; 
2. Hypothekarschulden; 
3. Langfristig aufgenommene Schulden 

bei Kreditinstituten; 

4. sonstiges langfristig aufgenommenes 
Fremdkapital. 

V. A n der e Ver bin d 1 ich k ei t e n: 
1. erhaltene Anzahlungen; 
2. Verbindlichkeiten auf Grund von 

Lieferungen und Leistungen; 
3. Schuldwechsel; 
4. Bankverbindlichkeiten, soweit sie 

nicht zu IV gehören; 
5. Verbindlichkeiten gegenüber Kon

zernunternehmen; 
6. sonstige Verbindlichkeiten. 

VI. Pos t e n, die der R e c h nun g 5-

abgrenzung dienen. 

VII. B i I a n z g e w i n n. 

2. Gewinn- und Verlustrechnung 

A. Aufwendungen: 

LAufwendungen für den 
Sc h i f f a h r t s b e tri e b: 

, 1. Löhne und Gehälter; 

2. Sozialaufwand: 
a) gesetzlicher, 
b) freiwilliger, 
c) lohn- und gehalts abhängige Ab

gaben und Pflichtbeiträge; 
3. Verbrauchs- und Betriebsstoffe; 
4. Instandhaltungsaufwand *): 

a) Flotte, 
b) Maschinen und maschinelle An

lagen, 
c) Gebäude-, Betriebs- und Ge

schäftsausstattung; 
5. sonstige Aufwendungen. 

II. Auf wen dun gen für N e b e n
be tri e b e: 

1. Löhne und Gehälter; 

2. Sozialaufwand: 
a) gesetzlicher, 
b) freiwilliger, 
c) lohn- und gehaltsabhängige Ab

gaben und Pflichtbeiträge; 
3. Fertigungs-, Verbrauchs- und Be

triebsstoffe; 
4. Instandhaltungsaufwand ~-): 

a) Maschinen und maschinelle An
lagen, 

b) Gebäude-, Betriebs- und Ge
schäftsa ussta ttung; 

5. sonstige Aufwendungen. 

III. Ab s c h r e i b u n gen und W e rt
b e r ich ti gun gen: 

1. auf das Anlagevermögen; 
2. auf das Umlaufvermögen. 

*) Aufwand für Eigenleistung ist in Z. 1-3 und 
5 enthalten. 

661 der Beilagen X. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 61 von 64

www.parlament.gv.at



62 661 der Beilagen 

IV. Auf w a n d s z ins e n. 

V. S t eu ern: 

1. vom' Einkommen, vom Ertrag und 
vom Vermögen; 

2. sonstige Steuern und öffentliche Ab
gaben. 

VI. Bei t r ä g e a n, g e set z 1 ich e B e
ruf s ver t r e tun gen. 

VII. Z u w eis u n gen: 

1. an die gesetzliche Rücklage; 
2. an die freie Rücklage. 

VIII. Auf w a n d aus G e w i n n
Ver 1 u s tab f ü h run g s-
-ü b e r 'n ahm e ver t r ä gen. 

und 
, und 

IX. A u ß e r 0 r den t 1 ich e Auf w e n-
dun gen, s 0 w e i t si e n ich tin 
I bis VI sowie in VIII und X 
enthalten sind. 

X. S 0 n s t i g e Auf wen dun gen. 

XI. G e w i n n des 
(Gewinnvortrag 
. . . S). 

B. Erträge: 

Geschäftsjahrs 
oder Verlustvortrag 

I. Ein nah m e n aus dem S chi f f-
fahrtsbetrieb nach Erlös-
be r ich t i gun gen: 

1. aus Güterverkehr und Umschlag; 
2. aus Personenverkehr; 
3. sonstige Einnahmen. 

11. Ein nahm e p. 
be tri e ben: 

aus Ne b en-

1. Umsatzerlös nach Erlösberichtigun
gen einschließlich Bestandserhöhung 
bezieh ungsweise Bestandsverminde
rung der halbfertigen und fertigen 
Erzeugnisse; 

2. aktivierte Eigenleistungen; 

3. sonstige Einnahmen. 

111. E r t r ä g e aus B e t eil i gun gen. 

IV. E r t rag s z ins e n. 

V. A u ß e r 0 r den t1 ich e Er t r 'ä g e 
(einschließlich der Beträge, die durch die 
Auflösung von Wertberichtigungen, 
Rückstellungen und freien Rücklagen 
entstanden sind). 

VI. E r t r ä g e aus A u f1 ö s u n g der 
ge set z 1 ich e n Rück la g e. 

VII. A u ß ,e r 0 r den t1 ich e 
,d u n gen . 

Zu w en-

VIII. E r t r ä g e aus G e w i n n-
Ver 1 u s tab f ü h run g s-
-ü b ern ahm e ver t r ä gen. 

IX. S 0 n s t i,g e E r t r ä g e. 

und 
und 

X. Ver 1 u s t des 
(Gewinnvortrag 
... S). 

Geschäftsjahrs 
oder Verlustvortrag 
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Formblatt für den Jahresabschluß von I 
Aktiengesellschaften, die nach den hiefür 
geltenden bundesgesetzlichen Vorschriften 
als gemeinnützige Bauvereinigungen an-

erkannt sind(§ 260) 

1. Jahreshilanz 

A. Auf der Aktivseite: 

LAusstehende Einlagen auf 
das GrundkapitaL 

H. A nl a g e ver m ö gen: 
1. unbebaute Grundstücke 

(Zugang ... , Abgang ... , Absmrei-
bung ., .); . 

2. Wohngebäude und andere Gebäude 
(Zugang ... , Abgang ... , Abschrei
bung ... ); 

3. noch nicht abgerechnete Neubauten 
(Zugang ... , Abgang ... , Abschrei
bung ., .); 

4. Maschinen und maschinelle Anlagen 
(Zugang ... , Abgang ... , Abschrei
bung ... ); 

5. Werkzeuge, Betriebs- und Geschäfts
a ussta ttung 
(Zugang ... , Abgang ... , Abschrei
bung ., .); 

6. Beteiligungen, gleichviel, ob sie in 
Wertpapieren verkörpert sind oder 
nicht. Aktien oder Anteile einer 
Kapitalgesellschaft, deren Nennbe
träge insgesamt den dritten Teil des 
Grundkapitals dieser Gesellschaft er
reichen, gelten im Zweifel als Be
teiligung 
(Zugang ... , Abgang ... , Abschrei
bung ... ); 

7. andere Wertpapiere des Anlagever
mögens 
(Zugang ... , Abgang " ., Abschrei

. bung ... ); 

S: sonstiges Anlagevermögen 
(Zugang ... , Abgang ... , Abschrei

. bung ... ). 

IIl. Um 1 auf ver m ö gen: 
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe; 
2. zur übertragung in das Eigentum 

Dritter· bestimmte unbebaute 
Grundstücke; 

3. zur übertragung in das Eigentum 
Dritter bestimmte 
a) fertiggestellte Baulichkeiten, 
b) noch nicht fertiggestellte Bau

lichkeiten; 

Anlage 2 

4. Wertpapiere, soweit sie nicht unter 
II Z. 6 oder 7, III Z. 5, 12 oder 13 
anzuführen sind; 

5. eigene Aktien und Aktien einer 
herrschenden Gesellschaft unter An
gabe ihres Nennbetrags; 

6. Hypotheken; 
7. von der Gesellschaft geleistete An

zahlungen; 
S. Forderungen aus Mieten, Gebühren 

und Umlagen; 
9. Forderungen an Konzernunterneh-

men; 
10. Forderungen aus Krediten gemäß 

§ SO; 
11. Forderungen an Aufsichtsratsmit

glieder, soweit sie nicht aus Geschäf~ 
ten entstanden sind, die der Betrieb 
der Gesellschaft gewöhnlich mit sich 
bringt; 

12. Wechsel; 
13. Schecks; 
14. Kassenbestand einschließlich von 

Guthaben bei der Oesterreichischen 
Nationalbank und beim österreichi
schen Postsparkassenamt; 

15. andere Bankguthaben; 

16. sonstige Forderungen; 

17. sonstiges Umlaufvermögen. 

IV. Akt i v pOS t e n, die cl e r Re ch
nun g s a b g ren z u n g die n e n. 

V. Ver 1 u s t: 
Verlustvortrag aus dem Vorjahr, 
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr, 
Reingewinn 19 ... , 
Reinverlust 19 .. 

Summe der Aktiva 

B. Auf der Passivseite: 

1. G run d kap i tal; die G es a m t
nennbeträge der Aktien 
j e der G a t tun g s i nd g e s 0 n
der t a n zuge ben, b e d i n g t e s 
Kap i tal ist mit dem Ne n n
b e t rag z u ver m e r k e n. 

II. R ü c k 1 a gen: 

1. gesetzliche Rückl~ge; 

2. andere Rücklagen (freie Rücklagen): 
a) zweckg.ebundene, 
b) nicht zweckgebundene. 
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III. Wer t b e r ich t i gun gen: 

1. zu Posten des Anlagevermögens; 
2. zu Posten des Umlaufvermögens. 

IV. R ü c k s tell u n gen. 

V. Ver bin d li c h k e i t e n: 

1. Anleihen unter Angabe ihrer ding
lichen Sicherung; 

2. Hypotheken; 

3. Zwischenkredite unter Angabe ihrer 
dinglichen Sicherung; 

4. von Arbeitern und Angestellten 
gegebene Kautionen; 

5. Spareinlagen; 

6. Einlagen der Mieter: 
a) Mieterdarlehen, 
b) Mietsicherheiten ; 

7. Verbindlichkeiten gegenüber Eigen
tumsanwärtern ; 

8. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen; 

9. Verbindlichkeiten gegenüber Kon
zernunternehmen ; 

10. Verbindlichkeiten aus der Annahme 
von gezogenen Wechseln und der 
Ausstellung eigener W.echseI: 
a) kurzfristige, 
b) langfristige; 

11. Verbindlichkeiten gegenüber Banken 
und Sparkassen; , 

12. sonstige Verbindlichkeiten. 

VLPassivposten, die der Rech
nun g s a b g ren z u n g die n e n. 

VII. G e w i n n: 

Verlustvortrag aus dem Vorjahr, 
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr, 
Reinverlust 19 ... , 
Reinverlust 19 .. 

Summe der Passiva 

VIII. Ver bin d 1 ich k e i t e n aus B ü r g
schaft,en einschließlich 
W e c h s e 1- und S c h eck b ü r g
s c h a f t e n s 0 wie aus G e w ä h r-
1 eis tun g s ver t r ä gen; sie si n d, 
aue h wen n ihn eng lei c h wer
t i geR ü c k g r i f f s f 0 r der u n
gen g e gen übe r s t ehe n, i n 
voll e r H ö h e z u v er m e r k e n. 

2. Gewinn- und Verlustrechnung. 

AUFWENDUNGEN: 

1. Abschreibungen und Zuweisungen 
zu Wertberichtigungen: 
a) auf Anlagevermögen, 
b) auf Umlaufvermögen; 

2. Verwaltungskosten: 
a) Löhne, Gehälter und sonstiger 

Personalaufwand, 
b) soziale Abgaben und freiwillige 

soziale Leistungen, 
c) Sachaufwand; 

3. Betriebskosten; 
4.Instandhaltungskosten; 
5. Zinsen; 
6. Beiträge an Berufsvertretungen, 

wenn die Zugehörigkeit auf gesetz
licher Vorschrift beruht; 

7. Beträge von 
a) Wertminderungen, 
b) sonstigen Verlusten, zu deren 

Ausgleich die gesetzliche Rück
lage verwendet worden ist; 

8. außerordentliche Aufwendungen, so
weit sie nicht in Z. 1 bis 7 und 9 
enthalten sind; 

9. alle übrigen Aufwendungen; 
10. Reing,ewinn des Geschäftsjahrs. 
. (Gewinnvortrag oder Verlustvor

trag ... S) 

Summe der Aufwendungen ... 

ERTRÄGE: 
1. Mietzinseinnahmen (einschließlich 

von Mietzinszuschüssen); 
2. Zinsenzuschüsse; 
3. Entgelte für die Benützung von 

Nebenanlagen ; 
4. Entgelte aus Verpachtungen; 
5. Erträge aus Beteiligungen; 
6. Zinsen; 
7. außerordentliche Erträge einschließ

lich der Beträge, die durch die Auf
lösung von Wertberichtigungen, 
Rückstellungen und freien Rück
lagen gewonnen sind; 

8. die aus der Auflösung der gesetz
lichen Rücklage gewonnenen Be
träge; 

9. außerordentliche Zuwendungen; 
10. Reinverlust des Geschäftsjahrs 

(Gewinnvortrag oder Verlustvor
trag ... S) 

Summe der Erträge ... 
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